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INHALT

Gl Aktuell
Eil@

Anwaltshaftung
lnhalt des Anwaltsvertrages .Auslegung . Mifuerschulden

(BGH, Urt. v. 13.3.1997 - lX ZR 81/96)

EilE
Dritthaftung des Steuerberaters

Kreditgebende Bank . Haftumfang des Steuerberaters
Fehlerhafte Mandantenangaben zu Warenvorräten

(OLG Mrlnchen, Urt.v. 13.4.1995 - 24U 86/93,
rechtskräftig nach Nichtannahme der Revision;

BGH, Beschl.v. 30.4.1996 - Vlll ZR 369/95)

EiltrI
Untreue des Rechtsanwalts

Vermögensi nteressen . Betreu u n gspf lichten .,, Faktische Herrschaft"
(BGH, Beschl.v.7,11.1996 - 4 StR 423196)

E@
Fristenkontrolle

Wiedereinsetzungsantrag' 2-Wochen-Frist, Beginn
(BGH, Beschl.v. 10.12.1996 - Vl ZB 16/96)
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GI Affiuell

Gt-B/97

Vermögensteuer darf für Veryangenheit
weiter erhoben werden / Entscheidung
des Bundesfinanzhofs im Verfahren über
einstweiligen Rechtsschulz

Der ll. Senat des Bundesfinanzhofs hat keine
ernstlichen Zweifel daran, daß das Vermögen-
steuergesetz auf alle bis zum 31.12.1996 venruirk-

lichten Tatbestände weiterhin anwendbar ist.

Damit tritt der Senat der verschiedentlich im
Fachschrifttum geäußersten Meinung enlgegen,
daß der Vermögensteuerbeschluß des Bundes-
verfassungsgerichts vom 22.6.1995 (2 BvL 37/91)

der Erhebung von Vermögensteuer nach dem
31.12.1996 auch für davorliegende Zeiträume
entgegenstehe. Das Bundesverfassungsgericht
hatte das Vermögensteuergesetz zwar tür unver-
einbar mit dem Grundgesetz erklärt., jedoch
gleichzeitig angeordnet, daß das bisherige Ver-
m öge n ste u e rrecht b is zum 31J2J996,,we ite rh i n

anwendbar" ist. Die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts isl nach Auffassung des
Bundesfinanzhofs dahin zu verstehen, daß das
Vermögensteuergesetz auf alle bis zu diesem
Zeitpunkt venruirklichte Tatbestände anwendbar
bleibt. Die Finanzämter dürfen somit fÜr die
Zeiträume vor 1997 Vermögensteuer weiterhin
festse2en und erheben.

Der Beschluß des ll. Senats des Bundesfinanz-
hofs, mit dem dieser eine Beschwerde gegen
eine Aussetzung der Vollziehung ablehnende
Entscheidung des Saarländischen Finanzge-
richts zurückgewiesen hat, wird in Kürze ver-
öffentlicht werden (Az. ll B 33/97).
(Pressemitteilung d. BFH v. 25.6.1997, Nr. 9)

Grundsatsurteile zur Vorfälligkeits-
entscträdigung

Der Xl. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
entschieden, daß ein Darlehensnehmer gegen
Zahlung einer angemessenen Vorfälligkeitsent-
schädigung die vorzeitige Rücknahme eines
g ru nd pfand rechtl ich gesicherte n Festkred its ver-
langen kann, wenn er das haftende Grundstück
veräußern will oder wenn er es als Sicherheit
für eine weitere Kreditaufnahme benötigt.

ln diesen Fällen überwiegt nach Auffassung des
Bundesgerichtshofs das lnteresse des Kredil
nehmers an der freien Verfügung über das
Grundstück gegenüber dem lnteresse der wirt-

schaftlich voll zu entschädigenden Bank an un-
gestörter Vertragsabwickl u n g.

Der Kreditgeber kann jedoch als Vorfälligkeits-
entschädigung nicht jeden beliebigen,,Preis"
bis zur Grenze der Sittenwidrigkeit (S 138 BGB)
verlangen. Er kann vielmehr nur den Ausgleich
der Nachteile beanspruchen, die ihm durch
die vorzeitige Ablösung entstehen. Einzelheiten
hierzu werden in den schriftlichen Urteilsgründen
niedergelegt werden (Urt. v. 1.7.1997 - Xl ZR
197/96 und Xl ZR 267/96).
(Pressemitteilung des BGH v. 1.7.1997, Nr. 46)

Strafbarer Wucher auch im Rahmen von
Arbeitsverhältnissen möglich

Der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat die
Verurteilung eines Bauunternehmers wegen
Wuchers in zwei Fällen durch das l-andgericht
Passau bestätigt.

Der Angeklagte hatte in seinem Bauunterneh-
men 1993 neben deutschen Arbeitnehmern auch
zwei tschechische Grenzgänger als Maurer
beschäftigt und ihnen jeweils einen Stundenlohn
von 12,70 DM brutto bezahlt, während der für
Maurer geltende Tariflohn 1993 19,05 DM brutto
betragen hatte und die übrigen Arbeitnehmer
des Angeklagten für gleiche Arbeit Stundenlöhne
,,,on 21 DM brutto erha.lten ha.tten Der Angeklagte
hatte dabei für sich ausgenutzt, daß die beiden
Ausländer mit den Gegebeheiten im deutschen
Baugewerbe nicht vertraut und der deutschen
Sprache kaum mächtig waren.

Der Bundesgerichtshof hat dargelegt, daß
Wucher auch begangen werden kann, wenn
im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses ein zu ge-
ringer Lohn bezahlt wird. Der gezahlte Brutto-
arbeitslohn betrug hier zwei Drittel des Tariflohns.
Der Bundesgerichtshof hat nicht beanslandet,
daß das Landgericht bei diesem Sachverhalt ein
auffälliges Mißverhältnis zwischen der dem
Angeklagten zugeflossenen Arbeitsleistung der
beiden Maurer und der von ihm durch die Lohn-
zahlung erbrachten Gegenleistung gesehen hat.
Wie der Bundesgerichtshof weiter ausgeführt hat,

ist der beim Wuchertatbestand gebotene Ver-
gleich der ausgetauschlen Leistungen allein von
der Seite des Täters her vorzunehmen. Dement-
sprechend komme es nicht darauf an, ob der den
beiden Maurern ausbezahlte Lohn an ihrem
Wohnort in der Tschechei von ebensolcher oder
sogar größerer Kaufkraft gewesen sei als der
Tariflohn für einen in Deutschland wohnhaften
Arbeitnehmer (Urt. v. 22.4.1997 - 7 SfR 701/96).
(Pressemitteilung d. BGH v. 1.7.1997, Nr.45)
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- Verjährung, berufsrechtliche?

- Uberlegene Sachkunde
: Mandant, Jurist

Mitverschulden
- bei Ar-iskunftshaftung

- Erfüllungsgehilfe des Mandanten

- lnformationen an RA
: durch Dritte

- lnformationen an StB

- Schriftformklausel

Naihbesserung
- Mängel in der Hausabreöhnung

Nachforderungszinsen, S 233 a AO
- Verstoß qegen Treu und Glauben

Nachvertragliche fflichten
- Belehrungspllicht, Gestaltungsrechte

- Mandalsende, Verjährung

Notar
- Amtshandlung
- Anderkonto

: Treuhandbindung
- Anwaltsnotar

: Abgrenzung RA-Haftung

- Auskunft
- Bescheinigung
- Ersatzmöglichkeit, andenrueitige (Subsidiarität)

: Erlöseruvartung, ungewisse
: Konkursquote

- Mitteilungspllichten, $54 ESTDV

- Treuhandgelder
: Ausreichende Sicherheiten

- Vorleistungen, ungesicherte

Partnerschaft
- Firma ,,und Partner"

- mit Wirtschaftsprüfer

Praxistreuhänder
- Honorarforderung

Prozeßauftrag
- Fehler des Gerichts

Prozeßvollmacht
- Ausschlußfrist zur Vorlage

Rechtsanwalt
- Erbenhaftung, beschränkte

- Sachverhaltsermittlung
- Schutzbereich der Anwaltspflicht

: Gerichtsfehlet

Rechtsberatung / Rechtsbesorgun g

- Mietvertrag
- durch Steuerberater
- Steuerberatungsvertrag

Revision
- Frist, Wiedereinsezung

Sachverhaltsermittlung
- durch RA

Schaden
- Anwaltskosten zur Schadenabwendung
- Bußgeld

- Entnahme
- lmmobilienerwerb
- Stille Reserven, Aufdeckung
- Privatgutachten

- Verschmelzung, Kapitalgesellschaften

Sittenwidrige Schädigung, S 826 BGB
- Enryerb eines Adelstitels

- Testat ohne Prüfung

Sozietät
- Gesamtschuldner
- Steuerberater und Rechtsanwalt

SIB-GmbH
- IHK-Mitgliedschaft
- Verschmelzung mit Handelsgewerbb

Steuerberater
- Aufsrchtsrat
- Gewerbliche Tätigkeit

- Vertretung des Gesellschafters
- Gewerbebetrieb des Steuerberaters

Steuerberatun gsvertrag
- Nichtigkeit, S 134 BGB

: unerlaubte Rechtsberatung

Steuerhaftung
- GmbH-Geschäftsführer

: Strohmann

Steuerverkürzung
- Leichtfertige -
- durch Steuerberater

- Unrichtige Angaben

Testat
- Verantworlungsbereich
- Warenlager, lnventur

Treuhänder
- Nichtlger Mandatsvertrag

- Prüfungspflichten
: Ubertragungsmöglichkeit der -

- Verdeckter -: Vorsteuerabzug

- Versicherungsschutz

Umsatzsteuer
- Vorsteuerabzug

: verdeckte Treuhandschaft

Unternehmensberater
- freiberulliche Tätigkeit

Unterschrift
- lnvestitionszulageantrag

- Wiedereinselzungsantrag

Umwandlung
- Verschmelzung, fehlerhafte

Verjährung S12 WG
- Beginn

- Haftpflichtversicherung

- Rechtsschutz und Zahlungsanspruch

Verdeckte Gewinna usschüttung
- Belehrung des GmbH-Geschäftsführers

Verjährung
(S 51 b BRAO n. F., S 51 BRAO a. F.)

- Arglisteinwand
- Verjährungsbeginn

: Schadenentstehung
: Schadenentstehung und

Mandatsbnde
: Vertragsberatung

- Verjährungshemmung

Verjährung, S195 BGB
- Mittelverwendungskontrolle

Verschmelzung
Kapitalgesellschaften
Schadenentsteh u ng

Verschwiegenheit
- Honorarabtretung'- 

Honorarprozeß

Versicherungsschutz
- Wissentliche Pllichtverletzung

: Notaranderkonto,
ungeprüfte Auszahlung

: Risikoausschluß
: des Treuhänders

- Sozietätsdeckung
: Risikoausschluß eines Sozius

Verzug
- des Steuerberalers

Vorberater
- Mandatsübernahme

Vorteilsausgleichung
- Privatgutachten, überflüssiges

Werbeverbot
- Bürogemeinschaft RA, StB

- lnternationale Sozietät
- N/essestand

- Praxisbroschüre

Wedereinsetsung
- Antrag

: Frist, 5234 Abs. 1 ZPO

- Berufungsbegründungsfrist (s. dort)

- Fristenkontrolle (s. dort)
: Fristversäumnis, unverschuldetes -

Erkrankung der Ehelrau

- Rechtsirrtum
: Revisionsfrist
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Anwaltshaftung

- lnhalt des Anwaltsvertrages

- Auslegung

- Mitverschulden
(BGH, Urt. v. 13.31997 - lX ZR 81/96)

Leitsätze:

1. Gibt der Mandant bei Abschlu8 eines
Anwaltwertrages eine Edclärung ab, die
entwedor cinen beecfiränkten Auftrag
odor ein unbescfiränktes Mandat mit
einerWeisung zum lnhalt haben kann, so
ist der lnhatt eines darauflrin gescülos-

sGnen Vertrages im Wege der Auslegung
zu ermitteln.

2. Unterrichtet ein Rechtsanwalt im Ein-
vernshmen mit dem Mandanten dessen
hzeBanwalt äber den Sacfiverhall, so
hat der Mandant gegenüber dem Pro-
zoBannratt oine vorwerfbare und scfia-
denursädrlicfie Falsdrangabe als Mit-
velschulden zu vertreten.

Zum Sachverhalt:

Der Kläger macht einen - von seinem Bruder

abgetretenen - Anspruch gegen den beklagten

Rechtsanwalt auf Ersa2 der Kosten eines Vor-
prozesses geltend.

lm Jahre 19BG wurde dem Bruder des Klägers

die Kassenzulassung als Zahnarzt entzogen.

Dies erklärte das Sozialgericht im November

1987 für rechtswidrig. lm August 1988 meldete

der Bruder des Klägers Schadenersalzan-

sprüche gegenü ber der Kassen-Zah närztl ichen

Vereinigung Nordrhein (fortan: KZV) an. Diese

lehnte eine Ersatzpflicht ab. Auf ein anwaltliches

Schreiben des Klägers vom Januar 1991 anwor-

tete die I{ZV am 19.2.1991, sie treffe keine Amts-

haftung.

Am 4.2.1992 führte Rechtsanwalt Dr, W - Streit-

helfer des Klägers - für dessen Bruder ein

Gespräch mit der KZV. Mit Schreiben vom

6.3.1992 teilte diese dem Streithelfer mit, sie

habe zu keinem Zeitpunkt Verhandlungsbereit-

schaft bezüglich einer Ersatzpflicht gezeigt.

lm Dezember 1992 beauftragte der Kläger den

beim zuständigen Landgericht zugelassenen

Beklagten mit der Verfolgung der abgetretenen

Ansprüche. Am 11.12.1992 überließ der Streit-

helfer dem Beklagten - neben einem ,,Tatbe-

standsentwurf" und anderen Unterlagen - zwei

Rechtsgutachten. ln diesen heißt es, der Streit-

helfer habe mit der KZV vom 4.2. bis 21.71992

verhandelt, so daß die Verjährungsfrist am

28.1.'1993 ablaufe. Die vom Beklagten am

21J2J992 ei ngereichte Schadenersatzklage,

die nach einer Erhöhung einen Streitwert von

eMva7,2 Mio. DM erreichte, wurde rechtskräftig

abgewiesen, weil eine Amtshaftungsforderung

verjährt sei und ein enteignungsgleicher Eingriff

nicht vorliege.

Der Klageanspruch gegen den Beklagten auf

Ersalz der Vorprozeßkosten von 190.01249 DM

wurde vom Landgericht abgewiesen und durch

das Oberlandesgericht überwiegend zugespro-

chen. Mit seiner Revision erstrebt der Beklagte

eine volle Wiederherstellung des Urteils des

Landgerichts; der Kläger verfolgt mit seiner

Anschlußrevision den abgewiesenen Teil seiner

Klageforderung weiter.

Die Rechtsmittel führen zu( Aufhebung des

Berufungsurteils und Zurückvenrueisung der

Sache (SS 564, 565 Abs. 1 ZPO).

Aus den Gründen:

A. Zur Revision des Beklagten

l. Das Berufungsgericht hat ausgeführt: Der

Beklagte habe seine Vertragspflicht gegenüber

dem Kläger fahrlässig verletzt und dadurch den

zugebilligten Kostenschaden verursacht, in-

dem er die Verjährung eines Amtshaftungsan-

spruchs gegen die l{ZV nicht selbst hinreichend
geprüft und infolgedessen den Kläger nicht auf

das Risiko hingewiesen habe, eine bereits ver-
jährte Forderung geltend zu machen. Von die-

ser Prüfungspflicht sei der Beklagte nicht befreit
gewesen, falls der Kläger auf anwaltlichen Rat

ihm - dem Beklagten - erklärt habe, es sei

bereits überprüft worden, daß noch keine Ver-
jährung eingetreten sei, auf die Gutachten

könne er sich verlassen. Der Beklagte habe

einen umfassenden Prozeßauftrag gehabt, der

ihn zur Prüfung der Erfolgsaussicht eines
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Rechtsstreits und der damit verbundenen Risi-

ken verpflichtet habe. Deshalb habe er sich nicht

auf die Angaben in den - vom Streithelfer des

Klägers übergebenen - Gutachten verlassen

dürfen, die Verjährung trete ersl am 28.1.1993

ein und sei durch wiederholte Verhandlungen

mit der l<A/ - zulelzl in der Zeit vom 4.2. bis
21.7.1992 - gehemmt gewesen.

Die Verjährungsfrist für einen Amtshaftungsan-

spruch sei am 12.21988 mit Eintritt der Rechts-

kraft des Urteils des Sozialgerichts von Novem-

ber 1987 in Lauf gesetzt worden. Zugunsten des

Beklagten werde unterstellt, daB die Verjährung

1990 und 1991 durch Verhandlungen mit der
l{2,/ an 560 Tagen gehemmt gewesen sei.

Selbst wenn das Gespräch des Streithelfers mit

der l(Ztl am 4.2.1992 zu einer weiteren Ver-
jährungshemmung geführt habe, so sei diese

mit Zugang des Schreibens der l(ZV vom

6.3,1992 beendet worden. Dann sei die Ver-
jährungsfrist Ende September 1992 abgelaufen.

Dies hätte der Beklagte vor Einreichung der
Klage feststellen können und müssen, weil ihm

damals dieses Schreiben der l(2,/ bekannt
gewesen sei und er den - in den erhaltenen

Unterlagen enryähnten - Schriftwechsel hätte

einsehen müssen. Bei pflichtgemäßer Beratung

hätte der Kläger von der Klagegrhebung abge-
sehen.

ll. Diese Enruägungen halten einer rechtlichen

Nachprüfung in wesentlichen Punkten nicht

stand.

1. Der Ansicht des Berufungsgerichts, der

Beklagte habe eine vertragliche Pflicht verletzt,

die Verjährung eines Amtshaftungsanspruchs
(S 852 Abs. 1 i.V.m. $ 839 BGB, Art.34 GG) vor
Einreichung der Klage zu prüfen, liegen rechts-

fehler"hafte tatsächliche Feststellungen zu-
grunde, wie die Revision zutreffend rügt.

Zu Recht hat das Berufungsgericht eine
grundsätzliche fflicht des Rechtsanwalts ange-
nommen, seinen Auftraggeber umfassend und

erschöpfend zu beraten. Vor voraussehbaren
und vermeidbaren Nachteilen muß der
Rechtsanwalt den Mandanten bewahren;
Zweifel und Bedenken, zu denen die Sach-
lage Anlaß gibt, hat er darzulegen und mit
seinem Auftraggeber zu erörtern (BGH, Urt. v.

20.6.1996 - tXZR 106/95, WM 1996, 1832, 1834

m.wN.). Erscheint nach pflichtgemäßer Prüfung

der Sach- und Rechtslage eine beabsichtigte
Klage nahezu sicher oder jedenfalls mit hoher

Wahrscheinlichkeit als aussichtslos, so muß der
Anwalt auf den damit verbundenen Grad der,

Gefahr eines Prozeßverlustes hinweisen
(BGH, Urt.v.10.3.1988 - IXZR 194/87, NJW 1988,

2113 m.wN).

Das Berufungsgericht hat jedoch das substan-

tiierte Vorbringen des Beklagten nicht hinrei-

chend gewürdigt, der Kläger habe ihm nur ein

beschränktes Mandat erteilt mit dem lnhalt, ohne
Prüfung der Verjährungsfrage die Klageschrift

anzufertigen und einzureichen. Der Beklagte hat

behauptet, bei einem lnformationsgespräch

unmittelbar nach Eingang der Unterlagen des

Streithelfers am 11.12.1992habe der Kläger ihm

- dem Beklagten - erklärt, nach den Gutachten

des Rechtsanwalts Dr. W - Streithelfer -, die ihm

bekannt und überzeugend seien, seien die

Ansprüche begründet und nicht verjährt; der

Beklagte könne diese Gutachten zugrunde
legen. Darüber hinaus sei der Sachverhalt durch

diesen Anwalt bereits zusammengestellt wor-
den, der Beklagte könne sich hierauf verlassen;

er möge möglichst umgehend die Klageschrift

anfertigen und einreichen.

Scllte Cieses Vorbringen richtig sein, so hätte

der Kläger dem Beklagten eindeutig zu erken-

nen gegeben, daß er seiner fachlichdn Hilfe nur

in der behaupteten Art, Richtung und Reichweite

bedürfe, dann könnte der Kläger dem Beklag-

ten aber nicht vonruerfen, dieser hätte doch -
über sein Mandat hinaus - die Verjährung eines
Amtshaftungsanspruchs untersuchen müssen
(vgt. BGH, tlrt. v. 20.6.1996 - tX ZB 106/95,

a.a.O.). Daran würde es nichts ändern, daß der
Prozeßauftrag selbst umfassend war. Diesem

wäre der Beklagte, falls er die Verjährung nicht
prüfen sollte, gerecht geworden, indem er - wie
geschehen - die Angaben in den vom Streit-

helfer erhaltenen Gutachten, die die Verjährung

und ddren Hemmung durch Verhandlungen mit

der l(2,/ (S 852 Abs. 2 BGB) betrafen, in die

Klageschrift unter Beweisantritt übernahm,

Entgegen der Ansicht der Revision ist die

behauptete Erklärung des Klägers nicht als Wei-

sung im Rahmen eines Anwaltsvertrages zu

werten. Eine solche Weisung seines Auftrag-
gebers hat der Rechtsanwalt grundsätzlich zu
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werden konnte. Da der Wiedereinse2ungsan-
trag am 17.41996 bei Gericht eingegangen ist,

war vielmehr die Frist nur gewahrt, wenn die

Sache dem sachbearbeitenden Prozeßbevoll-

mächtigten der Beklagten nicht vor dem
3.4.1996 vorgelegt worden ist.

Wie das Berufungsgericht richtig erkannt hat,

traf ihn nämlich bereits bei Vorlage der Sache
die Pflicht zur eigenständigen Prüfung des
Fristablaufs, so daß von diesemZeitpunkl an

die Unkenntnis der Fristversäumung nicht
mehr als unverschuldet angesehen werden
kann (Sena/sbesch/. v. 11.2.1992 - Vl ZB 2/92;

NJW lgg2, 1632; BGH, Bescht. u. 11.12.1991 -
Vlll ZB 38/97, Gl 1992, 238: NJW 1992, 841;v.
25.5.1994 - Xll ZB 57+92/94, VersR 1995, 69,

70; v. 6.7.1994 - Vlll ZB 12/94, Gl 1995, 76 :
NJW 1994,2831,2832). Deshalb reicht der Vor-

trag im Wiedereinsetzungsgesuch, dem Sach-

bearbeiter sei die Sache nicht vor Ablauf der

Begründungsfrist am 28.2.1996 vorgelegt wor-

den, zur Darlegung der Wahiung der Frist des

S 234 ZPO nicht aus.

2. Das ziehen die Beklagten auch nicht in Zwei-

fel, wenden sich aber gegen die Auffassung des

Berufungsgerichts, ihr ergänzendes Vorbringen

im Schriftsatz vom 15.5.1996 sei verspätet, weil

es nicht innerhalb der Wiedereinsetzungsfrist

erfolgt sei. Die Beklagten venrueisen insoweit auf
den Grundsatz, daß erkennbar unktare oder
ergänzungsbedürftige Angaben, deren Auf-
klärung nach S 139 ZPO geboten gewesen

wäre, noch nach Fristablauf erläutert und ver-
volfständigt werden dürfen (BGH, Beschl. v.

28.2.1991 - tX ZB 95/90, NJW 1991, 1892; v.

10.2.1994 - Vll ZB 25/93, VersB 1994, 1368).

Ob dieser Grundsatz hier eingreifen könnte;

kann dahinstehen, weil auch den Angaben im *
Schriftsatz vom 15.5.1996 nicht die Rech2eitig-
keit des Wiederei nsetzungsantrags entnom men

werden kann. Rechtsanwall Dr. S. hat nämlich

lediglich an Eides statt versichert, die Sache am

3.4.1996 bearbeitetzu haben; das Diktat sei nicht

zuvor erfolgt. Hieraus geht nicht mit der erfor-

derlichen Eindeutigkeit hervor, daß die Sache

ihm erst am 3.4.1996 zur Bearbeitung vorgelegt
worden ist, wie dies zur Wahrung der Frist erfor-

derlich wäre. Wie oben dargelegt, entsteht
nämlich die eigenständige Prüfungspflicht
des Rechtsanwalts bereits bei Vorlage der

Sache zur Bearbeitung, während es nicht dar-
auf ankommt, wann er sich tatsächlich zur
Bearbeitung entschließt bzw. diese vornimmt
(senatsbeschl. v. 19.2.1991 - Vl ZE 2/91, NJW-

RR 1991, 822 828; BGH, Beschl. v. 11.12.1991

und v. 6.7.1994. a.a.O.).

lm Hinblick darauf, daß die Gegenseite die Wah-
rung der Wiedereinsetzungsfrist ausdrücklich in

Zweifel gezogen hatte, waren deshalb vorlie-
gend klare und unmißverständliche Angaben

dazu erforderlich, wann dem Sachbearbeiter die
Sache vorgelegt worden ist. lndessen ist nicht
einmal dem Beschwerdevorbringen zu entneh-
men, daß dies nicht vor dem 3.4.1996 gesche-

hen sei, so daß sich auch insoweit nicht die
Frage stellt, ob solcher Vortrag noch als zuläs-
sige Ergänzung des ursprünglichen Sachvor-
trags angesehen werden könnte oder ob es sich
um ein unzulässiges Nachschieben von Grün-
den handeln würde 1vgl. hierzu Senafsbesch/.
v.21.3.1995 - VIZB 5/95, VersR 1995,933 934,

sowie BGH, Eeschl. v. 28.2.1991, a.a.O., jeweils

m.wN.).

(Heft 1-8, 1997)
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befolgen (SS 665, 675 BGB). Dies darf aber
nicht blindlings geschehen. Vielmehr muß
der Anwalt selbständig prüfenn ob dem Auf-
traggeber bei Ausführung einer Weisung
Nachteile drohen; ist dies der Fall, so hat der
Anwalt den Man{anten darauf hinzuweisen
und seine Antwort abzuwarten (BGH, lJrt. v.

20.3.1984 - Vt ZR 154/92, NJW 1995, 42, 43;v.
30.10.1984 - lX ZF 6/84, Vers? 1985, 83, 84).

Dagegen beschränkt sich die Warnpflicht bei
einem eingeschränkten Mandat auf Gefah-
ren, die dem Rechtsanwalt bekannt oder für
ihn offenkundig sind; darunter fällt nicht ein
unrichtiges Verständnis des Verhandlungsbe-
griffs i.S.d. S 852 Abs. 2 BGB in einem Gut-
achten, das ungeprüft übernommen werden
soll.

Wird eine Erklärung des Aufiraggebers, die ent-
weder ein beschränktes Mandat oder einen
unbeschränkten Auftrag mit einer Weisung zum
lnhalt haben kann, - wie im vorliegenden Falle

- bei Abschluß des Anwaltsvertrages abgege-
ben, so ist der Wille der Vertragspartner im Wege
der Auslegung zu ermitteln (gg 133, 157 BGB).
'Entscheidend 

ist dafür le2tlich, ob der Rechts-
anwalt auch von der Pflicht befreit sein sollte,
den Mandanten auf erkennbare Risiken und
Nachteile seiner Erklärung hinzuweisen.

lm vorliegenden Falte ergibt die Auslegung
der behaupteten Erklärung einen beschränk-
ten Auftrag mit Rücksicht darauf, daß dem
Beklagten die Gutachten zur Veriährungs-
frage überlassen wolden sind. Da der Kläger
entgegen diesem Vorbringen des Beklagten ein
unbeschränktes Mandat behauptet hat, das er
beweisen muB (BGH, urt. v. 20.6.1996 - tX ZR
106/95, a.a.O., m.w.N.), ist insoweit eine Sach-
aufkläruhg erforderlich.

2. Für den Fall, daß der Beklagte einen unein-
geschränkten Auftrag erhalten hat, ist der
Beklagte - gemäß der Ansicht des Berufungs-
gerichts - dem Kläger wegen Verletzung einer
Vertragspf I icht zu m Schade n ersatz verpf I i chtet.

a) lm Rahmen eines solchen Mandats muß der
Rechtsanwalt aufgrund seiner umfassenden
Betreuungspflicht prüfen, ob der ihm vorge-
tragene Sachverhalt den vom Auftraggeber
erstrebten Erfolg herbeiführen kann. ln der
Regel darf der Rechtsanwalt auf die Richtig-

keit tatsächlicher Angaben seines Mandan-
ten ohne eigene Nachforschungen vertrauen,
solange er die Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeitweder kennt noch erkennen muß.
Dies gilt nicht für die Mitteilung von Recht-
statsachen und rechtlichen Wertungen, da
solche Angaben des regelmäßig rechtsunkun-
digen Mandanten unzuverlässig sind. lnsoweit
muß der Anwalt die zugrundeliegenden, für die
rechtliche Prüfung bedeutsamen Umstände und
Vorgänge klären, indem er seinen Auftraggeber
befragt und von diesem einschlägige Unterla-
gen erbittel (BGH, Urt. v. 20.6.1996 - lX ZR
106/95, a.a.O, 1835 m.w.N.). Diese Grundsätze
sind entsprechend anzuwenden, wenn der
Mandant die Unterrichtung seines Anwalts
einem Dritten überläßt (BGH, lJrt. v. 11..7.1991

- tx zR 180/90, NJW 1991, 2939, 2840 f : Gt
1994,8).

Dies gilt entgegen der Ansicht der Revision auch
dann, wenn die lnformation durch einen Rechts-
anwalt erfolgt, Erkennt der neue Anwalt die
Unrichtigkeit tatsächlicher oder rechtlicher
Angaben des früheren Rechtsberaters oder
muß er sie bei Beachtung der erforderlichen
Sorgfalt erkennen, so hat er dafür zu sorgen,
daß seinem Mandanten aus den fehlerhaften
Mitteilungen seines früheren Beraters kein
Schaden entsteht.

Für den Fall eines unbeschränkten Mandats hat
das Berufungsgericht zu Recht angenommen,
der Beklagte hätte selbst prüfen müssen, ob
die Auffassung in den vom Streithelfer über-
lassenen Gutachten, die Verjährung trete am
28.1.1993 ein, richtig war. Bei Beauftragung
des Beklagten Anfang Dezember 1992 war die
dreijährige Vörjährungsfrist für einen Amtshaf-
tungsanspruch wegen des En2ugs der Kas-
senzulassung 1986 bereits abgelaufen (S 852
Abs. 1 BGB), falls die Verjährung nicht gemäß

den Gutachten durch Verhandlungen mit der
l(ZV nach S 852 Abs. 2 BGB gehemmt worden
war ($ 205 BGB). Verhandlung in diesem
Sinne ist jeder Meinungsaustausch über den
Schadenfall zwisched dem Berechtigten und
dem Verpflichteten, wenn und solange nicht
erkennbar jeglicher Schadenersatz abge-
lehntwird (BGH, Urt.v.26.1.1988 - VIZR 120/BZ

Vers? 1988, 7lB, 719; v. 19.2.1991 - Vt ZR 165/90,
DB 1991,2183).
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ln dem Gutachten betreffend ,,Lauf der Ver-

jährungsfrist für den Amtshaftungsanspruch"

wird hingewiesen auf ein ,,Ablehnungsschrei-
ben vom 19.2.1991, worin der Anspruch seitens

der l(Z,l nach erneuter Prüfung der Sach- und

Rechtslage abgelehnt wurde". Schon deswe-

gen ergaben sich Zweilel an der Richtigkeit der

folgenden unsubstantiierten Angabe,,,ausweis-

lich des Schriftverkehrs" sei ,,spätestens seit

dem 4.2.1992 bis zum 21.71992 erneut mit der

KZV verhandelt" worden; entfiel diese angeb-

liche Hemmungszeit, so war der Anspruch

bereits bei Beauftragung des Beklagten verjährt.

Dafür, daß eine Bitte des Beklagten um Ein-

sichtnahme in das Schreiben der l(ZV vom

19.2.1991 vom Mandanten erfüllt worden wäre,

spricht der Beweis des ersten Anscheins (BGH,

Urt, v. 20.6.1996 - lX ZR 106/95, a.a.O., 1835

m.w.N.); diesem Schreiben hätte der Beklagte

entnommen, daß jede Schadenersatzpflicht

geleugnet und dem Kläger die Klageerhebung

anheimgestellt worden war. Außerdem hat der

Beklagte nach unbeanstandeter tatrichterlicher

Feststellung damals das Schreiben der l{A/ an

den Streithelfer vom 6.3.1992 gekannt, in dem

betontwurde, daß niemals - auch nicht bei einer

Besprechung am 4.2.1992 - Verhandlungs-
heroilcehaft hestanden hahe,

Nach alledem war die Verjährung nicht vom 4.2.

bis21.7.1992 gehemmt. Darauf und auf die damit

verbundene hohe Gefahr eines Prozeßverlustes

wegen Anspruchsverjährung hätte der Beklagte

den Kläger vor Klageerhebung hinweisen müs-

sen. Dieser fflicht ist der Beklagte nach unbe-

anstandeter tatrichterlicher Feststellung nicht

nachbekommen.

Eine entsprechende fflichtverletzung entfällt

entgegen der Ansicht der Revision nicht, falls

der Kläger den Beklagten im Rahmen eines

unbeschränkten Mandats angewiesen hat, er

solle die vom Streithelfer überlassenen Gut-

achten zugrunde legen. Dann hätte der'Beklagte

selbständig prüfen müssen, ob dem Kläger bei

Ausführung dieser Weisung Nachteile drohten.

Bei pflichtgemäßer Untersuchung hätte der
Beklagte erkennen können und müssen, daß

der einzuklagende Anspruch bereits veriährt
war, und hätte den Kläger darauf hinweisen
müssen.

b) Die tatrichterlichen Feststellungen, der

Beklagte habe fahrlässig gehandelt und durch

seine fflichtverletzung - im Rahmen eines

unbeschränkten Auftrags - den zugebilligten

Kostenschaden verursacht, werden von der

Revision nicht beanstandet.

c) Sie rügt jedoch zu Recht, daß das Beru-

fu n gssgericht n icht ei n Mitverschulden des Klä-

gers geprüft und angenommen hat (S 254

BGB). Haftet der Beklagte aus einem unbe-

schränkten Mandal, so trifft den Kläger ein

Schaden u rsäch I iches Mitversch u lden, wei I er i n

seinem Rechtsverhältnis zum Beklagten dafür

verantwortlich ist, daß sein Streithelfer als sein

früherer Rechtsberater den Beklagten über die

Dauer der Verjährungshemmung falsch unter-

richtet hat (SS 254,278 BGB).

Anders als in den bisher vom Senat entschie-

denen Fällen, in denen dem geschädigten Man-

danten ein Anwaltsfehler im Rahmen des $ 254

Abs. 2 BGB als Mitverschulden zugerechnet

wurde (BGH, IJrt. v.20.1.1994 - IXZR 46/93, NJW

1994, 1211, 1212 : Gl 1994, 153; v. 14.7.1994 -
lX ZR 204/93, WM 1994, 2162, 2165 : Gl 1995,

3/, erstreckt sich der vom Kläger zu verant-
wortende Schadenbeitrag gemäß S 254 Abs'

1 BGB auf den haftungsbegründenden Vor-

^äir^, A r rnh im Dahman rlioaar \/nrcnhrift icl darn
vqirv. nuvr r rr r r r rqr rr

Geschädigten ein Verschulden eines Erfül'
lungsgehilfen, dessen er sich zur Wahrneh-

mung seiner lnteressen im Rahmen eines Ver-

tragsverhältnisses bedient, in entsprechender
Anwendung des S 278 BGB zuzurechnen
(BGHZ 3, 46, 49 f; 36, 329, 338 f; BGH, Urt. v.

20.1.1994 - lX ZR 46/93, a.a.O.;v. 14.7.1994 - lX
ZR 204/93, a.a.O.).

Zwar hallen Personen, die ieweils unabhän-
gig voneinander eine Ursache für einen

Schaden gesetzt haben, grundsätzlich als

Gesamtschuldner, ohne daß sich der

Geschädigte im allgemeinen den Beitrag

eines Schädigers bei der lnanspruchnahme
eines anderen als Mihrerschulden entgegen-
halten lassen müßte; dieser Grundsatz gilt

auch für Rechtsanwälte, die nacheinander für

den geschädigten Mandanten tätig waren

(BGH,lJrt.v.18.3.1993 - IXZR 120/92,WM 1993,

1376, 1378 : Gl 1993, 355;v. 20.1.1994 - lX ZR

46/93, a.a.O). Dieser hat sich aber auf einen

Regreßanspruch gegen einen Rechtsanwalt

- Wiedereinsetzu ngsantrag

- 2-Wochen-Frist, Beginn
(BGH, Beschl.v. 10.12.1996 - VIZB 16/96)

Leitsatz:

Wird ein Antrag auf Wiedoreineetzung in

den vorigen Süand darauf gestäüil, daB

die Berufilngebegründungefriet wegen

fehlender Frisrotierung im Anwaltsbürs

vGr.säumt worden 9ei, $o bdarf es zur
Darl€ung, da8 der Widereineetzungs-
antrag innerhalb der 2-Wochen-Friet des

S 234 ZPO gesüellt worden ist, der Mit'
teilung, wann die Sac*re dem ProzeBbe-

vollmäe*rtigüen nac*r Ablauf der versäum'
ten Frist erstmale vorgelegt worden ist-

Von diesem Zeitpunkt an kann nämlich

die Kenntnis von der Frisftersäumung
nicfit mehr als sRversehuldet angesehen

werden.

Aus den Gründen:

Die Beklagten haben gegen das ihnen am

7.2.1996 zugestellte Urteil des Landgerichts mit

am 28.2.1996 eingegangenem Schrifisatz Be-

rufung eingelegt. lhre BerufungsbegrÜndung

ist erst am 3.4.1996 beir'n Berufungsgericht ein-

gegangen.

Mit am 17.4.1996 eingegangenem Schriftsa2

vom gleichen Tag haben sie Wiedereinsetzung

in den vorigen Stand gegen die Versäumung

der Frist zur Berufungsbegründung beantragt

und dazu vorgetragen, die Kontrolle dieser Frist

erfolge in der Kanzlei ihrer zweitinstanzlichen

Prozeßbevollmächtigten dergestalt, daß neu

eingehende Berufungsmandate zunächst in die

sog. Bearbeitungsliste eingetragen würden.

Außerdem bestehe die Anweisung, Berufungs-

mandate in die zusätzlich geführte Berufungs-

begründungsliste zu übernehmen.

Das sei vorliegend aus nicht mehr nachvoll-

ziehbaren Gründen unterblieben. Deshalb sei

der Sachbearbeiter, Rechtsanwalt Dr. S., am Tag

des Fristablaufs nicht auf die Notwendigkeit
hingewiesen worden, eine Verlängerung der
Begründungsfrist zu beantragen. Auch sei ihm
die Akte vor Fristablauf am 28.3.1996 nicht vor-
gelegt worden. Die Friqtversäumung sei erst am
4.4.1996 bemerkt worden. Sie beruhe auf dem
alleinigen Verschulden der Bürovorsteherin N.,

die ihre Tatigkeit bisher mit großer Zuverlässig-
keit ausgeübt habe und regelmäßig ohne Bean-
standungen kontrolliert worden sei. Die Beklag-
ten haben zu diesem Vorbringen eidesstattliche
Versicherungön von Rechtsanwalt Dr. S. und
Frau N. vorgelegt.

Nachdem der Kläger die Wahrung der Wieder-
einsetzungsfrist in Zweifel gezogen hat, hat der
zweitinstanzliche Prozeßbevollmächtigte der
Beklagten mit Schriftsatz vom 15.5.1996 an
Eides statt versichert, die Sache am 3,4.1996
bearbeitet zu haben. Das Diktat sei nicht zuvor
erfolgt.

Das Berufungsgericht hat den Wiedereinset-
zungsantrag zurückgewiesen und die Berufung
der Beklagten als unzulässig verworfen. Gegen
diesen am 3.6.1996 zugestellten Beschluß rich-
tet srch die am 4.6.1996 eingegangene sofortige
Beschwerde der Beklagten.

ll

Das form- und fristgerecht eingelegte Rechts-
mittel hat in der Sache keinen Erfolg. Das Ober-
landesgericht hat den Beklagten jedenfalls im
Ergebnis zu Recht die beantragte Wiederein-
setzung in den vorigen Stand versagt.

1. Zutreffend nimmt das Berufungsgericht an,
das tatsächliche Vorbringen der Beklagten im
Wiedereinsetzungsgesuch habe den Anforde-
rungen des S 236 Abs. 2 ZPO nicht genügt und
deshalb die beantragte Wiedereinse2ung nicht
rechtfertigen können. Hierzu gehört nämlich
die Darlegung, daß der Wiedereinsetzungs-
antrag rechtzeitig nach Behebung des Hin-
dernisses, also innerhalb der 2-Wochen-Frist
des $ 234 Abs. 1 und 2ZPO gestellt worden
ist (ständige Rechtsprechung seit BGHZ 5, ISZ,

160).

Hiervon kann nur abgesehen werden, wenn die
Frist offensichtlich gewahrt ist (BG4 Bescht. v.

18.9.1991 - Xll ZB 51/91, Vers? 1992, 636, 657),

wovon vorliegend indes nicht ausgegangen

Fristenkontrolle
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den Notar, der die Beurkundung vornehmen
sollte, fand am 29.9.1988 eine einstündige
Besprechung zwischen dem Angeklagten und
B. statt, bei der der Vertrag erörtert wurde, Ande-
rungen wurden nicht mehr vorgenommen. Die

notarielle Beurkundung des Vertrages erfolgte
am 30.9.1988.

Dem Angeklagten war klar, daß der - ,,als
Wuchergeschäfi" nichtige - Vertrag für B. ,,kraß
nachteilhaft" war. Er hatte den Abschluß des
Vertrages ,,veranlaßt und betrieben", weil er

,,finanziell angeschlagen" war und glaubte,

seine eigene finanzielle Lage ,,im Zuge der
Vermögensübertragung B./R. verbessern zu

können", Am 23.11.1988 ließ er sich von B. eine

Generalvollmacht erteilen, mit der er ,,die
beweglichen Vermögenswerte, auf die sich der
Übertragungsvertrag vom 30.9.1988 bezog,

nach und nach (einzog)". Er venruendete sie

zum großen Teil für ,,eigene, nicht geklärte

Zwecke".

2. Die - nach entsprechender Beschränkung
des Verfahrensgegenstandes - vom Landgericht
vorgenommene Würdigung, spätestens durch
die ,,Rechtsberatung" vom 29.9.1988 sei zwi-

schen dem Angeklagten und B. ein ,,anwalt-
liches Mandantschaftsverhältnis" mit einer
Vermögensbetreuungspflicht des Angeklagten
begründet worden, die dieser dadurch verletzt

habe, ,,daß er den den Belangen des Zeugen

B, in keiner Weise gerecht werdenden Vertrag

vom 30.9.1988 im wesentlichen entworfen,
gebilligt und dessen Abschluß und Beurkun-
dung ... mit veranlaßt (habe)", hält rechtlicher

Über:prüfung nicht stand. Das entspricht auch

der Auffassung des Generalbundesanwalts.

Zutreffend wendet die Revision ein, daß die
getroffenen tatsächlichen Feststellungen die

Annahme eines anwaltlichen Mandatsverhäll
nisses zwischen dem Beschwerdeführer und

B. in der Zeit bis zum Abschluß des notariellen

Vertrages vom 30.9.1988 sowie eine daraus re-

sultierende Vermögensfürsorgepflicht nicht zu

tragen vermögen (vgl. hierzu Borgmann/Haug,
Anwaltshiaftung 3. Aufl. [1995], S. 55 ft). Ein

Mandatsverhältnis bestand zu dieser Zeit viel
mehr - was sich namentlich aus der ,,Erklärung"
vom 12.9.1988 ergibt, nach der der Angeklagte
nur für Frau R. tätig war - allein zwischen dem
Angeklagten und Frau R. Eine dem Angeklag-

ten obliegende Vermögensbetreuungspflicht
gegenüber B. aufgrund eines vor dem 30.9.1988
zwischen beiden begründeten Vertragsverhält-
nisses scheidet daher aus. Damit entfällt die
Grundlage für die Verurteilung wegen Untreue.
Das Urteil kann daher keinen Bestand haben.

3. Für die neue Hauptversammlung weist der
Senat auf folgendes hin: Die nunmehr erken-

. nende Strafkammer wird zu prüfen haben, ob
der Angeklagte bei dem Abschluß des Vertra-
ges vom 30.9.1988 und dessen Abwicklung -
soweit hierbei nicht durch Rechtsgeschäft
beg rü ndete Vermögensf ü rsorgepf I ichten i n Be-
tracht kommen - aufgrund einer,,faktischen
Herrschaft" über die Vermögensinteressen
des B. Betreuungspflichten hatte, die durch
S 266 SIGB geschützt sind (vgl. BGH, NJW
1984, 800; BGHR-SIGA S 266 Abs. 1 - Ver-

mögensbetreuungspflicht 13; BGH, Beschl. v.

26.6.1991 - 2 S/R 24/91; Hübner, in: LG-SIGB
10. Aufl., $ 266 Rdn. 75 ff).

Hierzu ist eine Gesamtwürdigung aller Um-
stände erforderlich. Das Einverständis des
Geschädigten mit vom Angeklagten treuwi-
drig veranlaßten Vermögensschädigungen
schlösse den Untreuetatbestand nicht aus,
wenn der Angeklagte die Unerfahrenheit des
Tatopfers zu den Schädigungen ausgenutzt
hälle (vgl. FGSf 1938, 363, 366/367; BGH, tJrt.

v. 6.6.1961 - / SfF 92/61 ; v. 27.11.1962- 7 StR
381/62; Hübner, a.a.,O., Rdn. 87). Ein möglicher-
weise strafrechtlich relevantes Verhalten des
Notars (vgt. BGHR-SfGA $ 266 Abs. 1 - Ver-

mögensbetreuungspflicht 15) berührte die
Strafbarkeit des Angeklagten nichl (vgL BGH,
NJW 1990, 2282,2284).

Der Einbeziehung ausgeschiedener Tatteile
stehen - entgegen der Auffassung der Revision

- Rechtsgründe nicht entgegen. Die Strafuerfol-
gungsverjährung wurde auch insoweit durch
die Durchsuchungsbeschlüsse vom 10.12.1990

und die Erhebung der öffentlichen Klage am
19.21995 unterbrochen ($ 7Bc Abs. 1 Nr. 4, 6
StGB); denn diese Unterbrechungshandlungen

bezogen sich auch auf etwaige vom Angeklag-
ten nach Abschluß des Vertrages vom 30,9.1988
zum Nachteil des B. begangene Veruntreuun-
gen.

J

i,

einen schuldhaften Schadenbeitrag eines ande-
ren Anwalts dann als Mitverschulden anrech-
nen zu lassen, wenn er sich dieses Anwalts zur
Erfüllung eines Gebots des eigenen lnteresses
bedient hat und das Verhalten dieser Hilfsper-
son in unmittelbarem Zusammenhang mit dem
ihr anvertrauten Pflichtenkreis sleht (BGH, tJrt. v.

18.3.1993 - lX ZR 120/92, a.a.O.;v. 20.1.1994 -
lX ZR 46/93, a.a.O.;v. 14.7.1994 - tX ZR 204/95,
a.a.O.).

Dementsprechend ist bereits im Senatsurteil
vom 17.7.1991 (X ZR 180/90, a.a.O., 2841) dem
Mandanten ein Mitverschulden gemäß SS 2S4
Abs. 1, Abs. 2 SaV 2,278 BGB angelastet wor-
den, weil mit seinem Einverständnis ein Dritter
den Rechtsanwalt'unterrichtet und dabei eine
falsche Angabe gemacht hatte.

aa) Die Voraussetzungen dieser Vorschriften für
die Anrechnung eines Mitverschuldens sind im
vorliegenden Falle gegeben.

Der Kläger hat sich im Rahmen seines Anwalts-
vertrages mit dem Beklagten des Streithelfers
bedient, um die ihm obliegende Vertrags-
pflicht zu erfüllen, den Prozeßanwalt über den
Sachverhalt wahrheitsgemäß und vollstän-
dig zu unterrichten (vgl. BGH, tJrt. v.20.6.1g96

- tX ZR 106/95, a.a.O., 1835 t). Nach seinem
eigenen Vorbringen hatte der Kläger dem Streit-
helfer Prozeßvollmacht bezüglich eines von sei-
nem Bruder abgetretenen Anspruchs gegen die
l(ZV erteilt und sich damit einverstanden erklärt,
daß der Streithelfer sämtliche Unterlagen dem
Beklagten übergab, der die Klage beim zustän-
digen Gericht - bei diesem war der Beklagte,
nicht aber der Streithelfer zugelassen - einrei-
chen sollte; der Streithelfer hatte den Beklagten
insbesondere über möglichenrueise verjäh-
rungshemmende Verhandlungen zu unterrich-
ten, die er für den Kläger - ohne dessen Teil-
nahme - geführt hatte. Abweichend von diesem
Vortrag, der sich im wesentlichen mit demjeni-
gen des Beklagten sowie mit dem Schriftwech-
selzwischen dem Kläger und seinem Streithel-
fer deckt, hat der Streithelfer behauptel, er habe
kein Mandat des Klägers erhalten. Diese
Behauptung steht im Widerspruch zum Vor-
bringen des vom Streithelfer unterstützten Klä-
gers und ist deswegen unerheblich (SS 67,74
Abs.1 ZPO).

Der Streithelfer ist der ihm vom Kläger an-
vertrauten, im unmittelbaren Zusammen-
hang mit seiner Vertragspflicht stehenden
Aufgabe, den Beklagten zur Ausführung des
Klageauftrags über den Sachverhalt zlt
unterrichten, insoweit pflichtwidrig und fahr-
lässig nicht gerecht geworden, als die Anga-
ben in den übergebenen Gütachten zu einer
Verjährungshemmung vom 4.2. bis 21.2.1992
unzutreffend waren. Dadurch hat der Streit-
helfer zum Kostenschaden des Klägers beige-
tragen; nach der Lebenserfahrung liegt es nicht
außerhalb aller Wahrscheinlichkeit, daß - wie
geschehen - solche anwaltlichen Mitteilun-
gen von einem anderen Rechtsanwalt, der
auf ihrer Grundlage für denselben Auftrag-
geber eine Klage erheben soll, ungeprüft
übernommen werden

Es entlastet den Streithelfer nicht, daß er in sei-
nem Schreiben an den Beklagten vom
11.12.1992 erklärt hat, er habe vom Kläger bis-
lang kein Mandat erhalten. Entscheidend ist, daß
nach diesem Schreiben die ,,übergebenen
Unterlagen zur weileren Verfahrensvertretung"
in dieser Sache dienen sollten, also zur Unter-
richtung über den Sachverhalt bestimmt waren.
Selbst wenn die beiden Gutachten - gemäß der
Behauptung des Streithelfers - ,,interne Refe-
rendarvermerke'; gewesen sein sollten, so hat
dieser mit der vorbehaltlosen Überlassung an
den Beklagten den Anschein der Richtigkeit der
darin enthaltenen Angaben zumindest insoweit
erweckt, als sie - dies wußte der Beklagte aus
dem ihm damals bekannten Schreiben der l(At
an den Streithelfer vom 6.3.1992 - angeblich
verjährungshemmende Verhandlungen des
Streithelfers seit dem 4.2.1992 betrafen. Des-
wegen kann es dahinstehen, ob - gemäß dem
Vorbringen des Beklagten - die Gutachten vom
Streithelfer stammen und dieser bei übergabe
der Unterlagen erklärt hat, der Anspruch ver-
jähre in der zweiten Hälfte des Januar 1993:

Danach hat der Kläger in seinem Vertrags-
verhältnis mit dem Beklagten einen Scha-
denursächlichen Beitrag aus dem Bereich
seiner Eigenverantwortung z.t vertreten
($$ 254 Abs. 1, 278 BGB; vgl. BGH, t)rt. v.

20.6.1996 - lX ZR 106/95, a.a.O., t83S t).

bb) Ein eigenes Mitverschulden des Klägers
ergibt sich nicht aus dem Vorbringen des
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Beklagten, der Kläger - Dr. jur, und Dr. med.,

Professor u nd Di re kto r e i nes U n ive rsitätsi nstituts

für Rechts- und Verkehrsmedizin, der vor mehr

als 30 Jahren in Heidelberg zunächst ein Jura-

studium mit dem ersten Examen abgeschlos-

sen hat, habe das Verjährungsproblem

gekannt. Selbst wenn dies richtig sein sollte,

so ist schon zu berÜcksichtigen, daß der Kläger

an den Verhandlungen seines Streithelfers mit

der llZV ab 4.2.1992 nicht teilgenommen hat.

Außerdem darf sich selbst ein Mandant mit
juristischer Vorbildung auf eine einwandf reie

Arbeit seines Anwalts verlassen (vgl. Senats-

urt. v. 19.12.1991 - lX ZR 41/91, NJW 1992, 820

: Gl 1992, 253; v. 24.6.1993 - lX ZR 216/92, WM

1993, 1889, 1894 : Gl 1994, 40)'

cc) Da die Frage eines Mitverschuldens in den

Vorinstanzen nicht erörtert worden ist, ist den

Parteien noch Gelegenheif zur Stellungnahme

zu geben (SS 139,278 Abs. 3ZPO).

Nach Klärung der dafür maßgeblichen tatsäch-

lichen Umstände wird das Berufungsgericht die

beiderseitigen Schadenbeiträge gegeneinan-

der abzuwägen haben (vgL dazu BGH, Urt' v.

17.11.1994 - lX ZR 208/93, WM 1995, 212, 214 :
Gt 1996,85). Sollte es beim bisher vorliegen-

den Sachverhalt verbleiben, so liegt eine Haf-

tungsteiiung nahe, ciererr Urrriarrg voiii lätrich-

ter festzulegen ist.

B. 7ur AnschluBrevision des Klägers

Die Anschlußrevision des Klägers ist zulässig

(S 565 ZPO) und hat Erfolg,

Sie richtet sich dagegen, daß das Berufungs-

gericht dem Kläger einen Anspruch auf Ersa2

der Kosten seines zweitinstanzlichen Prozeß-

bevollmächtigten im Vorprozeß - Rechtsanwalt

Dr. B. - in Höhe von 36,840,02 DM sowie der

Gerichtskosten der - zurückgenommenen -
Berufung im Vorprozeß in Höhe von 12'534 DM

versagt hat.

L Dazu hat das Berufungsgericht ausgeführt:

lm Zusammenhang mit der Einlegung der Beru-

fung im Vorprozeß sei dem Beklagten keine

fflichtverletzung vorzuwerfen. Die Prüfung der

Berufungsaussicht habe Rechtsanwalt Dr. V.

übernommen, der von dem Rechtsmittel abge-

raten habe. Der Kläger habe nicht dargelegt,

warum ihm diese Belehrung über die Rechts-

lage nicht genügt habe. Es sei seine Entschei-

dung gewesen, Berufung einzulegen und einen

weiteren Anwalt einzuschalten. Dieses Vorge-

hen sei nicht durch Pflichtverle2ungen des

Beklagten verursacht worden.

ll. Diese Enruägungen halten einer rechtlichen

Nachprüfung nicht stand.

1. Das Berufungsgericht hätte im Ergebnis

recht, falls der Beklagte gemäß seiner

Behauptung - nur ein beschränktes Mandat des

Klägers erhalten haben sollte mit dem lnhalt,

ohne Prüfung der Verjährungsfrage Klage zu

erheben. Dann wäre auch dieser Teil des

Kostenschadens nicht auf eine Pflichtverletzung

des Beklagten zurückzuführen.

2. Hatte der Kläger - gemäß seinem Vorbrin-

gen - dem Beklagten ein unbeschränktes Man-

dat erteilt, so waren die Kosten des Rechtsan-

walts Dr. B. entgegen der Ansicht des Beru-

fungsgerichts ein adäquater, zurechenbarer

Folgeschaden aus der Pflichtverletzung des

Beklagten (vgl. BGH, Urt. v. 30.4.1986 - Vlll ZR

112/85, NJW 1986, 2243, 2244 f). Der vorlie-

gende Sachverhalt ist anders als derjenige, der

dem - vom Berufungsgericht herangezogenen

- Senatsurteilvom 10.3.1988 (IXZR 194/87, NJW
4n(>fl 41 lol -,,^.,,^n^ l^^ ln innam Folla rrrar
lJoo, al lrJ,/ LUvl ullug lqv. llI Jvrrvrrr I qrrv vvqr

dem in Anspruch genommenen Rechtsanwalt

keine fflichtverletzung vorzuwerfen wegen der

Einlegung einer Berufung, zu der ein anderer

Rechtsanwalt, der die Prüfung der Erfolgsaus-

sicht des Rechtsmittels übernommen hatte,

unter Hinweis auf ein erhebliches Risiko gera-

ten hatte.

Hier hat dagegen der Beklagte unter der Vor-

aussetzung, daß ihm ein unbeschränktes Man-

dat erteilt worden ist, die geltend gemachten,

im Vorprozeß entstandenen Anwaltskosten

verursacht, weil er pflichtwidrig und fahrlässig

vor Klageerhebung die Verjährung des ein-

zuklagenden Anspruchs nicht erkannt und in-

Iolgedessen den Kläger nicht auf das daraus

folgende Risiko eines Prozeßverlustes hinge-

wiesen hat, Deswegen hat der Beklagte dem

Kläger alle Aufwendungen - auch Anwalts-

kosten - zu ersetzen, die bei der gegebenen

Sachlage zur Schadenabwendung als ver'
nünftig und zweckmäßig erschienen (vgl.

BGH, IJrt. v. 30.4.1980 - Vlll ZR 112/85, a.a.O.)'

rq

sittenwidriges Verhalten des Steuerberaters U'

und der für die Beklagte zu 1) handelnden

Personen wäre schon dann gegeben, wenn sie

,,ins Blaue hinein" Behauptungen über die wirt-

schaftliche und finanzielle Lage des Unterneh-

mens aufgestellt oder wenn sie den Anschein

erweckt hätten, die von ihnen mitgeteilten Zah-

len selbst überprüft zu haben (vgl. BGH, WM

1992,1031 :NJW 1992,2083; NJW 1986,180
: WM 1985, 1531). Ein solches Verhalten ist

ihnen aber aus den genannten Gründen nicht

anzulasten.

Die Steuerberater haben insbesondere nicht

den Eindruck hervorgerufen, daß ihre Anga-

ben auf von ihnen selbst geprüften Zahlen

beruhten. Sie haben vielmehr offengelegt, daß

sie diese Zahlen lediglich von der X.-GmbH

übernommen hätten. Die Steuerberater haben

auch nicht bewußt und gewollt an der Verlet-

zung von fflichten der X, -GmbH aus dem Kre-

ditvertrag mit der Klägerin mitgewirkt (vgl' BGH,

WM 1993, 2205 : MDR 1994, 1094)'

5. Da den Steuerberatern aus den genannten

Gründen weder eine vertragliche oder ver-

tragsähnliche noch eine deliktische Pflichtver-

letzung nachgewiesen werden kann, unterblei-

b^en Ausführungen zu den weiteren Punkten

Verantwortiichkeit cier Bekiagien zu i) für.ffiici-ri-

widrigkeiten des Rechtsvorgängers der Beklag-

ten zu 2) (,,Einbringung des Mandats"), Ursäch-

lichkeit, Schaden, Verjährung und Mitverant-

wortung der Klägerin.

- Vermögensinteressen

- BetreuungsPflichten

-,,Faktische Herrschaft"
(BGH, Bescht.v. 7.11.1996 - 4 StR 423/96

- wistra 1997, 101)

Leitsatz:

lm Einzelfall lcann eine ,,fakBoohe l{err-
schaff' liber Vernrögeneinter'wsen Be'
treuungopflicfiten begründen, die durch

S2SO StGa ges€fiüUt sind.

Aus den Gründen:

Das ündgericht hat den Angeklagten wegen
Unlreue zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jah-
ren und sechs Monaten verurteilt. - Die Revi-

sion des Angeklagten, mit der er die Verletzung

materiellen Rechts rügt, führt zur Aufhebung des
Urteils.

'1. Das Landgericht hat folgende Feststellungen
getroffen: Der Angeklagte - von Beruf Rechts-

anwalt - wurde im Sommer 1988 von Frau R.,

deren lnteressen er bereits in mehreren Rechts-

streitigkeiten vertreten hatte, mit der Ausarbei-
tung einer Altenteilsregelung für den damals
B4jährigen Gärtner B. beauftragt. Dieser war
alleinstehend und vermögend; in,,juristischen
und finanziell schwierigen Dingen" war er

,,unkundig". Er hatte sich an Frau R. mit der Bitte
gewandt, seine Altersversorgung zu überneh-
men; hierfür wollte er ihr sein Vermögen über-
tragen. Frau R. unterzeichnete eine auf den
Angeklagten ausgestellte Prozeßvollmacht,,in

Sachen B. wegen Hofübertragung pp." und

,,brachte ... den Zeugen B. mit dem Angeklag-
ten zusammen".

Nach einer Besprechung über den lnhalt einer
möglichen vertraglichen Regelung ließ sich
der Angeklagte am '12.9.1988 von B. eine

,,Erklärung" mit folgendem Wortlaut unterzeich-

nen: ,,lch, ... B, ... bin belehrt worden, daß Herr

RA. V. in meiner Hofübertragungssache von

Frau R. beauftragt wurde, die rechtliche Durch-

führung vorzubereiten. lch wurde weiter darüber
belehrt, daß Herr V, nicht auf beiden Seiten,

sondern nur für Frau R. tätig sein kann. Obwohl

ich also in dieser Sache nicht Mandant von
Herrn V. bin, verpflichte ich mich, die Kosten der
Beratung, die hierdurch der Frau R. entstehen

werden, Herrn V. zu erstatten."

ln der Folgezeit erstellte der Angeklagte den Ent-

wurf eines notariellen Vertrages, nach dem das
gesamte Vermögen des B. sogleich auf Frau R.

übergehen sollte, die sich als Gegenleistung

hierfür im wesentlichen lediglich verpflichtete,

ihn unentgeltlich zu versorgen, Dingliche Siche-
rungen für B. waren bis auf die geplante Ein-

tragung eines Wohnrechts nicht vorgesehen.

Nach einer in Absprache mit Frau R. vom Ange-
klagten veranlaßten, B. noch weiter benachtei-
ligenden,,Überarbeitung" des Vertrages durch

IJntreue des Rechtsanwalts
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Finanzbuchhaltung - von laufenden Kontrollen

und Korrekturen abhängig ist, hätten diese
U nterlagen al lenfal ls zweifel hafte An haltspu n kte

für den wahren Wert des Warenlagers bieten

können. ln einem von der Klägerin mit Schrift-

sa2 vom 24.91993 selbst vorgelegten Schrei-
ben der A. vom 10.1.1990 teilte die Berufshaft-
pflichtversicherung der Steuerberater mit, vor
den Bilanzbesprechungen seijeweils davon die

Rede gewesen, wie ungenau die Auswertungen
des B|S-Programms seien, weil die Mitarbeiter

Zu- und Abschreibungen, insbesondere bei

Verlagerung der Waren zwischen den verschie-
denen Niederlassungen, nicht exakt genug

vornähmen; abgesehen davon sei es üblich,

masch i nel I erstel lte I nventu rl isten zu korri g ieren,

lnsoweit sind auch die Feststellung des Privat-
gutachters L. und die entsprechende Behaup-
tung der Klägerin unzutreffend, die Steuerbera-

ter hätten eine Überprüfung des übermittelten

Zahlenmaterials pflichtwidrig unterlassen.

Der als Partei vernommene Geschäftsführer L.

der Beklagten zu 1) hat zwar ausgesagt, aus

dem in der Steuerkanzlei nicht eingeführten

B|S-Programm seien im Büro U. monatlich

Abdrucke mit betriebswirtschaftlichen Auswer-
tungen angekommen. Diese seien aber tur die

steuerliche Bewertung bedeutungslos gewe-

sen, deshalb unbeachtet geblieben und unaus-
gewertet abgelegt worden.

lm Rahmen des streitgegenständlichen Auftrags

zur Erstellung der Jahresabschlüsse bestand
jedenfalls keine Verpflichtung, Daten aus dem

B|S-Programm zu beschaffen und bei der
Erstellung der Jahresabschlüsse ggf. in die Prü-

fung einzubeziehen, zumal dies mangels ent-

sprechenden Auftrags hätte auf eigene Kosten
geschehen müssen. Hierzu hätte, wenn über-

haupt, allenfalls im Rahmen der erwähnten

Plausibilitätskontrolle Anlaß gegeben sein kön-

nen. Dies allerdings auch nur dann, wenn sich

in diesem Zusammenhang schwerwiegende
Verdachtsgründe für Manipulationen der Man-

dantin ergeben hätten. Lediglich in einem sol-

chen Fall, daß sich aus den vorgelegten Unter-

lagen Zweifel an deren Richtigkeit und Voll-

ständigkeit geradezu aufdrängen mußten, mag

Anlaß zu Rückfragen und Kontrollen der
Steuerberater bestanden haben. Ein solcher

Anlaß lag nicht vor.

hh) Für die beantragte Parteieinvernahme des
Vorstandsmitglieds K. der Klägerin nach g 448
ZPO fehlen die gesetzlichen Voraussetzun-
gen. Denn nach der vom Senat durchgeführten
Beweisaufnahme ist angesichts der Aussage
des Zeugen K. nicht einmal einiger Beweis für
die Behauptung der Klägerin erbracht, die
Steuerberater, i nsbesondere der Rechtsvorgän-
ger der Beklagten zu 2), hälten im Zusammen-
hang mit .der Erstellung der einschlägigen
Jahresabschlüsse pflichtwidrig gehandelt, und
den Zeugen K. zu Bilanzmanipulationen ange-
stiftet oder ihn dabei unterstützt. Unter diesen
Umständen verspricht sich der Senat von einer
Vernehmung des Bankdirektors K., der ohnehin
nur Beweisperson vom Hörensagen wäre, keine
Überzeugungswirkung.

Sch ließl ich fehlt es, um eine vertragliche oder
vertragsähnliche Haftung der Steuerberater
zu begründen, auch an den tatsächlichen und
rechtlichen Voraussetzungen, unter denen
ein Vertreter aus Verschulden selbst einzu-
stehen hat. Dies käme nur dann in Betracht,
wenn die Steuerberater gegenüber der Kläge-
rin als Vertreter der X.-GmbH aufgetreten wären
und sie entweder ein eigenes wirtschaftliches
lnteresse an der Kreditgewährung für die X.-
GmbH gehabt oder wenn sie der Klägerin
gegenüber für sich persönlich besonderes Ver-
trauen in Anspruch genommen und damit die
Kreditvergabe beeinflußt hätten (vgl. BGH, WM
1988, 1535 : NJW 1989, 293 : Gl 1989, 3).

Daß die Steuerberater über die für ihre Tätigkeit

erforderliche Sachkunde verfügten, reicht für
die Inanspruchnahme eines besonderen per-
sönlichen Vertrauens nicht aus. Erforderlich

wäre vielmehr, daß sie der Klägerin als der
Kreditgeberin der X.-GmbH den Eindruck
vermittelten, sie würden persönlich mit ihrer
Sachkunde neben der X.-GmbH die ordnungs-
gemäße Abwicklung der Kreditgeschäfte ge-
währleisten. Davon kann im vorliegenden Fall

keine Rede sein.

4. Die Beklagten sind auch nicht aus dem
Ges i chtsp u n kt e i n e r vorsätzlichen sittenwid ri-
gen Schädigung der Klägerin nach S 820
BGB zum Schadenersatz verpflichtet.

Zw ar kanne i n I e i chtfe rti g es od e r g ewisse n I oses
Verhalten einen Sittenverstoß begründen. Ein

Eine solche Maßnahme war der Auftrag des
nicht hinreichend fachkundigen Klägers an den
beim Berufungsgericht zugelassenen Rechts-
anwalt Dr. 8., die Aussicht einer Berufung zu
prüfen. Entgegen der Meinung des Berufungs-
gerichts hat der Kläger dargelegt, warum ihm
das - auf Bitte des Beklagten - erstattete Gut-
achten des Rechtsanwalts Dr. V. vom 2.11.1993

nicht genügt hatte. Dieser war zu dem Ergebnis
gelangt, der Klageanspruch sei zwar - entge-
gen dem Urteil des Landgerichts - nicht verjährt,
aber aus anderen Gründen ungerechtfertigt.

Eine Partei darf sich grundsätzlich auf die Rich-
ti g keit ei ner ersti nstanzl ichen Entscheid u ng ver-
lassen; die Nichteinlegung eines Rechtsmittels
kann allerdings dann a) einem Schaden-
u rsäch lichen M itversch u lden des Geschäd i gten
(S 254 BGB) führen, wenn besondere
Umstände eine Anfechtung als aussichtsreich
erscheinen lassen (BGH, Urt. v. 6.12.1984 - lll
ZR 141/83, Vers? 1985,358,359). Dies war hier
aus der Sicht des Klägers der Fall. Der Kläger
war durch das Urteil des Landgerichts über-
rascht worden, weil weder der Streithelfer noch
der Beklagte ihn auf ein Verjährungsrisiko hin-
gewiesen hatten. Auch Dr. V. hatte den Klage-
anspruch für unverjährt gehalten.

Der Kläger kann jedoch, falls der Beklagte aus
einem unbeschränkten Mandat haften sollte, die
geltend gemachten Gerichtskosten des Beru-
fungsverfahrens insgesamt und die Kosten des
Rechtsanwalts Dr. B. insoweit selbst zu trägen
haben, als diese eine Gebühr gemäß g 20 Abs.
2 BRAGO. und den Betrag der erforderlichen
Auslagen übersteigen. lnsoweit können diese
Aufwendungen allein auf einem Mitverschulden
des Klägers beruhen (S 254 Abs. 2 BGB). Nach
Zustellung des Urteils des Landgerichts am
3.11.1993 hätte er im eigenen lnteresse die wei-
teren Kosten gering halten müssen, indem er
unverzüglich einen Rechtsanwalt mit der prü-

fung beauftragte, ob er innerhalb der bis zum
3.12.1993 laufenden Frist (g 516 ZPO) Berufung
einlegen solle. lnsoweit kann der Kläger die
Sorgfalt außer acht gelassen haben, die den
Umständen nach als erforderlich erschien, um
sich selbst vor Schaden zu bewahren.

Ein solcher Vorururf setzt jedoch die tatrichter-
liche Feststellung voraus, daß Rechtsanwalt
Dr. B. bei rechtzeitiger Beauftragung die Ver-

jährungsfrage vor Ablauf der Berufungsfrist
geklärt hätte. ln diesem Falle wären die Gerichts-
kosten für die fristwahrende Berufung nicht ent-
standen und hätte Rechtsanwalt Dr. B. nur eine
Gebühr gemäß SS 20 Abs. 2, 11 Abs. 1 Satz 4
BRAGO nebst Auslagen und Umsatzsteuer
erhalten.

- Kreditgebende Bank

- Haftungsumfang des Steuerberaters

- Fehlerhafte Mandantenangaben zu
Warenvorräten

(OLG München, Urt. v. 13.4.1995 - 24 U B6/93,
rechtskräftig nach Nichtannahme der Revision;
BGH, Beschl. v. 30.4.1996 - Vlll ZR 369/95,
wM 1997,613)

Leitsätze:

1. Leitet ein Kredibrehfier von seinem
Steuerberater erstellte Jahresab-
schlüsse und Zwisc{renberichte mft dos-
sen Wssen an die kreditgebende Bank
weiter, reicüt dies für einen Auekunfts-
vertrag andschen der Bank und dem
$teuerberater nicfit aus.

2. Dq Annahmg die Bank sei in den
ScfiuEbereich dgs von dem ]Oeditneh-
mer gesdrlossenen Steuer,beratervertra-
ges einbezogen, süehen weder die mög-
licherweise gegenläufigen lnteressen der
Bank und ihres Kunden nocä der
Umstand entgsgen, de8 der Kreditneh-
mer gegenüber seinem $teuerberater
bewu$t falscfie Wertangaben über steu-
erlich wesentliche Gegenstände (hier:
tVarenvorräte) gemacht und setbd
keinen Ansprucfi wegen sc*ruldhafter
Schlechterfällung des Steuerberaterver-
trages haüe.

3. Zum Versc*rulden eine Steueöera-
ters bei Erstellung falscher Jahresab-
schlüsse.

Dritthaftung
des Steuerberaters

@ Itrl
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4. Ein $teuer'berater mu8 nicfit gegen

den Wtlon seine Mandanten oder über
den Aufrrag hinaus eigenständig Ermitt'
lungen' über steuerlidl erhebliche

Umsüände enetellen. Er darf sicü - vor
allem bei langiähriger Eetreuung - dar'
euf verlaesen, da8 die Zahlenangaben

deo Steuerpflichtigon nicht bewu$t mani'
puliert tnrrden. Flausibilitäbkontrollen
reichsn auc*t und gemde in diesEm

Zueammenhang aue.

Zum Sachverhalt:

Die Klägerin verlangt von den Steuerberatern

einer früheren Kreditkundin Schadenersatz

wegen falscher Bewertung des sicherungsüber-

eignelen Warenlagers und hierauf beruhender

Forderungsausfälle.

Die Klägerin gewährte der X.-GmbH, die im
Jahre 1976 von dem Kaufmannsehepaar mit

einem Stammkapitalvon 60,000 DM gegründet

worden war und die einen Handel mit Auto- und

Motorradzubehöl Fahrrädern und Sportartikeln

betrieb, ab den Jahren 1981fl982 eine Kredit-

linie von bis zu 1,5 Mio. DM. Die X.-GmbH übe-

reignete mit Verträgen vom 1./23.5'1W7,

21.5.1979, 18.3.198'1 und vom 20,3.1985 ihr

gesamtes Warenlager an die Klägerin.

ln den steuerlichen Angelegenheiten der X.-

GmbH wurden der am 17.8.1989 verstorbene,

von der Beklagten zu 2) allein beerbte Steuer-

berater U. sowie ab 1986 die von ihm gegrün-

dete Beklagte zu 1) tätig. Sie erstellten insbe-

sondere die Jahresabschlüsse fÜr die Jahre

1983 und 1984 (Steuerberater U.) und für die

Jahre 1985 und 1986 (Beklagte zu 1). ln den

Jahresabschlüssen waren die Gegenstände

des Warenlagers mit überhöhten Werten (Ver-

kaufspreise ei nsch L Meh rwertsteuer) ausgewie-

sen. ln den Abschlüssen für die Jahre 1983 und

1984 wiesen die Steuerberater jeweils darauf

hin, die lnventanruerte seien ungeprüft über-

nommen worden; in den Abschlüssen für die

Jahre 1985 und '1986, es sei nur eine einge-

schränkte Prüfung erfolgt.

Auf Veranlassung der Klägerin, die im Frühjahr

1987 Bedenken hinsichtlich der Bilanzwerte

hatte, wurden bei einer Überprüfung Falsch-

angaben der X.-GmbH in den genannten Jah-

resabschlüssen aufgedeckt und daraufhin die

Ansätze für Warenvorräte zum 29.9.1987 nach

unten berichtigt. Für die Geschäftsjahre 1983 bis

19BG ergaben sich statt der ausgewiesenen

Gewinne folgende Verluste:

ausgewiesener Gewinn bei der Berichtigung

festgestellter Gewinn

1983 + 92.126,76 DM

1984 + 9.602,61 DM

1985 + 13.751,62 DM

1986 + '16.044,69 DM

- 235.763,04 DM

-273.221,39Dl./l
- 919,366,38 DM

- 482.056,31 DM

Am 31.12.1987 wurde über das Vermögen der

X.GmbH das Konkursverfahren eröffnet. Nach

der Abwicklung des Konkurses hat die Kläge-

rin auf ihre Ansprüche keine Zahlungen mehr

erhalten.

Die Klägerin hat ihren Schadenersatzanspruch

auf Verletzung eines Auskunftsvertrages mit den

Steuerberatern, auf einen Vertrag mit Schutz-

wirkung oder (hilfsweise) auf unerlaubte Hand-

lung gestützt. Sie hat vorgetragen, es habe ein

umfassendes Dauermandat mit dem Steuer-

berater U. bestanden, in das die Beklagte zu 1)

nach desseri Tod eingetreten ser. Die falschen

Warenansätze seien fÜr die Steuerberater

erkennbar gewesen. Denn letztere hätten

Zugang zum Bilanzinformationssystem (BlS)

der X.-GmbH gehabt, das u,a. laufend den ak-

tuellen Wareneingang und Lagerbestand nach

Ein- und Verkaufspreisen ausgewiesen habe.

Die Unrichtigkeit der von der Mandantin mitge-

teilten Werte des Warenlagers habe sich wegen

der drastisch angestiegenen Werte für Waren-

vorräte geradezu aufgedrängt. Die Steuerbera-

ter hätten von der Bedeutung der einschlägigen

Angaben für die Kreditbeziehungen der Kläge-

rinzur X.-GmbH gewußt und die Klägerin durch

göschönte Zwischenberichte irregeführt. Bei

richtiger Darstellung der Lagerwerte hätte sie,

die Klägerin, keine (für das Jahr 1983) oder

wesentlich geringere Forderungsausfälle (für

die Jahre ab 1984) erlitten. Sie hätte bei nur

wenig verändertem Kreditvolumen rechtzeitig

auf die Sicherheiten zurückgreifen können. Statt

dessen habe ab dem Jahr '1984 eine Unter-

deckung bei den Sicherheiten bestanden. Dies

habe zu einem Ausfall von 6'12.000 DM zuzÜg-

lich Zinsen und Gutachterkosten geführt.

angehörte Vorstandsmitglied der Klägerin, der

Bankdirektor K., hat sich zwar über ein den

Steuerberater U. (Rechtsvorgänger der Beklag-

ten zu 2) belastendes Gespräch mit dem

Geschäftsführer der X.-GmbH geäußert. Danach

habe dieser ihm erklärt, der Steuerberater U'

habe ihm im Jahre 1983 empfohlen, den Waren-

bestand etwas höher zu bewerten, damit die

Verluste aus der Bilanz verschwänden' Dabei

habe er, der Geschäftsführer K. der X.-GmbH,

gelernt, wie man Verluste im Bedarfsfalle aus

der Bilanz entfernen könne.

Der Beschuldigte K. hat aber bei seiner polizei-

lichen Vernehmung am 6.7.1989 unter Vorhalt

einer diesbezüglichen Außerung des Bank-

direktors K. nachdrücklich bestritten, vom

Steuerberater U. einen solchen Hinweis erhal-

ten zu haben. Dieser habe zwar gemeint, ,,die

Verluste müßten verschwinden"; dies sei aber

nicht als Empfehlung einer Bilanzkorrektur

gedacht gewesen.

Da bei unbefangener Würdigung einer solchen

Außerung nicht ohne weiteres, insbesondere

nicht ohne die vom Bankdirektor K. erwähnte

Empfehlung angenommen werden kann, der

Steuerberater habe seinen Mandanten zu

einem ggf. strafrechtlich relevanten Verhalten

Lrestimmen wollen. verbleiben zumindest Zwei-

fel an der Darstellung eines Zeugen vom Hören-

sagen, die sich zu Lasten der beweispflichtigen

Klägerin auswirken.

ff) Auch im Rahmen der vom Senat durchge-

führten Beweisaufnahme durch Zeugenverneh-

mung haben sich für fflichtwidrigkeiten der

Steuerberater keinerlei beweiskräftige Anhalts-

puntcte ergeben, Der Zeuge K. hat ausgesagt,

die Bewertung der Waren sei handelsüblich in

der Weise erfolgt, daß schon beim Einkauf der

Verkaufspreis kalkuliert und dieser in den

Warenbestand übernommen worden sei. Bei

der Buchung seien jeweils die Einkaufspreise

mit notiert worden, zu deren Ermittlung er, der

Zeuge, die für die betreffende Warengattung

maßgebliche Handelsspanne von den Ver-

kaufspreisen abgezogen habe. Wegen Ge-

schäftsverlusten und nach Hinweisen des Bank-

diretctors K., daß endlich Gewinne ausgewiesen

werden müßten, habe er etwa ab 1983 die Han-

delsspanne verringert und damit die Einkaufs-

preise höher angesetzt.

Die Steuerberater hätten die für die Bilanz
notwendigen Zahlen jeweils übernommen,
ohne Kenntnis von den falschen Wertansät-
zen gehabt zu haben. Sie hätten nur eine
Übersicht über die einzelnen Warengruppen
und den ieweiligen Wertansatz, nicht iedoch
eine Liste über die körperliche lnventur er-
halten. Die übrigen Unterlagen seien den
Steuerberatern über das DATEV-System
zugänglich gewesen oder zugegangen. Bei

den vor Erstellung der Bilanzen jeweils geführ-

ten Gesprächen sei nur die finanzielle Lage er-
örtert, nicht aber die lnventunruerte besprochen
worden, zumal insoweit ein Prüfungsauftrag

niemals bestanden habe.

Der Zeuge K. hat entschieden in Abrede gestellt,

die Steuerberater auf die falschen Wertangaben

im Warenlager hingewiesen zu haben; er habe
von den Steuerberatern auch keine entspre-
chenden Vorhalte bekommen. Glaublich im
dritten Geschäftsjahr habe der Steuerberater

U. zwar einmal darauf hingewiesen, daß nach
den gesetzlichen Bestimmungen alte Lagerbe-

stände im Wert herabgesetzt werden dürften.
Zu einer Zeit, als die Gewinne hoch gewesen

seien, sei davon die Rede gewesen, die Bewer-

lung des Warenlagers sei Geschäftsführer-

angelegenheit. Er, der Zeuge, habe aber nie die
r.-^.^I^L1..^^ L^l-^-*^^ l:^ l^r^.r^,- -.-r- -trtilptut iluilg uur\ut I I rrEr I, uru vvut lat tgauen nlcllt
r:ichtig festzusetzen, um das Bilanzergebnis zu

fälschen. Vielmehr sei er selbst auf den Gedan-
ken gekommen, daß man es so machen könne,
um eine bessere Bilanz zu erzielen.

Zur Erstellung der Zwischenberichte für die Klä-
gerin sei jeweils der aufgrund falscher Zahlen
unzutreffend fortgeschriebene Warenbestand

aus der lnventur des Vorjahres mit möglicher-
weise teilweise auch nachträglich geänderten

Zahlen übernommen worden.

gg) Die Steuerberater waren, wie der Sach-
verständige nachvollziehbar ausgeführt hat,

nicht verpflichtet, sich die B|S-Unterlagen zu
beschaffen oder, falls ihnen diese Unterlagen
vorgelegen haben sollten (so die Behauptung

der Klägerin), sie bei der Erstellung der streit-
gegenständlichen Jahresabschlüsse zu berück-
sichtigen.

Da dieses System von der Vollständigkeit und
Richtigkeit der Eingaben sowie - parallel zur
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Rohaufschläge im Jahre 1990 für Fahrräder 30
bis 61, für Kfz-Zubehör-Handel 30 bis 72 und
für Sport- und Campinganikel von 35 bis 67

v.H,). Die für die Beurteilung des Warenlagers

der X.-GmbH maßgeblichen Rohaufschlagsätze

hatten sich in den letzten Jahren vor 1990 nicht

wesentlich verändert, konnten deshalb auch im

vorliegenden Fall verwendet werden. Relativ
geringe Korrekturen der Aufschlagsätze nach

oben waren, wie der Sachverständige nach-

vollziehbar ausgeführt hat, vertretbar.

Ein Anlaß zu einer besonderen überprüfung
bestand entgegen der Auffassung der Klä-
gerin nicht, da die mitgeteilten Zahlen zwar
teilweise deutlich aus dem'Rahmen fielen,
aber iedenfalls unter den besonderen
Umständen des vorliegenden Falles nicht zu

begründeten Zweifeln Anlaß gaben. Den

Steuerberatern der X.-GmbH mußte viel mehr
im Rahmen der ohnehin nur groben Plausibi-

litätskontrolle ein relativ großzügiger Beurtei-

lungsspielraum zugestanden werden.

Der Sachverständige ist unter Venryendung von

Verprobungszahlen zu dem nachvollziehbaren

Ergebnis gelangt, daß die Schwankungen in

den Jahren 1982 bis 1986 sich in einem Bereich

bewegt hatten, der ohne genaue Kenntnis des

Sortiments und ohne genaue Verprobung der
einzelnen Güter und des jeweils maßgeblichen

Rohaufschlags noch plausibel erschien. Die

Rohgewinne hätten sich (als Tahlen in ab-
soluter Gdßenordnung) etwa im Verhältnis
zum Umsatz entwickelt und waren nicht
unglaubhaft. Unter diesen Umständen war den

Steuerberatern der X.-GmbH nicht bekannt und

hat sich ihnen auch nicht aufgedrängt, daß die

Buchhaltung der X.-GmbH schwenruiegende

Mängel aufgewiesen habe und daß insbeson-

dere die mitgeteilten Zahlen zu den Waren-

vorräten unzutreffend (hier: nach oben kor-
rigiert) gewesen seien,

dd) Pflichtwidrigkeiten der Steuerberater erge-

ben sich ferner nicht im Zusammenhang mit der

,,Vorläufigen Ergebnismitteilung" vom 3.8.1984;

da die Warenstandsbewegungen nicht berück-

sichtigt würden. Der Hinweis auf eine ,,eher"
noch günstigere Entwicklung wegen zu e(war-
tender umsatzstarker Monate ist erkennbar all-
gemein gehalten und nicht auf eine konkrete

Betriebsentwicklung bezogen. Erst recht gilt dies

für das Schreiben der Beklagten zu '1) vom
10.3.1987 ,,im Auftrag von Herrn K.". Sie teilt mit,

sie habe ein ,,vorläufiges Ergebnis errechnet",
wobei die lnventur noch nicht bewertet sei und
die endgültige Bilanz noch vorgelegt werde.

Unter diesen Umständen sind die GrundsäLe,
die der BGH MM 1982 257 : NJW 1987, 1758
: ZIP 1987, 376 : DB 1982 828 : Gl 19BZ 27)

zur Haftung des Steuerberaters gegenüber
einem Kreditgeber für das Testat einer unrichti-
gen Zwischenbilanz aufgestellt hat, nicht ein-
schlägig. Denn in den genannten Schreiben
sind keine Feststellungen enthalten, aus
denen die Klägerin hätte entnehinen können,
daß die Steuerberater die für ein Testat er-
forderliche Überprüfung der Bilanzansätze
für die Warenbestände vorgenommen hätten.

Die Klägerin kann unter diesen Umständen nicht
beweisen, daß die Steuerberater während der
streitgegenständlichen Zeiträume Kenntnis von
Täuschungshandlungen und von der betrügeri-
schen Geschäftspolitik der für die X.-GmbH han-
delnden Personen hatten oder haben muBten.

ee) Soweit von der Staatsanwaltschaft Augsburg
(Az 509 Js 20389/88) gegen die Steuerberater
U. und L. wegen des Verdachts der Beihilfe oder
Mittäterschaftzu den vom Geschäftsführer K. der
X.-GmbH begangenen Bilanlälschungen er-
mittelt worden ist, ist das Verfahren nach Durch-
führung umfangreicher Beweiserhebungen ge-
mäß S 170 Abs. 2 SIPO äm 5,9.1989 eingesteilt
worden. ln einem Bericht vom 25.71989 heißt
es u.a,, es sei ungeklärt geblieben, welche
Unterlagen der Steuerkanzlei zur Verfügung
gestanden, insbesondere auch, ob sich darun-
ter die betriebswirtschaftlichen Auswertungen
und konkreten Zahlenwerte des sog. BIS-Pro-
gramms befunden hätten. Darüber hinaus sei
es zweifelhaft, so der Vermerk, ob die Steuer-
berater verpflichtet gewesen seien, ggf. wider-
sprüchliche Zahlenwerte bezüglich des Waren-
einsa2es laut B|S-Programm und nach den
erstellten Gewinn- und Verlustrechnungen kri-
tisch zu überprüfen, zumal ein konkreterAuftrag
zu einer materiell-rechtlichen Prüfung, insbe-
sondere der von der Firma vorgegebenen
lnventurwerte, nicht bestanden habe.

Das von der Staatsanwaltschaft Augsburg im
Ermittlungsverfahren gegen die Eheleute K.

)

@ tr

Die Klägerin hat beantragt, die Beklagten zuver-
urteilen, als Gesamtschuldner an die Klägerin
700,000 DM nebst 8o/o Zinsen hieraus seit
14.7.1988 zu bezahlen.

Die Beklagten haben eine laufende Betreuung
in steuerlichen Angelegenheiten bestritten. Es

seien lediglich die Jahresabschlüsse nach den
ungeprüften und (mangels Vorlage der BIS-
Zahlen und der DATEV-Auswertungen) auch
nicht prüfbaren Angaben der Mandantin erstellt
worden. Weitergehende Aufträge hätten nicht
bestanden; die eingeschränkte Prüfung (inso-
weit unstreitig) sei in den Abschlüssen aus-
drücklich vermerkt worden. Von der Vorlage der
Jahresabschlüsse an die KIägerin hätten sie, die
Beklagten, nichts gewußt;sie hätten auch keine
Zwischenberichte an die Klägerin erstellt, Die
Beklagten haben ferner den ursächlichen
Zusammenhang zwischen ihrer Tätigkeit und
dem Schaden der Klägerin angezweifelt, weil
der Konkurs der X.-GmbH auch bei einer frühe-
ren Kreditkündigung wegen der schon seit j983
fehlenden Deckung unvermeidlich gewesen sei.
Die Klägerin treffe eine Mitverantwortung, weil
sie Irotz des hohen Kreditvolumens keine
eigene Prüfung vorgenommen habe und sich
außerdem im Rahmen eines Vertrags mit
Schutzwirkung die falschen Angaben der X.-
GmbH zurechnen lassen müsse. Die Beklagten
haben sich auf Verjährung berufen und (man-
gels Ausführungen der Klägerin zur Kreditent-
wicklung) die Schadenhöhe bestritten.

Das LG hat die Klage abgewiesen.

Aus den Gründen:

l. Die Berufung der Klägerin ist unbegründet.
Die Klägerin hat aus keinem rechflichen
Gesichtspunkt einen Schadenersatzanspruch
gegen die Beklagte zu 1) und gegen die
Beklagte zu 2) als Rechtsnachfolgerin ihres ver-
storbenen Ehemannes, des Steuerberaters U.

i. Die Beklagten sind nicht wegen Verle2ung
eines mit der Klägerin oder mit der X.-GmbH
mit Schutzwirkung für die Klägerin geschlosse-
nen Auskunftsvertrages zum Schadenersatz
verpflichtet.

a) Nach S 676 BGB bewirkt eine Auskunft
grundsätzlich noch keine Haftung; anderes gilt

nur, wenn ein Vertrag auf Auskunftserteilung als
Hauptleistung gerichtet ist. Zwischen der Klä-
gerin und den Steuerberatern ist weder ein aus-
drücklicher noch ein stillschwdigender Aus-
kunftsvertrag zustande gekommen, aus dessen
Verletzung Schadenersa2ansprüche hergelei-
tet werden könnten.

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH ist
der stillschweigende Auskunftsvertrag zwi-
schen Geber und Empfänger der Auskunft und
damit eine vertragliche Haftung des Auskunfts-
gebers für die Richtigkeit seiner Auskunft regel-
mäßig dann anzunehmen, wenn die Auskunft
für den Empfänger erkennbar von erheblicher
Bedeutung ist und er sie zur Grundlage wesent-
licher Entschlüsse machen will; dies gilt insbe-
sondere in Fällen, in denen der Auskunftgeber
besonders sachkundig ist oder er ein eigenes
wirtschaftliches lnteresse an der Auskunft hat.
Diese Umstände sind allerdings nur gewichtige
lndizien.

Für den stillschweigenden Abschluß eines
Auskunftsvertrages ist entscheidend darauf
abzustellen, ob die Gesamtumstände unter
Berücksichtigung der Verkehrsauffassung
und des Verkehrsbedürfnisses den Rück-
schluß zulassen, daß beide Teile nach dem
objektiven lnhalt ihrer Erklärungen die Aus-
kunft zum Gegenstand vertraglicher Rechte
und Pflichten gemacht haben (vgl. BGH, WM
1992, 1031 :NJW 1992, 2082 f; BGH, WM 1990,
1990 : NJW 1991, 352;WM 1985, 1531 : NJW
1986, 180; Altenburer, WM 1994, 1592 l\gg,
1603 zur Dritthaftung von Sachverständigen;
Schmitz, DB 1989, 1909 tf zur Vertragshaftung
des Steuerberaters gegenüber Dritten; Hopt,
NJW 1987 1745 zur Dritthaftung für Testate;

Quick, BB 1992, 1675 ff zur Haftung des han-
delsrechtlichen Abschlußprüfers). Dabei muß
auch die Gefahr von unübersehbaren, aus der
interessemäßigen Wertung nicht mehr zu recht-
fertigenden Haftungsrisiken berücksichtigt wer-
den.

Außer der Sachkunde des Auskunftgebers
und der Bedeutung seiner Auskunft für den
Empfänger hat der BGH ,,zusätzliche Erfor-
dernisse" für den Verpflichtungswillen des
Auskunftgebers aufgestellt, durch die ver-
hindert werden soll, daß die Vertragshaftung
in unangemessener Weise auf Hilfspersonen
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ausgeweitet wird (vgL BGH, WM 1992, 1031;

BGH, WM 1990, 1990): wirtschaftliches lnter-

esse an dem Geschäftsabschluß, persönliches

Engagement in der Form von Zusicherungen

nach Art einer Garantieaufnahme, das Ver'

sprechen eigener Nachprüfung der Angaben

des Geschäftbpartners des Auskunftempfän-

gers, Hinzuziehung des Auskunftgebers zu

Vertragsverhandlungen auf Verlangen des

Auskunftempfängers oder Einbeziehung in

solche Verhandlungen als unabhängige neu-

trale Person, anderweitige bestehende Ver-

tragsbeziehung zwischen Auskunftgeber

und AuskunftemPfänger,

lm vorliegenden Fall gab es zwischen der Klä-

gerin und den Steuerberalern keine unmittel-

baren auf den Abschluß eines Auskunftsvertra-

ges gerichteten Kontakte. Vielmehr hat lediglich

die X.-GmbH die im Rahmen des Steuerbera-

terauftrags erstellten Jahresabschlüsse an die

Klägerin als Kreditgeberin weitergeleitet, um

dieser eine Entscheidungsgrundlage an die

Hand zu geben.

Sollte die Klägerin Zwischenberichte erbeten

und sollten die Steuerberater solche Berichte

erstellt haben, die dann an die Klägerin weiter-

geleitet worden sind, so könnte auch hieraüs
, r- -.--.^r-:r^r ...^-l^^ l:^

nlcnl ole hecrlt$lolge llelgeleltut wvl uur I' trrv

Klägerin und die Steuerberater hätten unmittel-

bare vertragliche Beziehungen begründen wol-

len. Vielmehr wurden, die Steuerberater - für die

Klägerin brkennbar - ausschließlich im Rahmen

ihrer vertraglichen Beziehungen zur X.-GmbH

tätig. Die Klägerin konnte unter diesen Umstän-

den, nicht daraul vertrauen, es werde vor den

Auskünften eine ihre lnteressen wahrende

gründliche Prüfung erfolgen und die Steuerbe-

rater würden gleichsam als unparteiische Sach-

walter auftreten. Dagegen sprach, daß beiden

auf Kosten der X.'GmbH erstellten Zwi-

schenberichten o.ä. nicht nur Kreditinteres-

sen, sondern auch z.B. (ggf. gegenläufige)

steuerliche lnteressen eine Rolle spielen

konnten (vgl. Aussage des Zeugen K. vor dem

Senat).

Obwohl die Steuerberater ausweislich der von

ihnen erstellten Jahresabschlüsse wußten, daß

die X.-GmbH mit Fremdmitteln arbeitete, und

damit rechneten, ihre Mandantin werde die Jah-

resabschlüsse an Dritte, z.B. auch an eine Bank,

weiterleiten,'kann ein Auskunftsvertrag zwt-

schen der Klägerin und den Steuerberatern

nicht angenommen werden. Denn ein Wille der

auskunftgebenden Steuerberater, in diesen Fäl-

len ein Vertragsangebot fÜr einen Auskunfts-

vertrag abzugeben, ist nicht feststellbar. lm übri-

gen bestünde die Gefahr von, unübersehbaren,

aus der interessemäßigen Wertung nicht mehr

zu rechtfertigenden Haftungsrisiken. Es müssen

vielmehr, wie sich aus der Entscheidung des

BGH in WM 1992, '1031 : NJW 1992, 2082 t

klar ergibt, über die Auskunftserteilung hinaus

zusätzl ich e Ve rtraue nstatbestände g eschaff e n

werden (vgt. auch Schmitz, DB lg\g, 1909,

1910), die hier fehlen.

Die Steuerberater haben schließlich in ihren

Erklärungen oder durch ihr sonstiges Verhalten

auch nicht zum Ausdruck gebracht, sie woll-

ten jedem, ,nden es angeht", für die Richtig-

keit haften - eine Voraussetzung, bei deren

Feststellung ohnehin große Zurückhaltung

geboten ist (vgl. BGH, WM 1973, 206 - NJW

1973, 323). Sollte eine solche vertragsähnliche

Haftung überhaupt ernstlich in Betracht kom-

men, könnte sie nur mit den Einschränkungen

bestehen, wie sie in den Jahresabschlüssen

zum Auftrag und Prüfungsumfang enthalten

sind.

b) Es fehlt ferner an ausreichenden Anhalts-

punkten für einen Auskunftsvertrag zrvischen

der X.-GmbH und ihren Steuerberatern mit

Schulzwirkung für die Klägerin (vgt. BGH,

NJW 1985, 2253 : JR 1985, 951 mit krit' Anm.

Honsel, WM 1985, 450). Auch in diesem rechl
lichen Zusammenhang käme allenfalls eine

eingeschränkte Haftung nach' Maßgabe der

Ausführungen in den Jahresabschlüssen in

Betracht.

2. Der Klägerin steht der geltend gemachte

Schadenersatzanspruch auch nicht deshalb zu,

weil sie in den Schutzbereich des voh der

GmbH geschlossenen Steuerberatervertra-
ges einbezogen war. Gegen eine solche Ein-

beziehung konnte sprechen, daß der Steuerbe-

rater keine neutrale Stellung zwischen seinem

Auftraggeber und dessen Gläubigern einnimmt,

sondern daß er au{ der Seite des Auftraggebers

steht und dessen lnteressen wahrnimmt (vgl'

Medicus, JZ 1995, 308). So gelten bei der

steuerlichen Bewertung von Betriebsvermögen

nicht gegen den Wllen seines Mandanten

oder über den Auftrag hinaus eigenständig

Ermittlungen anstellen. Gerade bei langjähri-

ger Betreuung darf sich der Steuerberater

darauf verlassen, daß ihm mitgeteilte Zahlen

über die Warenvorräte zutreffen, und braucht

nicht zu argwöhnen, sie könnten bewußt

manipuliert worden sein. ln groben Zügen

durchgeführte Plausibilitätskontrollen reichen

auch und gerade in diesem Zusammenhang

aus.

Da die Steuerberater der X.-GmbH unbestritten

keinen besonderen Auftrag zur Überprüfung der

lnventur hatten, oblag ihnen dies deshalb auch

nicht im Rahmen einer langjährigen Geschäfts-

beziehung. Sie durften sich auf eine Formal-

prüfung, iedenfalls auf die rechnerische

Überprüfung der vorgebenen Zahlen mit -
den erwähnten Plausibilitätskontrollen be-

schränken. Da die eingeschränkte Prüfung von

Jahresabschlüssen des Auftraggebers nicht

ungewöhnlich, sondern - auch und gerade in '

einer laufenden Geschäftsbeziehung - ein Nor-

malfall ist, und weil entsprechende Abschluß-

vermerke- und Bescheinigungen ausdrÜcklich

empfohlen werden (vgl. Hinweise der Bundes-

steuerberaterkammer und zitierte Rechtspre-

chung des Bundesgerichtshofs), war der Auf-

tragsumfang für ciie Sieuerberaier cier X.-GirrbH

kein auffälliger'Umstand, der zu besonderen

Nachforschungen hätte Anlaß geben mÜssen'

Dies gilt auch dann, wenn im vorliegenden

Fall der Jahresabschluß eines Filialunter-

nehmens zu prüfen war, dessen Warenbe-

stand den überwiegenden Teil des aktiven

Betriebsvermögens ausmachte.

(2)Aus einem Vergleich dervon dem Geschäfts-

führer K. manipulierten mit den korrigierten Be-

wertungszahlen für das Warenlager ergibt sich,.

daß sich die Abweichungen in den Jahren 1983

und 1984 noch in einem Rahmen bewegten' bei

den sich auch einem gewissenhaften Steuer-

berater (hier: dem Rechtsvorgänger der Beklag-

ten zu 2) die Falschbewertungen nicht aufdrän-

gen mußten. Allenfalls für die Geschäftsjahre

1985 und 1986 (Jahresabschlüsse der Beklag-

ten zu 1) mag wegerl der krassen Abweichun-

gen ein kritischer Punld erreicht gewesen sein.

Bei der überschlägigen Prüfung der Umsätze lm übrigen weisen amtliche Richtsatztabellen

und des Warenlagers konnten die Steuerbera- eine erhebliche Schwankungsbreite auf (2. ts,

ter der X.-GmbH, wie der Sachverständige unter

eingehender Berücksichtigung der konkreten

Einzelfallverhältnisse nachvollziehbar ausge-
führt hat, Rohaufschlagsä2e (Rohgewinn in

Vomhundertsätzen vom Umsatz oder Rohauf-

schlag in Vomhundertsätzen vom Warenein-
satz) heranziehen. lhnen standen dabei Tabel-

len der Finanzverwaltungen für die meisten Ein-

zelbranchen als Erfah ru ngssätze zu r Verf ü g u ng ;

zur Berechnung im einzelnen bestand keine

Verpflichtung.

Allerdings beruhen diese amtlich anerkann-
ten Rohaufschlagsätze auf Schätzungen vor
allem für kleinere Betriebe mit entsprechend
geringerem Wareneinsatz. lm vorliegenden
Fallwar die Schätzung dadurch erschwert, daß

es sich bei der X.-GmbH um ein größeres Unter-
nehmen mit neu errichteten Filialen an unter-

schiedlichen Standorten handelte, das ein brei-

les und sehr unterschiedliches Warensortiment
(mit zum Teil saisonalen Schwankungen beim

Verkauf z.B. von Reifen, Fahrrädern, Sport- und

Campingartikeln) sowie einen Handel mit Ser-
viceleistungen unterhielt. Wegen der für das
unübliche Sortiment fehlenden Vergleichssä2e
hätten sich zwar die Steuerberater mit ihrer Man-

dantin in Verbindung se2en müsse. Ob dies
pflichtwidrig unterblieben ist, läßt sich jedoch
*^^^^l^ ^^+^^.^^l-'a^Ä^. A Ii^^. ,^--^-l-^ ^:^Lril tclt tgtttö vr il.üPr I'vr rrJr,r\rvl nnr('l tvvt I I tttt l\u I llul lt

feststellen, so daß die beweispflichtige Klägerin

hieraus keine den Beklagten nachteiligen

Schlüsse ziehen kann. I

Entgegen der Auffassung der Klägerin ist die

Größenordnung eines Warenlagers für sich
genommen auch dann nicht aussagekräftig,

wenn letzterem, wie bei der X.-GmbH, im Rah-

men der Bilanzein besonderes Gewicht zukam.

Daß - von der Klägerin als besonders auffällig

bezeichnet - dem hohen Warenvorratsbestand

kein entsprechend höherer Warenumsatz
gegenüberstand und der Warenumschlag un-
günstig war, ließ sich zumindest teilweise und
für einen bestimmten Zeitraum dadurch er-
klären, daß bei Filialneugründungen über die
umsatzstarke Einführungszeit hinaus erfah-
rungsgemäß längere, auch jahrelange Anlauf-
phasen einzukalkulieren waren, in der sich Stan-

dort und Verkaufskonzept zu bewähren hatten,

rq rEq
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Haftung .., Da die in den Jahresabschlüssen

enthaltenen Zahlen ausschließlich auf den Auf-

traggeber zurückgingen, ohne daß der (Steuer-

berater) ihre Richtigkeit zu überprüfen hatte,

kam auch eine Haftung für ihre Richtigkeit von

vorneherein nicht in Frage..."

Soweit die Klägerin in diesem Zusammenhang

die Verwendung von Rundstempeln durch die

Steuerberater beanstandet, greifen ihre Beden-

ken nicht durch. Nach den von ihr selbst vor-
gelegten berufsrechtlichen Unterlagen (hier:

Hinweise der Bundessteuerberaterkammer zur

,,Verwendung von Rundstempeln durch Steuer-

berater..." vom 13./14.6.1977 wird unter lll die

Venruendung vorl Rundstempeln bei ,Ab-
schlußvermerken und Prüfungsvermerken,

anderen Bescheinigungen oder Bestätigungen"

ausdrücklich empfohlen. Inwieweit Hinweise

und Empfehlungen der Bundessteuerberater-

kammer zur Verwendung von Rundstempeln

überhaupt in den allgemeinen Rechtsverkehr

hineinwirken können, kann deshalb dahin-

stehen.

Beim Erstellen von Jahresabschlüssen kom-

men ,,Vermerkel' und ,,Bescheinigungen" in
Betracht. Nach 1.4 der Hinweise der Bundes-

steuerberaterkammer vom 21./222]992 zu

,,AbschluBvermerke und Prüfungsvermerke von

Steuerberatern..." richtet sich der Umfang der

Tätigkeit des Steuerberaters nach dem ihm

erteilten Auftrag; danach bestimmt sich auch, ob

ein Abschluß- oder Prüfungsvermerk oder ob

nur eine Bescheinigung erteilt werden kann. lm

vorliegenden Fall hatten die Steuerberater nur

einen beschränkten Auftrag (vgl. die ausdrück-

lichen Hinweise in den Jahresabschlüssen und

die Aussage des Zeugen K). ln den Jahresab-

schlüssen hatten sie zulässigenrueise ange-

merkt, die lriventarserie seien ungeprüft über-

nommen worden oder es habe nur eine einge-

schränkte Prüfung stattgefunden. Nach den

Begriffsdefinitionen in den genannten Hinwei-

sen der Bundessteuerberaterkammer handelte

es sich insoweit um sog. Abschußbescheini-

gungen, nicht um Abschlußvermerke,

Bei letäeren wäre Voraussetzung, daß der
Steuerberater sich seine Überzeugung nach

den Grundsätzen gebiHet hätte, wie sie hin-

sichtlich Art und Umfang der durchzuführen-
den Prüfungshandlungen bei einer handels-

rechtlichen Pflichtprüfung gelten. Wenn die
Vorräte des Unternehmens absolut oder rela-
tiv von Bedeutung sind, erfordert der
Abschlußvermerk grundsätzlich, daß der
Steuerberater die lnventur beobachtet und
Saldenbestatigungen eingeholt hat. Da an
die Erteilung eines AbschluBvermerks hohe
Anforderungen gestellt werden, die auch mit
einem erhöhten Arbeitsaufwand und deshalb
mit höheren Kosten verbunden sind, ist bei der
erstellenden Tätigkeit die Erteilung eines
Abschlußvermerks nicht die Regel (vgl. Ertäute-
rungen der Bundessteuerberaterkammer vom
23./24.3.7992 zu den genannten Hinweisen,
a.a.O.).

Die Steuerberater der X.-GmbH haben lediglich
Abschlußbescheinigungen ohne oder aufgrund
eingeschränkter Prüfung erteilt und dabei im
wesentlichen die in den genannten Hinweisen
(lll Buchst. B) empfohlenen Formulierungen ver-
wendet. Daß die jeweiligen Schlußbemerkun-
gen nicht ausdrücklich als,,Abschlußbescheini-
gungen" im Sinne der beruflichen Empfehlun-
gen bezeichnet waren, ist unschädlich. Jeden-
falls war es korrekt, in den Jahresabschlüssen
Rundstempelzu venruenden und dadurch auch
in der äußeren Form das Gewicht der betref-
fenden Erklärungen zum Ausdruck zu bringen.
Wegen der genannten Einschränkungen im Text
der Jahresabschlüsse wurde nicht der den
Steuerberatern zurechenbare Rechtsschern
einer besonderen, über eine Abschlußbeschei-
nigung hinausgehenden Bedeutung gese2t.
Eine lrreführung der Klägerin, deren Sach-
bearbeiter ohnehin aufgrund ihrer Kreditge-
schäfte einschlägige Erfahrungen besaßen
fand nicht statt.

cc) Nach den überzeugenden Feststellungen
des Sachverständigen haben die Steuerbeiater
auch nicht ihre Berufspflicht unter Mißachtung
der Sch utzi nteressen betroffe ne r Dritter dad u rch
verle2t, daß sie Jahresabschlüsse ausgefertigt
haben, deren Zahlen und Ergebnisse sich als
unglaubhaft aufdrängten.

(1) Es mag zutreffen, was die Klägerin vorträgen
läßt, daß ein langjährig für einerr Mandanten täti-
ger Steuerberater über begrenzte Aufträge hin-
aus weitergehende Sorgfaltspflichten als lnfor-
mationsbeschaffer, Krisenwarner und Betreuer
hat. Auch ein solcher Steuerberater muß aber

teilweise andere Grundsätze, mitunter sogar
entgegengese2te Maßstäbe als in anderen
Bereichen des Wirtschaftslebens.

a) Nach herrschender Rechtsauffassung kön-
nen'Dritte in den Schutzbereich von Verträgen,
an denen sie nicht unmittelbar beteiligt sind, ein-
bezogen werden. Dies geschieht in der Weise,
daß ihnen - nach S 242 BGB - zwar keine
primären Leistungsansprüche, wohl aber
Ansprüche aus Beobachtung vertraglicher Ver-'
haltenspflichten zustehen (vgl. BGH, WM lggg,
375; BGH, WM 1982 257 : NJW tgBZ |TSB :
zlP 1981 376 : DB 1982 828). Sie können
gegen den Vertragsschuldner einen eigenen
vertraglichen Schadenersa2 Anspruch haben.

Der BGH hat entschieden, die Einbeziehung
eines Dritten in den Schutzbereich eines Ver-
trages hänge nichl davon ab, ob Wohl und Wehe
des Dritten dem Vertragspartner des Schutz-
pflichtigen anvertraut waren. Denn nach S 32g
BGB stehe es den Vertragsschließenden frei,
eine Leistungspflicht zugunsten eines Dritten zu
begründen; das gelte auch für die Begründung
von Schu2pflichten für eine nicht der Fürsorge
anvertraute Person. lnsbesondere dann, wenn
die geschuldete Tätigkeit des Vertragspartners
erkennbar (auch) als Entscheidungsgrundlage
für einen Dritten bestimmt sei, liege dessen Ein-
beziehung nahe (vgL BGH, WM 198g,375; BGH,
wM 1982 257).

lm vorliegenden Fall hatte die Klägerin als Kre-
ditgeberin ersichtlich lnteresse an den steuer-
iichen Unterlagen und Bewertungen für die X.-
GmbH, ihre Kreditnehmerin, gezeigt und stand
mit den Steuerberatern in einem Schriftverkehr,
der teilweise direkt, zum Teil über die X.-GmbH
geführt wurde.

Das Vorliegen eines Vertrags mit Schutzwirkung
ist nicht deshalb zu verneinen, weil - wie im vor-
liegenden Fall - die lnteressen der Klägerin
und der X.-GmbH als Auftraggeberin mögli-
chenveise gegenläufig waren, wenn nämlich
die X.-GmbH zur Erreichung eines möglichst
hohen Kred itvol u mens ihre Kreditfäh ig keit durch
eine Höchstbewertung der Aktiva unter Beweis
zu stellen trachtete. Wer bei einer person, die
(wie ein Steuerberater) über eine besondere,
vom Staat anerkannte Sachkunde verfügt, ein
Gutachten oder eine gutachfliche Außerung

bestellt, um davon gegenüber einem Dritten
Gebrauch zu machen, ist in der Regel daran
interessiert, daß die Ausarbeitung die entspre-
chende Beweiskraft besitzt. Dies ist jedoch nur
dann gewährleistet, wenn der Verfasser sie
objektiv nach bestem Wissen und Gewissen
erstellt und auch dem Dritten gegenüber dafür
einsteht. Die Gegenläufigkeit der lnteressen von
Auftraggeber und Drittem spricht in einem sol-
chen Falle nicht gegen seine Einbeziehung in
den Schutzbereich des Vertrag es (vgt. WM lg1g,
375, 379 : BGH, NJW-RR 1989, 696 : Gl 1g8g,
e5).

Der Annahme eines Vertrages mit Schutz-
wirkung steht auch nicht entgegen, daB der
Geschäftsführer K. der X.-GmbH im Zusam-
menhang mit der Erstellung der Jahres-
abschlüsse für die Jahre 1g83-1986 den
Steuerberatern gegenüber bewußt falsche
Wertangaben über die Gegenstände des
Warenlagers gemacht hatte, indem er die
Warenvorräte anhand der Verkaufspreise
ei nsch I ießlich Meh rwertsteuer bewertete.

Unter diesen Umständen konnte allerdings die
X.-GmbH selbst gegen die Steuerberater keine
Ansprüche wegen schuldhafter Schlechterfül-
lung des Steuerberaterauftrags herleiten, weil
sie als Auftraggeberin es bewußt darauf ange-
legt hatte, daß die Jahresabschlüsse wegen
unzutreffender Wertangaben über das Waren-
lager unrichtig waren. Ein Auftraggeber, der
die Mangelhaftigkeit der Vertragsleistung
gezielt herbeiführt, setä sich dem Einwand
der unzulässigen Rechtsausübung aus, wenn
er wegen des Mangels nachträglich Scha-
denersatzansprüche erhebt. Diesem Arglist-
einwand ist er auch dann ausgese2t, wenn der
Vorwurf widersprüchlichen Verhaltens auf ein
Täti gwerden se i n es Ve rtrete rs zu rü ckzuf ü h ren ist
(S 166 Abs. .1 

BGB; vgl. BGHZ 117,104: WM
1992, 671). Die Beklagten können diesen
Umstand aber nicht gemäß S 334 BGB der
Klägerin entgegenhalten.

Grundsätzlich stehen dem geschütäen Drit-
ten, der seine Rechte aus den Vertragsbe-
ziehungen der unmittelbaren Vertragspart-
ner herleitet, keine weitergehenden Rechte
als dem unmittelbaren Vertragspartner des
Schädigers zu (vgL BGH, WM Ig7S, 3BB:NJW
1975, 867; Staudinger/Kaduk, BGH 12. Auft.,

I
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S 334 Rdn. 57; Sass, VersR 1988, 768 ff zur

Zurechnung von Mitverschulden des Vertrags-

gläubigers zu Lasten des geschützten Dritten).

Der durch den Schutzpflichtigen schuldhaft

geschädigte Dritte muß sich ein Mitverschul- '

den des Vertragspartners seines Schädigers

nach S 254 BGB auch dann entgegenhalten

lassen, wenn dieser Vertragspartner nicht

der gesetzliche V€rtreter oder Erfüllungs'

gehilfe des Dritten i.S. von S 278 BGB ist. Die

den echten Vertrag zugunsten Dritter betref-

fende Bestimmung des S 334 BGB, wonach

dem Versprechenden die Einwendungen aus

dem Vertrag auch gegenüber dem Dritten zuste-

hen, ist dispositives Recht. Diese Vorschrift kann

- auch stillschweigend - abbedungen werden.

Den Steuerberatern war bekannt, daß die X.-

GmbH in größerem Um{ang Bankkredite in

Anspruch nahm. Dies ergab sich einmal aus zur

Vorbereitung der Jahresabschlüsse zur Verfü-

g u ng gestellten Geschäftsunterlagen, aber auch

aus dem Schriftverkehr, der teilweise unmittel-

bar zwischen der Klägerin und den Steuerbe-

ratern stattfand. Die Steuerberater rechneten

deshalb damit, daß die Jahresabschlüsse der

Klägerin vorgelegt würden.

Es entsprach dem offenkundigen lnteresse der

Kreditgeberin, daß ihr Vertrauen aui oie Rich-

tigkeit der Jahresabschlüsse gerade in den Fäl-

len rechtlich geschützt werde, in denen der

Steuerpflichtige die diesen Jahresabschlüssen

zugrundeliegenden Warenwerte, die das ent-

scheidende Kreditsicherungsmittel darstellten,

in unredlicher Weise zu verschleiern suchte. Soll

unter solchen Voraussetzungen ein Kreditgeber

in den Sihutzbereich des Steuerberatervertra-

ges fallen, so liegt die Annahme nahe, daß das

Vertrauen des Dritten in die Richtigkeit der Fest-

stellungen des Steuerberaters auch dann

geschützt werden solle, wenn die Unrichti$keit

d u rch den Auftraggeber mitveran laßt worden ist;

und zwar unabhängig davon, welche Auswir-

kungen diese'Veranlassung auf die Haftung des

Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber

hal (vgt. BGH, WM 1995,204: NJW 1995, 392

: ZIP 1994, 1954, 1956 : JZ 1995, 306 m' krit'

An m. Medicus; M ünchKomm / Gottwald, 3' Aufl.,

S 32S Rdn.101).

Allerdings hat der BGH in der genannten Ent-

scheidung darauf. hingewiesen, der Sachver'

ständige könne in seinem Gutachten Infor-

mationen des .Auftraggebers selbst dann

berücksichtigen, wenn er deren Wahrheits-

gehalt nicht nachprüfen könne' Er müsse

dies dann im Gutachten kenntlich machen

und gebe damit regelmäBig zu erkennen, daß

er für die Richtigkeit der Angaben seines

Auftraggebers nicht einstehen wolle. Unter

diesen Umständen werde dem Sachverstän-

digen auch kein unzumutbares Haftungs-

risiko aufgebürdet (vgl. BGH, WM 1989, 375,

377 : NJW-RR 1989, 696 : Gl 1989,95)'

Es kann dahinstehen, ob den Steuerberatern -
wie in dem vom BGH entschiedenen Fall einem

Architekten als Bausachverständigen - bewußt

sein mußte, daß angesichts des besonderen

Vertrauens, das in die Zuverlässigkeit und Sach-

kunde von Steuerberatern gesetzt wird, den in

den Jahresabschlüssen getroffenen Feststel-

lungen über die Angaben der X'-GmbH hinaus

.besonderes Gewicht zukam' Das könnte des-

halb zweifelhaft sein, weil die Klägerin wuBte,

daß Jahresabschlüsse regelmäßig aufgrund

der Angaben des Steuerpflichtigen erstellt und

allenfalls auf ihre Flausibilität überprüft zu

werden pflegen. Das gilt erst recht, wenn in

den Jahresabschlüssen üblicherweise - auch

im vorliegenden Falle - entsprechende Ver-

merke enthalten sind, Die für Gutachten öffent-

lich bestellter Sachverständiger entwickelten

Rechtsgrundsätze zur Schutzwirkung zugun-

sten Dritter können deshalb nicht ohne weiteres

übernommen werden. Denn der mit der Erstel-

lung eines solchen Gutachtens beauftragte

Sachverständige Überprüft in der Regel die

sog. AnknÜpfungstatsachen (2.8. die Art der

Baumängel, den Zustand eines Unfallfahr-

zeugs) selbst und legt nicht - wie der Steuer-

berater im Jahresabschuß Mandanten-

angaben zugrunde.

b) Eine Haftung der Steuerberater aus der Ver-

letzung eines Vertrages mit Schutzwirkung

zugunsten der Klägerin scheidet aber schon

deshalb aus, weilweder Schutzpflichten ver-

letzt worden sind noch die Steuerberater ein

Verschulden bei der Erstellung obiektiv

falscher Jahresabschlüsse trifft .

aa) Der Senat folgt insoweit dem sehr ausführ-

. lichen und sachlich überzeugend begründeten

Steu erfach g utachte n des Wi rtschaftsp rüf e rs u nd
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Steuerberaters F. Dieser Sachverständige ver-

fügt über eine große einschlägige Berufspraxis,

wird zu Berufsprüfungen herangezogen und ist

seit Jahrzehnten als verläßlicher Gerichtssach-

verständiger tätig. Er hat im vorliegenden Fall

seine schriftlichen Ausführungen mündlich mit

Überzeugungskraft bestätigt. ln diesem Zusam-

menhang. hat er sich auch mit der vom Prival

gutachter L. für die Klägerin gefertigten gutach-

terlichen Stellungnahme vom 29.6'1988 befaßt'

lnsbesondere hat er die vom Privatgutachter

genannten,,aufklärungsbedürftigen Auffällig-

keiten", auf die auch die Klägerin in ihrem

Sachvortrag abgestellt hat, einer krttischen

Würdigung unterzogen, die den Senat in allen

Punlden überzeugt hat.

Die von der Klägerin gegen den Sachverstän-

dilen und dessen fachliche Beurteilung des

vorliegenden Falles erhobenen Einwände sind

teils nicht entscheidungserheblich, teils sachlich

unzutreffend. Der Senat sieht keinen Anlaß, ein

weiteres Gutachten einzuholen, da die Voraus-

setzungen hierfÜr nicht vorliegen. Denn weder

handelt es sich um besonders schwierige steu-

erliche Fragen noch sind grobe Mängel des

beieits eingeholten Gutachtens ersichtlich' Der

Senat kann sich mit Hilfe des schriftlichen Gut-

achtens und aufgrund der mündlichen Erörte-

rung des Gerichtssachverstänciigen irtt Seirais-

termin, in dem vor allem die von der Klägerin

erhobenen Einwände eingehend behandelt

worden sind, selbst seine Überzeugung bilden'

Es besteht kein Grund, das Gutachten in den

entscheidungserheblichen Punkten in Zweifel

zu ziehen.

bb) Die Steuerberater der X'-GmQH hatten den

Auftrag, deren Jahresabschlüsse zu erstellen'

Diese enthielten sämtlich die Einschränkung,

daß ein Auftrag zu einer materiell-rechtlichen

Prüfung nicht bestanden habe und daß die Ver-

antwortl i ch keit gege n ü be r D ritten e i n gesch rän kt

sei. Die lnventur behielt sich die Mandantin vor'

Die Ausführungen in den einzelnen Abschluß-

mappen enthalten Berichte über die durchgel

führten Arbeiten und die Verfahrensweise bei

Erarbeitung des Abschlusses' Verbindliche

Bestätigungsvermerke, etwa des lnhalts, daß

die Jahresabschlüsse, insbesondere die

ihnen zugrundeliegenden Unterlagen (z'B'

betreffend das WarenlagÖr und die lnventur)

geprüft und als sachlich zutreffend befunden

worden seien, lagen nicht vor.

Die Anmerkung des Steuerberaters U. im

Geschäftsbericht für das Jahr 1983, daß nach

seiner ,,pflichtgemäßen Prüfung die Buch-

führung für das Geschäftsjahr 1983 kaufmänni-

schen und steuerlichen Grundsä2en" entspre-

che, bezog sich nicht auf den Jahresabschluß.

Generell konnten die Steuerberater die Richtig-

keit der Bestände schon deshalb nicht bestäti-

gen, weil sie (auch die Beklagte zu 1) trotz des

Hinweises auf die eingeschränkte Prüfung u.a.

der Wertansätze) in ihren Berichten ieweils
vermerkt hatten, daß die Inventur nicht
geprüft worden sei und eine materiell-recht-
liche Prüfung nicht stattgefunden habe. Die

Anbringung der genannten Vermerke war nicht

pflichtwidrig, jedenfalls nicht leichtfertig. Sie war

im Gegenteil, wie sich aus den von der Kläge-

rin mit Schriftsatz vom 8.3..1995 übergebenen

,,Hinweisen der Bundessteuerberaterkammer"

ergibt, sogar üblich (vgt. auch BGH, WM lg\g,
375 : NJW-RR 1989, 696: Gt 1989, 95).

Die Sterierberater brauchten nicht von sich
aus zu überprüfen, ob die Warenvorräte mit
dem richtigen BewertungsmaBstab ange-
setzt waren. Nach den steuerlichen Gegeben-

heiten stand dem Steuerpflichtigen ein relativ

großer Beurteilungsspielraum zur Verfügung.

Deshalb bestand allenfalls bei einer greifbaren

Falschbewertung Anlaß, ohne entsprechenden

Auftrag (und auf eigene Kosten) entsprechende

Nachforschungen anzustellen (vgl. BGH, WM

1995, 721 = NJW 1995, 958). Eine solche lag,

wie noch auszuführen sein wird, nicht vor.

Der BGH (WM lgilg, 375: NJW-RR 1gilg, 69o
j Gl 1989,95/ hat bei Erteilung eines Testats

eine Haftung des Steuerberaters bei entspre-

chend einschränkenden Vermerken verneint

und hierzu ausgefÜhrt:,,Bei Steuerberatern wird

vielfach der lnhalt des von ihrien gegebenen

Testats, auf dessen Wortlaut in den beteiligten

Wirtschaftskreisen genau geachtet zu werden

pflegt, Aufschluß geben. Diese Testate haben

den Zweck, dem Auftraggeber und Dritten den

lnhalt, den Umfang und das Ergebnis der Prü-

fung durch den Sleuerberater aufzuzeigen. Nur

soweit der Steuerberater nach dem Wortlaut des

Testats die Verantwortung für die Richtigkeit der

testierten Aufstellung Übernimmt; reicht seine
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S 334 Rdn. 57; Sass, VersR 1988, 768 ff zur

Zurechnung von Mitverschulden des Vertrags-

gläubigers zu Lasten des geschützten Dritten).

Der durch den Schutzpflichtigen schuldhaft

geschädigte Dritte muß sich ein Mitverschul- '

den des Vertragspartners seines Schädigers

nach S 254 BGB auch dann entgegenhalten

lassen, wenn dieser Vertragspartner nicht

der gesetzliche V€rtreter oder Erfüllungs'

gehilfe des Dritten i.S. von S 278 BGB ist. Die

den echten Vertrag zugunsten Dritter betref-

fende Bestimmung des S 334 BGB, wonach

dem Versprechenden die Einwendungen aus

dem Vertrag auch gegenüber dem Dritten zuste-

hen, ist dispositives Recht. Diese Vorschrift kann

- auch stillschweigend - abbedungen werden.

Den Steuerberatern war bekannt, daß die X.-

GmbH in größerem Um{ang Bankkredite in

Anspruch nahm. Dies ergab sich einmal aus zur

Vorbereitung der Jahresabschlüsse zur Verfü-

g u ng gestellten Geschäftsunterlagen, aber auch

aus dem Schriftverkehr, der teilweise unmittel-

bar zwischen der Klägerin und den Steuerbe-

ratern stattfand. Die Steuerberater rechneten

deshalb damit, daß die Jahresabschlüsse der

Klägerin vorgelegt würden.

Es entsprach dem offenkundigen lnteresse der

Kreditgeberin, daß ihr Vertrauen aui oie Rich-

tigkeit der Jahresabschlüsse gerade in den Fäl-

len rechtlich geschützt werde, in denen der

Steuerpflichtige die diesen Jahresabschlüssen

zugrundeliegenden Warenwerte, die das ent-

scheidende Kreditsicherungsmittel darstellten,

in unredlicher Weise zu verschleiern suchte. Soll

unter solchen Voraussetzungen ein Kreditgeber

in den Sihutzbereich des Steuerberatervertra-

ges fallen, so liegt die Annahme nahe, daß das

Vertrauen des Dritten in die Richtigkeit der Fest-

stellungen des Steuerberaters auch dann

geschützt werden solle, wenn die Unrichti$keit

d u rch den Auftraggeber mitveran laßt worden ist;

und zwar unabhängig davon, welche Auswir-

kungen diese'Veranlassung auf die Haftung des

Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber

hal (vgt. BGH, WM 1995,204: NJW 1995, 392

: ZIP 1994, 1954, 1956 : JZ 1995, 306 m' krit'

An m. Medicus; M ünchKomm / Gottwald, 3' Aufl.,

S 32S Rdn.101).

Allerdings hat der BGH in der genannten Ent-

scheidung darauf. hingewiesen, der Sachver'

ständige könne in seinem Gutachten Infor-

mationen des .Auftraggebers selbst dann

berücksichtigen, wenn er deren Wahrheits-

gehalt nicht nachprüfen könne' Er müsse

dies dann im Gutachten kenntlich machen

und gebe damit regelmäBig zu erkennen, daß

er für die Richtigkeit der Angaben seines

Auftraggebers nicht einstehen wolle. Unter

diesen Umständen werde dem Sachverstän-

digen auch kein unzumutbares Haftungs-

risiko aufgebürdet (vgl. BGH, WM 1989, 375,

377 : NJW-RR 1989, 696 : Gl 1989,95)'

Es kann dahinstehen, ob den Steuerberatern -
wie in dem vom BGH entschiedenen Fall einem

Architekten als Bausachverständigen - bewußt

sein mußte, daß angesichts des besonderen

Vertrauens, das in die Zuverlässigkeit und Sach-

kunde von Steuerberatern gesetzt wird, den in

den Jahresabschlüssen getroffenen Feststel-

lungen über die Angaben der X'-GmbH hinaus

.besonderes Gewicht zukam' Das könnte des-

halb zweifelhaft sein, weil die Klägerin wuBte,

daß Jahresabschlüsse regelmäßig aufgrund

der Angaben des Steuerpflichtigen erstellt und

allenfalls auf ihre Flausibilität überprüft zu

werden pflegen. Das gilt erst recht, wenn in

den Jahresabschlüssen üblicherweise - auch

im vorliegenden Falle - entsprechende Ver-

merke enthalten sind, Die für Gutachten öffent-

lich bestellter Sachverständiger entwickelten

Rechtsgrundsätze zur Schutzwirkung zugun-

sten Dritter können deshalb nicht ohne weiteres

übernommen werden. Denn der mit der Erstel-

lung eines solchen Gutachtens beauftragte

Sachverständige Überprüft in der Regel die

sog. AnknÜpfungstatsachen (2.8. die Art der

Baumängel, den Zustand eines Unfallfahr-

zeugs) selbst und legt nicht - wie der Steuer-

berater im Jahresabschuß Mandanten-

angaben zugrunde.

b) Eine Haftung der Steuerberater aus der Ver-

letzung eines Vertrages mit Schutzwirkung

zugunsten der Klägerin scheidet aber schon

deshalb aus, weilweder Schutzpflichten ver-

letzt worden sind noch die Steuerberater ein

Verschulden bei der Erstellung obiektiv

falscher Jahresabschlüsse trifft .

aa) Der Senat folgt insoweit dem sehr ausführ-

. lichen und sachlich überzeugend begründeten

Steu erfach g utachte n des Wi rtschaftsp rüf e rs u nd

rE @

Gt-8/97

Steuerberaters F. Dieser Sachverständige ver-

fügt über eine große einschlägige Berufspraxis,

wird zu Berufsprüfungen herangezogen und ist

seit Jahrzehnten als verläßlicher Gerichtssach-

verständiger tätig. Er hat im vorliegenden Fall

seine schriftlichen Ausführungen mündlich mit

Überzeugungskraft bestätigt. ln diesem Zusam-

menhang. hat er sich auch mit der vom Prival

gutachter L. für die Klägerin gefertigten gutach-

terlichen Stellungnahme vom 29.6'1988 befaßt'

lnsbesondere hat er die vom Privatgutachter

genannten,,aufklärungsbedürftigen Auffällig-

keiten", auf die auch die Klägerin in ihrem

Sachvortrag abgestellt hat, einer krttischen

Würdigung unterzogen, die den Senat in allen

Punlden überzeugt hat.

Die von der Klägerin gegen den Sachverstän-

dilen und dessen fachliche Beurteilung des

vorliegenden Falles erhobenen Einwände sind

teils nicht entscheidungserheblich, teils sachlich

unzutreffend. Der Senat sieht keinen Anlaß, ein

weiteres Gutachten einzuholen, da die Voraus-

setzungen hierfÜr nicht vorliegen. Denn weder

handelt es sich um besonders schwierige steu-

erliche Fragen noch sind grobe Mängel des

beieits eingeholten Gutachtens ersichtlich' Der

Senat kann sich mit Hilfe des schriftlichen Gut-

achtens und aufgrund der mündlichen Erörte-

rung des Gerichtssachverstänciigen irtt Seirais-

termin, in dem vor allem die von der Klägerin

erhobenen Einwände eingehend behandelt

worden sind, selbst seine Überzeugung bilden'

Es besteht kein Grund, das Gutachten in den

entscheidungserheblichen Punkten in Zweifel

zu ziehen.

bb) Die Steuerberater der X'-GmQH hatten den

Auftrag, deren Jahresabschlüsse zu erstellen'

Diese enthielten sämtlich die Einschränkung,

daß ein Auftrag zu einer materiell-rechtlichen

Prüfung nicht bestanden habe und daß die Ver-

antwortl i ch keit gege n ü be r D ritten e i n gesch rän kt

sei. Die lnventur behielt sich die Mandantin vor'

Die Ausführungen in den einzelnen Abschluß-

mappen enthalten Berichte über die durchgel

führten Arbeiten und die Verfahrensweise bei

Erarbeitung des Abschlusses' Verbindliche

Bestätigungsvermerke, etwa des lnhalts, daß

die Jahresabschlüsse, insbesondere die

ihnen zugrundeliegenden Unterlagen (z'B'

betreffend das WarenlagÖr und die lnventur)

geprüft und als sachlich zutreffend befunden

worden seien, lagen nicht vor.

Die Anmerkung des Steuerberaters U. im

Geschäftsbericht für das Jahr 1983, daß nach

seiner ,,pflichtgemäßen Prüfung die Buch-

führung für das Geschäftsjahr 1983 kaufmänni-

schen und steuerlichen Grundsä2en" entspre-

che, bezog sich nicht auf den Jahresabschluß.

Generell konnten die Steuerberater die Richtig-

keit der Bestände schon deshalb nicht bestäti-

gen, weil sie (auch die Beklagte zu 1) trotz des

Hinweises auf die eingeschränkte Prüfung u.a.

der Wertansätze) in ihren Berichten ieweils
vermerkt hatten, daß die Inventur nicht
geprüft worden sei und eine materiell-recht-
liche Prüfung nicht stattgefunden habe. Die

Anbringung der genannten Vermerke war nicht

pflichtwidrig, jedenfalls nicht leichtfertig. Sie war

im Gegenteil, wie sich aus den von der Kläge-

rin mit Schriftsatz vom 8.3..1995 übergebenen

,,Hinweisen der Bundessteuerberaterkammer"

ergibt, sogar üblich (vgt. auch BGH, WM lg\g,
375 : NJW-RR 1989, 696: Gt 1989, 95).

Die Sterierberater brauchten nicht von sich
aus zu überprüfen, ob die Warenvorräte mit
dem richtigen BewertungsmaBstab ange-
setzt waren. Nach den steuerlichen Gegeben-

heiten stand dem Steuerpflichtigen ein relativ

großer Beurteilungsspielraum zur Verfügung.

Deshalb bestand allenfalls bei einer greifbaren

Falschbewertung Anlaß, ohne entsprechenden

Auftrag (und auf eigene Kosten) entsprechende

Nachforschungen anzustellen (vgl. BGH, WM

1995, 721 = NJW 1995, 958). Eine solche lag,

wie noch auszuführen sein wird, nicht vor.

Der BGH (WM lgilg, 375: NJW-RR 1gilg, 69o
j Gl 1989,95/ hat bei Erteilung eines Testats

eine Haftung des Steuerberaters bei entspre-

chend einschränkenden Vermerken verneint

und hierzu ausgefÜhrt:,,Bei Steuerberatern wird

vielfach der lnhalt des von ihrien gegebenen

Testats, auf dessen Wortlaut in den beteiligten

Wirtschaftskreisen genau geachtet zu werden

pflegt, Aufschluß geben. Diese Testate haben

den Zweck, dem Auftraggeber und Dritten den

lnhalt, den Umfang und das Ergebnis der Prü-

fung durch den Sleuerberater aufzuzeigen. Nur

soweit der Steuerberater nach dem Wortlaut des

Testats die Verantwortung für die Richtigkeit der

testierten Aufstellung Übernimmt; reicht seine
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Haftung .., Da die in den Jahresabschlüssen

enthaltenen Zahlen ausschließlich auf den Auf-

traggeber zurückgingen, ohne daß der (Steuer-

berater) ihre Richtigkeit zu überprüfen hatte,

kam auch eine Haftung für ihre Richtigkeit von

vorneherein nicht in Frage..."

Soweit die Klägerin in diesem Zusammenhang

die Verwendung von Rundstempeln durch die

Steuerberater beanstandet, greifen ihre Beden-

ken nicht durch. Nach den von ihr selbst vor-
gelegten berufsrechtlichen Unterlagen (hier:

Hinweise der Bundessteuerberaterkammer zur

,,Verwendung von Rundstempeln durch Steuer-

berater..." vom 13./14.6.1977 wird unter lll die

Venruendung vorl Rundstempeln bei ,Ab-
schlußvermerken und Prüfungsvermerken,

anderen Bescheinigungen oder Bestätigungen"

ausdrücklich empfohlen. Inwieweit Hinweise

und Empfehlungen der Bundessteuerberater-

kammer zur Verwendung von Rundstempeln

überhaupt in den allgemeinen Rechtsverkehr

hineinwirken können, kann deshalb dahin-

stehen.

Beim Erstellen von Jahresabschlüssen kom-

men ,,Vermerkel' und ,,Bescheinigungen" in
Betracht. Nach 1.4 der Hinweise der Bundes-

steuerberaterkammer vom 21./222]992 zu

,,AbschluBvermerke und Prüfungsvermerke von

Steuerberatern..." richtet sich der Umfang der

Tätigkeit des Steuerberaters nach dem ihm

erteilten Auftrag; danach bestimmt sich auch, ob

ein Abschluß- oder Prüfungsvermerk oder ob

nur eine Bescheinigung erteilt werden kann. lm

vorliegenden Fall hatten die Steuerberater nur

einen beschränkten Auftrag (vgl. die ausdrück-

lichen Hinweise in den Jahresabschlüssen und

die Aussage des Zeugen K). ln den Jahresab-

schlüssen hatten sie zulässigenrueise ange-

merkt, die lriventarserie seien ungeprüft über-

nommen worden oder es habe nur eine einge-

schränkte Prüfung stattgefunden. Nach den

Begriffsdefinitionen in den genannten Hinwei-

sen der Bundessteuerberaterkammer handelte

es sich insoweit um sog. Abschußbescheini-

gungen, nicht um Abschlußvermerke,

Bei letäeren wäre Voraussetzung, daß der
Steuerberater sich seine Überzeugung nach

den Grundsätzen gebiHet hätte, wie sie hin-

sichtlich Art und Umfang der durchzuführen-
den Prüfungshandlungen bei einer handels-

rechtlichen Pflichtprüfung gelten. Wenn die
Vorräte des Unternehmens absolut oder rela-
tiv von Bedeutung sind, erfordert der
Abschlußvermerk grundsätzlich, daß der
Steuerberater die lnventur beobachtet und
Saldenbestatigungen eingeholt hat. Da an
die Erteilung eines AbschluBvermerks hohe
Anforderungen gestellt werden, die auch mit
einem erhöhten Arbeitsaufwand und deshalb
mit höheren Kosten verbunden sind, ist bei der
erstellenden Tätigkeit die Erteilung eines
Abschlußvermerks nicht die Regel (vgl. Ertäute-
rungen der Bundessteuerberaterkammer vom
23./24.3.7992 zu den genannten Hinweisen,
a.a.O.).

Die Steuerberater der X.-GmbH haben lediglich
Abschlußbescheinigungen ohne oder aufgrund
eingeschränkter Prüfung erteilt und dabei im
wesentlichen die in den genannten Hinweisen
(lll Buchst. B) empfohlenen Formulierungen ver-
wendet. Daß die jeweiligen Schlußbemerkun-
gen nicht ausdrücklich als,,Abschlußbescheini-
gungen" im Sinne der beruflichen Empfehlun-
gen bezeichnet waren, ist unschädlich. Jeden-
falls war es korrekt, in den Jahresabschlüssen
Rundstempelzu venruenden und dadurch auch
in der äußeren Form das Gewicht der betref-
fenden Erklärungen zum Ausdruck zu bringen.
Wegen der genannten Einschränkungen im Text
der Jahresabschlüsse wurde nicht der den
Steuerberatern zurechenbare Rechtsschern
einer besonderen, über eine Abschlußbeschei-
nigung hinausgehenden Bedeutung gese2t.
Eine lrreführung der Klägerin, deren Sach-
bearbeiter ohnehin aufgrund ihrer Kreditge-
schäfte einschlägige Erfahrungen besaßen
fand nicht statt.

cc) Nach den überzeugenden Feststellungen
des Sachverständigen haben die Steuerbeiater
auch nicht ihre Berufspflicht unter Mißachtung
der Sch utzi nteressen betroffe ne r Dritter dad u rch
verle2t, daß sie Jahresabschlüsse ausgefertigt
haben, deren Zahlen und Ergebnisse sich als
unglaubhaft aufdrängten.

(1) Es mag zutreffen, was die Klägerin vorträgen
läßt, daß ein langjährig für einerr Mandanten täti-
ger Steuerberater über begrenzte Aufträge hin-
aus weitergehende Sorgfaltspflichten als lnfor-
mationsbeschaffer, Krisenwarner und Betreuer
hat. Auch ein solcher Steuerberater muß aber

teilweise andere Grundsätze, mitunter sogar
entgegengese2te Maßstäbe als in anderen
Bereichen des Wirtschaftslebens.

a) Nach herrschender Rechtsauffassung kön-
nen'Dritte in den Schutzbereich von Verträgen,
an denen sie nicht unmittelbar beteiligt sind, ein-
bezogen werden. Dies geschieht in der Weise,
daß ihnen - nach S 242 BGB - zwar keine
primären Leistungsansprüche, wohl aber
Ansprüche aus Beobachtung vertraglicher Ver-'
haltenspflichten zustehen (vgl. BGH, WM lggg,
375; BGH, WM 1982 257 : NJW tgBZ |TSB :
zlP 1981 376 : DB 1982 828). Sie können
gegen den Vertragsschuldner einen eigenen
vertraglichen Schadenersa2 Anspruch haben.

Der BGH hat entschieden, die Einbeziehung
eines Dritten in den Schutzbereich eines Ver-
trages hänge nichl davon ab, ob Wohl und Wehe
des Dritten dem Vertragspartner des Schutz-
pflichtigen anvertraut waren. Denn nach S 32g
BGB stehe es den Vertragsschließenden frei,
eine Leistungspflicht zugunsten eines Dritten zu
begründen; das gelte auch für die Begründung
von Schu2pflichten für eine nicht der Fürsorge
anvertraute Person. lnsbesondere dann, wenn
die geschuldete Tätigkeit des Vertragspartners
erkennbar (auch) als Entscheidungsgrundlage
für einen Dritten bestimmt sei, liege dessen Ein-
beziehung nahe (vgL BGH, WM 198g,375; BGH,
wM 1982 257).

lm vorliegenden Fall hatte die Klägerin als Kre-
ditgeberin ersichtlich lnteresse an den steuer-
iichen Unterlagen und Bewertungen für die X.-
GmbH, ihre Kreditnehmerin, gezeigt und stand
mit den Steuerberatern in einem Schriftverkehr,
der teilweise direkt, zum Teil über die X.-GmbH
geführt wurde.

Das Vorliegen eines Vertrags mit Schutzwirkung
ist nicht deshalb zu verneinen, weil - wie im vor-
liegenden Fall - die lnteressen der Klägerin
und der X.-GmbH als Auftraggeberin mögli-
chenveise gegenläufig waren, wenn nämlich
die X.-GmbH zur Erreichung eines möglichst
hohen Kred itvol u mens ihre Kreditfäh ig keit durch
eine Höchstbewertung der Aktiva unter Beweis
zu stellen trachtete. Wer bei einer person, die
(wie ein Steuerberater) über eine besondere,
vom Staat anerkannte Sachkunde verfügt, ein
Gutachten oder eine gutachfliche Außerung

bestellt, um davon gegenüber einem Dritten
Gebrauch zu machen, ist in der Regel daran
interessiert, daß die Ausarbeitung die entspre-
chende Beweiskraft besitzt. Dies ist jedoch nur
dann gewährleistet, wenn der Verfasser sie
objektiv nach bestem Wissen und Gewissen
erstellt und auch dem Dritten gegenüber dafür
einsteht. Die Gegenläufigkeit der lnteressen von
Auftraggeber und Drittem spricht in einem sol-
chen Falle nicht gegen seine Einbeziehung in
den Schutzbereich des Vertrag es (vgt. WM lg1g,
375, 379 : BGH, NJW-RR 1989, 696 : Gl 1g8g,
e5).

Der Annahme eines Vertrages mit Schutz-
wirkung steht auch nicht entgegen, daB der
Geschäftsführer K. der X.-GmbH im Zusam-
menhang mit der Erstellung der Jahres-
abschlüsse für die Jahre 1g83-1986 den
Steuerberatern gegenüber bewußt falsche
Wertangaben über die Gegenstände des
Warenlagers gemacht hatte, indem er die
Warenvorräte anhand der Verkaufspreise
ei nsch I ießlich Meh rwertsteuer bewertete.

Unter diesen Umständen konnte allerdings die
X.-GmbH selbst gegen die Steuerberater keine
Ansprüche wegen schuldhafter Schlechterfül-
lung des Steuerberaterauftrags herleiten, weil
sie als Auftraggeberin es bewußt darauf ange-
legt hatte, daß die Jahresabschlüsse wegen
unzutreffender Wertangaben über das Waren-
lager unrichtig waren. Ein Auftraggeber, der
die Mangelhaftigkeit der Vertragsleistung
gezielt herbeiführt, setä sich dem Einwand
der unzulässigen Rechtsausübung aus, wenn
er wegen des Mangels nachträglich Scha-
denersatzansprüche erhebt. Diesem Arglist-
einwand ist er auch dann ausgese2t, wenn der
Vorwurf widersprüchlichen Verhaltens auf ein
Täti gwerden se i n es Ve rtrete rs zu rü ckzuf ü h ren ist
(S 166 Abs. .1 

BGB; vgl. BGHZ 117,104: WM
1992, 671). Die Beklagten können diesen
Umstand aber nicht gemäß S 334 BGB der
Klägerin entgegenhalten.

Grundsätzlich stehen dem geschütäen Drit-
ten, der seine Rechte aus den Vertragsbe-
ziehungen der unmittelbaren Vertragspart-
ner herleitet, keine weitergehenden Rechte
als dem unmittelbaren Vertragspartner des
Schädigers zu (vgL BGH, WM Ig7S, 3BB:NJW
1975, 867; Staudinger/Kaduk, BGH 12. Auft.,

I
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ausgeweitet wird (vgL BGH, WM 1992, 1031;

BGH, WM 1990, 1990): wirtschaftliches lnter-

esse an dem Geschäftsabschluß, persönliches

Engagement in der Form von Zusicherungen

nach Art einer Garantieaufnahme, das Ver'

sprechen eigener Nachprüfung der Angaben

des Geschäftbpartners des Auskunftempfän-

gers, Hinzuziehung des Auskunftgebers zu

Vertragsverhandlungen auf Verlangen des

Auskunftempfängers oder Einbeziehung in

solche Verhandlungen als unabhängige neu-

trale Person, anderweitige bestehende Ver-

tragsbeziehung zwischen Auskunftgeber

und AuskunftemPfänger,

lm vorliegenden Fall gab es zwischen der Klä-

gerin und den Steuerberalern keine unmittel-

baren auf den Abschluß eines Auskunftsvertra-

ges gerichteten Kontakte. Vielmehr hat lediglich

die X.-GmbH die im Rahmen des Steuerbera-

terauftrags erstellten Jahresabschlüsse an die

Klägerin als Kreditgeberin weitergeleitet, um

dieser eine Entscheidungsgrundlage an die

Hand zu geben.

Sollte die Klägerin Zwischenberichte erbeten

und sollten die Steuerberater solche Berichte

erstellt haben, die dann an die Klägerin weiter-

geleitet worden sind, so könnte auch hieraüs
, r- -.--.^r-:r^r ...^-l^^ l:^

nlcnl ole hecrlt$lolge llelgeleltut wvl uur I' trrv

Klägerin und die Steuerberater hätten unmittel-

bare vertragliche Beziehungen begründen wol-

len. Vielmehr wurden, die Steuerberater - für die

Klägerin brkennbar - ausschließlich im Rahmen

ihrer vertraglichen Beziehungen zur X.-GmbH

tätig. Die Klägerin konnte unter diesen Umstän-

den, nicht daraul vertrauen, es werde vor den

Auskünften eine ihre lnteressen wahrende

gründliche Prüfung erfolgen und die Steuerbe-

rater würden gleichsam als unparteiische Sach-

walter auftreten. Dagegen sprach, daß beiden

auf Kosten der X.'GmbH erstellten Zwi-

schenberichten o.ä. nicht nur Kreditinteres-

sen, sondern auch z.B. (ggf. gegenläufige)

steuerliche lnteressen eine Rolle spielen

konnten (vgl. Aussage des Zeugen K. vor dem

Senat).

Obwohl die Steuerberater ausweislich der von

ihnen erstellten Jahresabschlüsse wußten, daß

die X.-GmbH mit Fremdmitteln arbeitete, und

damit rechneten, ihre Mandantin werde die Jah-

resabschlüsse an Dritte, z.B. auch an eine Bank,

weiterleiten,'kann ein Auskunftsvertrag zwt-

schen der Klägerin und den Steuerberatern

nicht angenommen werden. Denn ein Wille der

auskunftgebenden Steuerberater, in diesen Fäl-

len ein Vertragsangebot fÜr einen Auskunfts-

vertrag abzugeben, ist nicht feststellbar. lm übri-

gen bestünde die Gefahr von, unübersehbaren,

aus der interessemäßigen Wertung nicht mehr

zu rechtfertigenden Haftungsrisiken. Es müssen

vielmehr, wie sich aus der Entscheidung des

BGH in WM 1992, '1031 : NJW 1992, 2082 t

klar ergibt, über die Auskunftserteilung hinaus

zusätzl ich e Ve rtraue nstatbestände g eschaff e n

werden (vgt. auch Schmitz, DB lg\g, 1909,

1910), die hier fehlen.

Die Steuerberater haben schließlich in ihren

Erklärungen oder durch ihr sonstiges Verhalten

auch nicht zum Ausdruck gebracht, sie woll-

ten jedem, ,nden es angeht", für die Richtig-

keit haften - eine Voraussetzung, bei deren

Feststellung ohnehin große Zurückhaltung

geboten ist (vgl. BGH, WM 1973, 206 - NJW

1973, 323). Sollte eine solche vertragsähnliche

Haftung überhaupt ernstlich in Betracht kom-

men, könnte sie nur mit den Einschränkungen

bestehen, wie sie in den Jahresabschlüssen

zum Auftrag und Prüfungsumfang enthalten

sind.

b) Es fehlt ferner an ausreichenden Anhalts-

punkten für einen Auskunftsvertrag zrvischen

der X.-GmbH und ihren Steuerberatern mit

Schulzwirkung für die Klägerin (vgt. BGH,

NJW 1985, 2253 : JR 1985, 951 mit krit' Anm.

Honsel, WM 1985, 450). Auch in diesem rechl
lichen Zusammenhang käme allenfalls eine

eingeschränkte Haftung nach' Maßgabe der

Ausführungen in den Jahresabschlüssen in

Betracht.

2. Der Klägerin steht der geltend gemachte

Schadenersatzanspruch auch nicht deshalb zu,

weil sie in den Schutzbereich des voh der

GmbH geschlossenen Steuerberatervertra-
ges einbezogen war. Gegen eine solche Ein-

beziehung konnte sprechen, daß der Steuerbe-

rater keine neutrale Stellung zwischen seinem

Auftraggeber und dessen Gläubigern einnimmt,

sondern daß er au{ der Seite des Auftraggebers

steht und dessen lnteressen wahrnimmt (vgl'

Medicus, JZ 1995, 308). So gelten bei der

steuerlichen Bewertung von Betriebsvermögen

nicht gegen den Wllen seines Mandanten

oder über den Auftrag hinaus eigenständig

Ermittlungen anstellen. Gerade bei langjähri-

ger Betreuung darf sich der Steuerberater

darauf verlassen, daß ihm mitgeteilte Zahlen

über die Warenvorräte zutreffen, und braucht

nicht zu argwöhnen, sie könnten bewußt

manipuliert worden sein. ln groben Zügen

durchgeführte Plausibilitätskontrollen reichen

auch und gerade in diesem Zusammenhang

aus.

Da die Steuerberater der X.-GmbH unbestritten

keinen besonderen Auftrag zur Überprüfung der

lnventur hatten, oblag ihnen dies deshalb auch

nicht im Rahmen einer langjährigen Geschäfts-

beziehung. Sie durften sich auf eine Formal-

prüfung, iedenfalls auf die rechnerische

Überprüfung der vorgebenen Zahlen mit -
den erwähnten Plausibilitätskontrollen be-

schränken. Da die eingeschränkte Prüfung von

Jahresabschlüssen des Auftraggebers nicht

ungewöhnlich, sondern - auch und gerade in '

einer laufenden Geschäftsbeziehung - ein Nor-

malfall ist, und weil entsprechende Abschluß-

vermerke- und Bescheinigungen ausdrÜcklich

empfohlen werden (vgl. Hinweise der Bundes-

steuerberaterkammer und zitierte Rechtspre-

chung des Bundesgerichtshofs), war der Auf-

tragsumfang für ciie Sieuerberaier cier X.-GirrbH

kein auffälliger'Umstand, der zu besonderen

Nachforschungen hätte Anlaß geben mÜssen'

Dies gilt auch dann, wenn im vorliegenden

Fall der Jahresabschluß eines Filialunter-

nehmens zu prüfen war, dessen Warenbe-

stand den überwiegenden Teil des aktiven

Betriebsvermögens ausmachte.

(2)Aus einem Vergleich dervon dem Geschäfts-

führer K. manipulierten mit den korrigierten Be-

wertungszahlen für das Warenlager ergibt sich,.

daß sich die Abweichungen in den Jahren 1983

und 1984 noch in einem Rahmen bewegten' bei

den sich auch einem gewissenhaften Steuer-

berater (hier: dem Rechtsvorgänger der Beklag-

ten zu 2) die Falschbewertungen nicht aufdrän-

gen mußten. Allenfalls für die Geschäftsjahre

1985 und 1986 (Jahresabschlüsse der Beklag-

ten zu 1) mag wegerl der krassen Abweichun-

gen ein kritischer Punld erreicht gewesen sein.

Bei der überschlägigen Prüfung der Umsätze lm übrigen weisen amtliche Richtsatztabellen

und des Warenlagers konnten die Steuerbera- eine erhebliche Schwankungsbreite auf (2. ts,

ter der X.-GmbH, wie der Sachverständige unter

eingehender Berücksichtigung der konkreten

Einzelfallverhältnisse nachvollziehbar ausge-
führt hat, Rohaufschlagsä2e (Rohgewinn in

Vomhundertsätzen vom Umsatz oder Rohauf-

schlag in Vomhundertsätzen vom Warenein-
satz) heranziehen. lhnen standen dabei Tabel-

len der Finanzverwaltungen für die meisten Ein-

zelbranchen als Erfah ru ngssätze zu r Verf ü g u ng ;

zur Berechnung im einzelnen bestand keine

Verpflichtung.

Allerdings beruhen diese amtlich anerkann-
ten Rohaufschlagsätze auf Schätzungen vor
allem für kleinere Betriebe mit entsprechend
geringerem Wareneinsatz. lm vorliegenden
Fallwar die Schätzung dadurch erschwert, daß

es sich bei der X.-GmbH um ein größeres Unter-
nehmen mit neu errichteten Filialen an unter-

schiedlichen Standorten handelte, das ein brei-

les und sehr unterschiedliches Warensortiment
(mit zum Teil saisonalen Schwankungen beim

Verkauf z.B. von Reifen, Fahrrädern, Sport- und

Campingartikeln) sowie einen Handel mit Ser-
viceleistungen unterhielt. Wegen der für das
unübliche Sortiment fehlenden Vergleichssä2e
hätten sich zwar die Steuerberater mit ihrer Man-

dantin in Verbindung se2en müsse. Ob dies
pflichtwidrig unterblieben ist, läßt sich jedoch
*^^^^l^ ^^+^^.^^l-'a^Ä^. A Ii^^. ,^--^-l-^ ^:^Lril tclt tgtttö vr il.üPr I'vr rrJr,r\rvl nnr('l tvvt I I tttt l\u I llul lt

feststellen, so daß die beweispflichtige Klägerin

hieraus keine den Beklagten nachteiligen

Schlüsse ziehen kann. I

Entgegen der Auffassung der Klägerin ist die

Größenordnung eines Warenlagers für sich
genommen auch dann nicht aussagekräftig,

wenn letzterem, wie bei der X.-GmbH, im Rah-

men der Bilanzein besonderes Gewicht zukam.

Daß - von der Klägerin als besonders auffällig

bezeichnet - dem hohen Warenvorratsbestand

kein entsprechend höherer Warenumsatz
gegenüberstand und der Warenumschlag un-
günstig war, ließ sich zumindest teilweise und
für einen bestimmten Zeitraum dadurch er-
klären, daß bei Filialneugründungen über die
umsatzstarke Einführungszeit hinaus erfah-
rungsgemäß längere, auch jahrelange Anlauf-
phasen einzukalkulieren waren, in der sich Stan-

dort und Verkaufskonzept zu bewähren hatten,

rq rEq
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Rohaufschläge im Jahre 1990 für Fahrräder 30
bis 61, für Kfz-Zubehör-Handel 30 bis 72 und
für Sport- und Campinganikel von 35 bis 67

v.H,). Die für die Beurteilung des Warenlagers

der X.-GmbH maßgeblichen Rohaufschlagsätze

hatten sich in den letzten Jahren vor 1990 nicht

wesentlich verändert, konnten deshalb auch im

vorliegenden Fall verwendet werden. Relativ
geringe Korrekturen der Aufschlagsätze nach

oben waren, wie der Sachverständige nach-

vollziehbar ausgeführt hat, vertretbar.

Ein Anlaß zu einer besonderen überprüfung
bestand entgegen der Auffassung der Klä-
gerin nicht, da die mitgeteilten Zahlen zwar
teilweise deutlich aus dem'Rahmen fielen,
aber iedenfalls unter den besonderen
Umständen des vorliegenden Falles nicht zu

begründeten Zweifeln Anlaß gaben. Den

Steuerberatern der X.-GmbH mußte viel mehr
im Rahmen der ohnehin nur groben Plausibi-

litätskontrolle ein relativ großzügiger Beurtei-

lungsspielraum zugestanden werden.

Der Sachverständige ist unter Venryendung von

Verprobungszahlen zu dem nachvollziehbaren

Ergebnis gelangt, daß die Schwankungen in

den Jahren 1982 bis 1986 sich in einem Bereich

bewegt hatten, der ohne genaue Kenntnis des

Sortiments und ohne genaue Verprobung der
einzelnen Güter und des jeweils maßgeblichen

Rohaufschlags noch plausibel erschien. Die

Rohgewinne hätten sich (als Tahlen in ab-
soluter Gdßenordnung) etwa im Verhältnis
zum Umsatz entwickelt und waren nicht
unglaubhaft. Unter diesen Umständen war den

Steuerberatern der X.-GmbH nicht bekannt und

hat sich ihnen auch nicht aufgedrängt, daß die

Buchhaltung der X.-GmbH schwenruiegende

Mängel aufgewiesen habe und daß insbeson-

dere die mitgeteilten Zahlen zu den Waren-

vorräten unzutreffend (hier: nach oben kor-
rigiert) gewesen seien,

dd) Pflichtwidrigkeiten der Steuerberater erge-

ben sich ferner nicht im Zusammenhang mit der

,,Vorläufigen Ergebnismitteilung" vom 3.8.1984;

da die Warenstandsbewegungen nicht berück-

sichtigt würden. Der Hinweis auf eine ,,eher"
noch günstigere Entwicklung wegen zu e(war-
tender umsatzstarker Monate ist erkennbar all-
gemein gehalten und nicht auf eine konkrete

Betriebsentwicklung bezogen. Erst recht gilt dies

für das Schreiben der Beklagten zu '1) vom
10.3.1987 ,,im Auftrag von Herrn K.". Sie teilt mit,

sie habe ein ,,vorläufiges Ergebnis errechnet",
wobei die lnventur noch nicht bewertet sei und
die endgültige Bilanz noch vorgelegt werde.

Unter diesen Umständen sind die GrundsäLe,
die der BGH MM 1982 257 : NJW 1987, 1758
: ZIP 1987, 376 : DB 1982 828 : Gl 19BZ 27)

zur Haftung des Steuerberaters gegenüber
einem Kreditgeber für das Testat einer unrichti-
gen Zwischenbilanz aufgestellt hat, nicht ein-
schlägig. Denn in den genannten Schreiben
sind keine Feststellungen enthalten, aus
denen die Klägerin hätte entnehinen können,
daß die Steuerberater die für ein Testat er-
forderliche Überprüfung der Bilanzansätze
für die Warenbestände vorgenommen hätten.

Die Klägerin kann unter diesen Umständen nicht
beweisen, daß die Steuerberater während der
streitgegenständlichen Zeiträume Kenntnis von
Täuschungshandlungen und von der betrügeri-
schen Geschäftspolitik der für die X.-GmbH han-
delnden Personen hatten oder haben muBten.

ee) Soweit von der Staatsanwaltschaft Augsburg
(Az 509 Js 20389/88) gegen die Steuerberater
U. und L. wegen des Verdachts der Beihilfe oder
Mittäterschaftzu den vom Geschäftsführer K. der
X.-GmbH begangenen Bilanlälschungen er-
mittelt worden ist, ist das Verfahren nach Durch-
führung umfangreicher Beweiserhebungen ge-
mäß S 170 Abs. 2 SIPO äm 5,9.1989 eingesteilt
worden. ln einem Bericht vom 25.71989 heißt
es u.a,, es sei ungeklärt geblieben, welche
Unterlagen der Steuerkanzlei zur Verfügung
gestanden, insbesondere auch, ob sich darun-
ter die betriebswirtschaftlichen Auswertungen
und konkreten Zahlenwerte des sog. BIS-Pro-
gramms befunden hätten. Darüber hinaus sei
es zweifelhaft, so der Vermerk, ob die Steuer-
berater verpflichtet gewesen seien, ggf. wider-
sprüchliche Zahlenwerte bezüglich des Waren-
einsa2es laut B|S-Programm und nach den
erstellten Gewinn- und Verlustrechnungen kri-
tisch zu überprüfen, zumal ein konkreterAuftrag
zu einer materiell-rechtlichen Prüfung, insbe-
sondere der von der Firma vorgegebenen
lnventurwerte, nicht bestanden habe.

Das von der Staatsanwaltschaft Augsburg im
Ermittlungsverfahren gegen die Eheleute K.

)

@ tr

Die Klägerin hat beantragt, die Beklagten zuver-
urteilen, als Gesamtschuldner an die Klägerin
700,000 DM nebst 8o/o Zinsen hieraus seit
14.7.1988 zu bezahlen.

Die Beklagten haben eine laufende Betreuung
in steuerlichen Angelegenheiten bestritten. Es

seien lediglich die Jahresabschlüsse nach den
ungeprüften und (mangels Vorlage der BIS-
Zahlen und der DATEV-Auswertungen) auch
nicht prüfbaren Angaben der Mandantin erstellt
worden. Weitergehende Aufträge hätten nicht
bestanden; die eingeschränkte Prüfung (inso-
weit unstreitig) sei in den Abschlüssen aus-
drücklich vermerkt worden. Von der Vorlage der
Jahresabschlüsse an die KIägerin hätten sie, die
Beklagten, nichts gewußt;sie hätten auch keine
Zwischenberichte an die Klägerin erstellt, Die
Beklagten haben ferner den ursächlichen
Zusammenhang zwischen ihrer Tätigkeit und
dem Schaden der Klägerin angezweifelt, weil
der Konkurs der X.-GmbH auch bei einer frühe-
ren Kreditkündigung wegen der schon seit j983
fehlenden Deckung unvermeidlich gewesen sei.
Die Klägerin treffe eine Mitverantwortung, weil
sie Irotz des hohen Kreditvolumens keine
eigene Prüfung vorgenommen habe und sich
außerdem im Rahmen eines Vertrags mit
Schutzwirkung die falschen Angaben der X.-
GmbH zurechnen lassen müsse. Die Beklagten
haben sich auf Verjährung berufen und (man-
gels Ausführungen der Klägerin zur Kreditent-
wicklung) die Schadenhöhe bestritten.

Das LG hat die Klage abgewiesen.

Aus den Gründen:

l. Die Berufung der Klägerin ist unbegründet.
Die Klägerin hat aus keinem rechflichen
Gesichtspunkt einen Schadenersatzanspruch
gegen die Beklagte zu 1) und gegen die
Beklagte zu 2) als Rechtsnachfolgerin ihres ver-
storbenen Ehemannes, des Steuerberaters U.

i. Die Beklagten sind nicht wegen Verle2ung
eines mit der Klägerin oder mit der X.-GmbH
mit Schutzwirkung für die Klägerin geschlosse-
nen Auskunftsvertrages zum Schadenersatz
verpflichtet.

a) Nach S 676 BGB bewirkt eine Auskunft
grundsätzlich noch keine Haftung; anderes gilt

nur, wenn ein Vertrag auf Auskunftserteilung als
Hauptleistung gerichtet ist. Zwischen der Klä-
gerin und den Steuerberatern ist weder ein aus-
drücklicher noch ein stillschwdigender Aus-
kunftsvertrag zustande gekommen, aus dessen
Verletzung Schadenersa2ansprüche hergelei-
tet werden könnten.

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH ist
der stillschweigende Auskunftsvertrag zwi-
schen Geber und Empfänger der Auskunft und
damit eine vertragliche Haftung des Auskunfts-
gebers für die Richtigkeit seiner Auskunft regel-
mäßig dann anzunehmen, wenn die Auskunft
für den Empfänger erkennbar von erheblicher
Bedeutung ist und er sie zur Grundlage wesent-
licher Entschlüsse machen will; dies gilt insbe-
sondere in Fällen, in denen der Auskunftgeber
besonders sachkundig ist oder er ein eigenes
wirtschaftliches lnteresse an der Auskunft hat.
Diese Umstände sind allerdings nur gewichtige
lndizien.

Für den stillschweigenden Abschluß eines
Auskunftsvertrages ist entscheidend darauf
abzustellen, ob die Gesamtumstände unter
Berücksichtigung der Verkehrsauffassung
und des Verkehrsbedürfnisses den Rück-
schluß zulassen, daß beide Teile nach dem
objektiven lnhalt ihrer Erklärungen die Aus-
kunft zum Gegenstand vertraglicher Rechte
und Pflichten gemacht haben (vgl. BGH, WM
1992, 1031 :NJW 1992, 2082 f; BGH, WM 1990,
1990 : NJW 1991, 352;WM 1985, 1531 : NJW
1986, 180; Altenburer, WM 1994, 1592 l\gg,
1603 zur Dritthaftung von Sachverständigen;
Schmitz, DB 1989, 1909 tf zur Vertragshaftung
des Steuerberaters gegenüber Dritten; Hopt,
NJW 1987 1745 zur Dritthaftung für Testate;

Quick, BB 1992, 1675 ff zur Haftung des han-
delsrechtlichen Abschlußprüfers). Dabei muß
auch die Gefahr von unübersehbaren, aus der
interessemäßigen Wertung nicht mehr zu recht-
fertigenden Haftungsrisiken berücksichtigt wer-
den.

Außer der Sachkunde des Auskunftgebers
und der Bedeutung seiner Auskunft für den
Empfänger hat der BGH ,,zusätzliche Erfor-
dernisse" für den Verpflichtungswillen des
Auskunftgebers aufgestellt, durch die ver-
hindert werden soll, daß die Vertragshaftung
in unangemessener Weise auf Hilfspersonen
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4. Ein $teuer'berater mu8 nicfit gegen

den Wtlon seine Mandanten oder über
den Aufrrag hinaus eigenständig Ermitt'
lungen' über steuerlidl erhebliche

Umsüände enetellen. Er darf sicü - vor
allem bei langiähriger Eetreuung - dar'
euf verlaesen, da8 die Zahlenangaben

deo Steuerpflichtigon nicht bewu$t mani'
puliert tnrrden. Flausibilitäbkontrollen
reichsn auc*t und gemde in diesEm

Zueammenhang aue.

Zum Sachverhalt:

Die Klägerin verlangt von den Steuerberatern

einer früheren Kreditkundin Schadenersatz

wegen falscher Bewertung des sicherungsüber-

eignelen Warenlagers und hierauf beruhender

Forderungsausfälle.

Die Klägerin gewährte der X.-GmbH, die im
Jahre 1976 von dem Kaufmannsehepaar mit

einem Stammkapitalvon 60,000 DM gegründet

worden war und die einen Handel mit Auto- und

Motorradzubehöl Fahrrädern und Sportartikeln

betrieb, ab den Jahren 1981fl982 eine Kredit-

linie von bis zu 1,5 Mio. DM. Die X.-GmbH übe-

reignete mit Verträgen vom 1./23.5'1W7,

21.5.1979, 18.3.198'1 und vom 20,3.1985 ihr

gesamtes Warenlager an die Klägerin.

ln den steuerlichen Angelegenheiten der X.-

GmbH wurden der am 17.8.1989 verstorbene,

von der Beklagten zu 2) allein beerbte Steuer-

berater U. sowie ab 1986 die von ihm gegrün-

dete Beklagte zu 1) tätig. Sie erstellten insbe-

sondere die Jahresabschlüsse fÜr die Jahre

1983 und 1984 (Steuerberater U.) und für die

Jahre 1985 und 1986 (Beklagte zu 1). ln den

Jahresabschlüssen waren die Gegenstände

des Warenlagers mit überhöhten Werten (Ver-

kaufspreise ei nsch L Meh rwertsteuer) ausgewie-

sen. ln den Abschlüssen für die Jahre 1983 und

1984 wiesen die Steuerberater jeweils darauf

hin, die lnventanruerte seien ungeprüft über-

nommen worden; in den Abschlüssen für die

Jahre 1985 und '1986, es sei nur eine einge-

schränkte Prüfung erfolgt.

Auf Veranlassung der Klägerin, die im Frühjahr

1987 Bedenken hinsichtlich der Bilanzwerte

hatte, wurden bei einer Überprüfung Falsch-

angaben der X.-GmbH in den genannten Jah-

resabschlüssen aufgedeckt und daraufhin die

Ansätze für Warenvorräte zum 29.9.1987 nach

unten berichtigt. Für die Geschäftsjahre 1983 bis

19BG ergaben sich statt der ausgewiesenen

Gewinne folgende Verluste:

ausgewiesener Gewinn bei der Berichtigung

festgestellter Gewinn

1983 + 92.126,76 DM

1984 + 9.602,61 DM

1985 + 13.751,62 DM

1986 + '16.044,69 DM

- 235.763,04 DM

-273.221,39Dl./l
- 919,366,38 DM

- 482.056,31 DM

Am 31.12.1987 wurde über das Vermögen der

X.GmbH das Konkursverfahren eröffnet. Nach

der Abwicklung des Konkurses hat die Kläge-

rin auf ihre Ansprüche keine Zahlungen mehr

erhalten.

Die Klägerin hat ihren Schadenersatzanspruch

auf Verletzung eines Auskunftsvertrages mit den

Steuerberatern, auf einen Vertrag mit Schutz-

wirkung oder (hilfsweise) auf unerlaubte Hand-

lung gestützt. Sie hat vorgetragen, es habe ein

umfassendes Dauermandat mit dem Steuer-

berater U. bestanden, in das die Beklagte zu 1)

nach desseri Tod eingetreten ser. Die falschen

Warenansätze seien fÜr die Steuerberater

erkennbar gewesen. Denn letztere hätten

Zugang zum Bilanzinformationssystem (BlS)

der X.-GmbH gehabt, das u,a. laufend den ak-

tuellen Wareneingang und Lagerbestand nach

Ein- und Verkaufspreisen ausgewiesen habe.

Die Unrichtigkeit der von der Mandantin mitge-

teilten Werte des Warenlagers habe sich wegen

der drastisch angestiegenen Werte für Waren-

vorräte geradezu aufgedrängt. Die Steuerbera-

ter hätten von der Bedeutung der einschlägigen

Angaben für die Kreditbeziehungen der Kläge-

rinzur X.-GmbH gewußt und die Klägerin durch

göschönte Zwischenberichte irregeführt. Bei

richtiger Darstellung der Lagerwerte hätte sie,

die Klägerin, keine (für das Jahr 1983) oder

wesentlich geringere Forderungsausfälle (für

die Jahre ab 1984) erlitten. Sie hätte bei nur

wenig verändertem Kreditvolumen rechtzeitig

auf die Sicherheiten zurückgreifen können. Statt

dessen habe ab dem Jahr '1984 eine Unter-

deckung bei den Sicherheiten bestanden. Dies

habe zu einem Ausfall von 6'12.000 DM zuzÜg-

lich Zinsen und Gutachterkosten geführt.

angehörte Vorstandsmitglied der Klägerin, der

Bankdirektor K., hat sich zwar über ein den

Steuerberater U. (Rechtsvorgänger der Beklag-

ten zu 2) belastendes Gespräch mit dem

Geschäftsführer der X.-GmbH geäußert. Danach

habe dieser ihm erklärt, der Steuerberater U'

habe ihm im Jahre 1983 empfohlen, den Waren-

bestand etwas höher zu bewerten, damit die

Verluste aus der Bilanz verschwänden' Dabei

habe er, der Geschäftsführer K. der X.-GmbH,

gelernt, wie man Verluste im Bedarfsfalle aus

der Bilanz entfernen könne.

Der Beschuldigte K. hat aber bei seiner polizei-

lichen Vernehmung am 6.7.1989 unter Vorhalt

einer diesbezüglichen Außerung des Bank-

direktors K. nachdrücklich bestritten, vom

Steuerberater U. einen solchen Hinweis erhal-

ten zu haben. Dieser habe zwar gemeint, ,,die

Verluste müßten verschwinden"; dies sei aber

nicht als Empfehlung einer Bilanzkorrektur

gedacht gewesen.

Da bei unbefangener Würdigung einer solchen

Außerung nicht ohne weiteres, insbesondere

nicht ohne die vom Bankdirektor K. erwähnte

Empfehlung angenommen werden kann, der

Steuerberater habe seinen Mandanten zu

einem ggf. strafrechtlich relevanten Verhalten

Lrestimmen wollen. verbleiben zumindest Zwei-

fel an der Darstellung eines Zeugen vom Hören-

sagen, die sich zu Lasten der beweispflichtigen

Klägerin auswirken.

ff) Auch im Rahmen der vom Senat durchge-

führten Beweisaufnahme durch Zeugenverneh-

mung haben sich für fflichtwidrigkeiten der

Steuerberater keinerlei beweiskräftige Anhalts-

puntcte ergeben, Der Zeuge K. hat ausgesagt,

die Bewertung der Waren sei handelsüblich in

der Weise erfolgt, daß schon beim Einkauf der

Verkaufspreis kalkuliert und dieser in den

Warenbestand übernommen worden sei. Bei

der Buchung seien jeweils die Einkaufspreise

mit notiert worden, zu deren Ermittlung er, der

Zeuge, die für die betreffende Warengattung

maßgebliche Handelsspanne von den Ver-

kaufspreisen abgezogen habe. Wegen Ge-

schäftsverlusten und nach Hinweisen des Bank-

diretctors K., daß endlich Gewinne ausgewiesen

werden müßten, habe er etwa ab 1983 die Han-

delsspanne verringert und damit die Einkaufs-

preise höher angesetzt.

Die Steuerberater hätten die für die Bilanz
notwendigen Zahlen jeweils übernommen,
ohne Kenntnis von den falschen Wertansät-
zen gehabt zu haben. Sie hätten nur eine
Übersicht über die einzelnen Warengruppen
und den ieweiligen Wertansatz, nicht iedoch
eine Liste über die körperliche lnventur er-
halten. Die übrigen Unterlagen seien den
Steuerberatern über das DATEV-System
zugänglich gewesen oder zugegangen. Bei

den vor Erstellung der Bilanzen jeweils geführ-

ten Gesprächen sei nur die finanzielle Lage er-
örtert, nicht aber die lnventunruerte besprochen
worden, zumal insoweit ein Prüfungsauftrag

niemals bestanden habe.

Der Zeuge K. hat entschieden in Abrede gestellt,

die Steuerberater auf die falschen Wertangaben

im Warenlager hingewiesen zu haben; er habe
von den Steuerberatern auch keine entspre-
chenden Vorhalte bekommen. Glaublich im
dritten Geschäftsjahr habe der Steuerberater

U. zwar einmal darauf hingewiesen, daß nach
den gesetzlichen Bestimmungen alte Lagerbe-

stände im Wert herabgesetzt werden dürften.
Zu einer Zeit, als die Gewinne hoch gewesen

seien, sei davon die Rede gewesen, die Bewer-

lung des Warenlagers sei Geschäftsführer-

angelegenheit. Er, der Zeuge, habe aber nie die
r.-^.^I^L1..^^ L^l-^-*^^ l:^ l^r^.r^,- -.-r- -trtilptut iluilg uur\ut I I rrEr I, uru vvut lat tgauen nlcllt
r:ichtig festzusetzen, um das Bilanzergebnis zu

fälschen. Vielmehr sei er selbst auf den Gedan-
ken gekommen, daß man es so machen könne,
um eine bessere Bilanz zu erzielen.

Zur Erstellung der Zwischenberichte für die Klä-
gerin sei jeweils der aufgrund falscher Zahlen
unzutreffend fortgeschriebene Warenbestand

aus der lnventur des Vorjahres mit möglicher-
weise teilweise auch nachträglich geänderten

Zahlen übernommen worden.

gg) Die Steuerberater waren, wie der Sach-
verständige nachvollziehbar ausgeführt hat,

nicht verpflichtet, sich die B|S-Unterlagen zu
beschaffen oder, falls ihnen diese Unterlagen
vorgelegen haben sollten (so die Behauptung

der Klägerin), sie bei der Erstellung der streit-
gegenständlichen Jahresabschlüsse zu berück-
sichtigen.

Da dieses System von der Vollständigkeit und
Richtigkeit der Eingaben sowie - parallel zur
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Finanzbuchhaltung - von laufenden Kontrollen

und Korrekturen abhängig ist, hätten diese
U nterlagen al lenfal ls zweifel hafte An haltspu n kte

für den wahren Wert des Warenlagers bieten

können. ln einem von der Klägerin mit Schrift-

sa2 vom 24.91993 selbst vorgelegten Schrei-
ben der A. vom 10.1.1990 teilte die Berufshaft-
pflichtversicherung der Steuerberater mit, vor
den Bilanzbesprechungen seijeweils davon die

Rede gewesen, wie ungenau die Auswertungen
des B|S-Programms seien, weil die Mitarbeiter

Zu- und Abschreibungen, insbesondere bei

Verlagerung der Waren zwischen den verschie-
denen Niederlassungen, nicht exakt genug

vornähmen; abgesehen davon sei es üblich,

masch i nel I erstel lte I nventu rl isten zu korri g ieren,

lnsoweit sind auch die Feststellung des Privat-
gutachters L. und die entsprechende Behaup-
tung der Klägerin unzutreffend, die Steuerbera-

ter hätten eine Überprüfung des übermittelten

Zahlenmaterials pflichtwidrig unterlassen.

Der als Partei vernommene Geschäftsführer L.

der Beklagten zu 1) hat zwar ausgesagt, aus

dem in der Steuerkanzlei nicht eingeführten

B|S-Programm seien im Büro U. monatlich

Abdrucke mit betriebswirtschaftlichen Auswer-
tungen angekommen. Diese seien aber tur die

steuerliche Bewertung bedeutungslos gewe-

sen, deshalb unbeachtet geblieben und unaus-
gewertet abgelegt worden.

lm Rahmen des streitgegenständlichen Auftrags

zur Erstellung der Jahresabschlüsse bestand
jedenfalls keine Verpflichtung, Daten aus dem

B|S-Programm zu beschaffen und bei der
Erstellung der Jahresabschlüsse ggf. in die Prü-

fung einzubeziehen, zumal dies mangels ent-

sprechenden Auftrags hätte auf eigene Kosten
geschehen müssen. Hierzu hätte, wenn über-

haupt, allenfalls im Rahmen der erwähnten

Plausibilitätskontrolle Anlaß gegeben sein kön-

nen. Dies allerdings auch nur dann, wenn sich

in diesem Zusammenhang schwerwiegende
Verdachtsgründe für Manipulationen der Man-

dantin ergeben hätten. Lediglich in einem sol-

chen Fall, daß sich aus den vorgelegten Unter-

lagen Zweifel an deren Richtigkeit und Voll-

ständigkeit geradezu aufdrängen mußten, mag

Anlaß zu Rückfragen und Kontrollen der
Steuerberater bestanden haben. Ein solcher

Anlaß lag nicht vor.

hh) Für die beantragte Parteieinvernahme des
Vorstandsmitglieds K. der Klägerin nach g 448
ZPO fehlen die gesetzlichen Voraussetzun-
gen. Denn nach der vom Senat durchgeführten
Beweisaufnahme ist angesichts der Aussage
des Zeugen K. nicht einmal einiger Beweis für
die Behauptung der Klägerin erbracht, die
Steuerberater, i nsbesondere der Rechtsvorgän-
ger der Beklagten zu 2), hälten im Zusammen-
hang mit .der Erstellung der einschlägigen
Jahresabschlüsse pflichtwidrig gehandelt, und
den Zeugen K. zu Bilanzmanipulationen ange-
stiftet oder ihn dabei unterstützt. Unter diesen
Umständen verspricht sich der Senat von einer
Vernehmung des Bankdirektors K., der ohnehin
nur Beweisperson vom Hörensagen wäre, keine
Überzeugungswirkung.

Sch ließl ich fehlt es, um eine vertragliche oder
vertragsähnliche Haftung der Steuerberater
zu begründen, auch an den tatsächlichen und
rechtlichen Voraussetzungen, unter denen
ein Vertreter aus Verschulden selbst einzu-
stehen hat. Dies käme nur dann in Betracht,
wenn die Steuerberater gegenüber der Kläge-
rin als Vertreter der X.-GmbH aufgetreten wären
und sie entweder ein eigenes wirtschaftliches
lnteresse an der Kreditgewährung für die X.-
GmbH gehabt oder wenn sie der Klägerin
gegenüber für sich persönlich besonderes Ver-
trauen in Anspruch genommen und damit die
Kreditvergabe beeinflußt hätten (vgl. BGH, WM
1988, 1535 : NJW 1989, 293 : Gl 1989, 3).

Daß die Steuerberater über die für ihre Tätigkeit

erforderliche Sachkunde verfügten, reicht für
die Inanspruchnahme eines besonderen per-
sönlichen Vertrauens nicht aus. Erforderlich

wäre vielmehr, daß sie der Klägerin als der
Kreditgeberin der X.-GmbH den Eindruck
vermittelten, sie würden persönlich mit ihrer
Sachkunde neben der X.-GmbH die ordnungs-
gemäße Abwicklung der Kreditgeschäfte ge-
währleisten. Davon kann im vorliegenden Fall

keine Rede sein.

4. Die Beklagten sind auch nicht aus dem
Ges i chtsp u n kt e i n e r vorsätzlichen sittenwid ri-
gen Schädigung der Klägerin nach S 820
BGB zum Schadenersatz verpflichtet.

Zw ar kanne i n I e i chtfe rti g es od e r g ewisse n I oses
Verhalten einen Sittenverstoß begründen. Ein

Eine solche Maßnahme war der Auftrag des
nicht hinreichend fachkundigen Klägers an den
beim Berufungsgericht zugelassenen Rechts-
anwalt Dr. 8., die Aussicht einer Berufung zu
prüfen. Entgegen der Meinung des Berufungs-
gerichts hat der Kläger dargelegt, warum ihm
das - auf Bitte des Beklagten - erstattete Gut-
achten des Rechtsanwalts Dr. V. vom 2.11.1993

nicht genügt hatte. Dieser war zu dem Ergebnis
gelangt, der Klageanspruch sei zwar - entge-
gen dem Urteil des Landgerichts - nicht verjährt,
aber aus anderen Gründen ungerechtfertigt.

Eine Partei darf sich grundsätzlich auf die Rich-
ti g keit ei ner ersti nstanzl ichen Entscheid u ng ver-
lassen; die Nichteinlegung eines Rechtsmittels
kann allerdings dann a) einem Schaden-
u rsäch lichen M itversch u lden des Geschäd i gten
(S 254 BGB) führen, wenn besondere
Umstände eine Anfechtung als aussichtsreich
erscheinen lassen (BGH, Urt. v. 6.12.1984 - lll
ZR 141/83, Vers? 1985,358,359). Dies war hier
aus der Sicht des Klägers der Fall. Der Kläger
war durch das Urteil des Landgerichts über-
rascht worden, weil weder der Streithelfer noch
der Beklagte ihn auf ein Verjährungsrisiko hin-
gewiesen hatten. Auch Dr. V. hatte den Klage-
anspruch für unverjährt gehalten.

Der Kläger kann jedoch, falls der Beklagte aus
einem unbeschränkten Mandat haften sollte, die
geltend gemachten Gerichtskosten des Beru-
fungsverfahrens insgesamt und die Kosten des
Rechtsanwalts Dr. B. insoweit selbst zu trägen
haben, als diese eine Gebühr gemäß g 20 Abs.
2 BRAGO. und den Betrag der erforderlichen
Auslagen übersteigen. lnsoweit können diese
Aufwendungen allein auf einem Mitverschulden
des Klägers beruhen (S 254 Abs. 2 BGB). Nach
Zustellung des Urteils des Landgerichts am
3.11.1993 hätte er im eigenen lnteresse die wei-
teren Kosten gering halten müssen, indem er
unverzüglich einen Rechtsanwalt mit der prü-

fung beauftragte, ob er innerhalb der bis zum
3.12.1993 laufenden Frist (g 516 ZPO) Berufung
einlegen solle. lnsoweit kann der Kläger die
Sorgfalt außer acht gelassen haben, die den
Umständen nach als erforderlich erschien, um
sich selbst vor Schaden zu bewahren.

Ein solcher Vorururf setzt jedoch die tatrichter-
liche Feststellung voraus, daß Rechtsanwalt
Dr. B. bei rechtzeitiger Beauftragung die Ver-

jährungsfrage vor Ablauf der Berufungsfrist
geklärt hätte. ln diesem Falle wären die Gerichts-
kosten für die fristwahrende Berufung nicht ent-
standen und hätte Rechtsanwalt Dr. B. nur eine
Gebühr gemäß SS 20 Abs. 2, 11 Abs. 1 Satz 4
BRAGO nebst Auslagen und Umsatzsteuer
erhalten.

- Kreditgebende Bank

- Haftungsumfang des Steuerberaters

- Fehlerhafte Mandantenangaben zu
Warenvorräten

(OLG München, Urt. v. 13.4.1995 - 24 U B6/93,
rechtskräftig nach Nichtannahme der Revision;
BGH, Beschl. v. 30.4.1996 - Vlll ZR 369/95,
wM 1997,613)

Leitsätze:

1. Leitet ein Kredibrehfier von seinem
Steuerberater erstellte Jahresab-
schlüsse und Zwisc{renberichte mft dos-
sen Wssen an die kreditgebende Bank
weiter, reicüt dies für einen Auekunfts-
vertrag andschen der Bank und dem
$teuerberater nicfit aus.

2. Dq Annahmg die Bank sei in den
ScfiuEbereich dgs von dem ]Oeditneh-
mer gesdrlossenen Steuer,beratervertra-
ges einbezogen, süehen weder die mög-
licherweise gegenläufigen lnteressen der
Bank und ihres Kunden nocä der
Umstand entgsgen, de8 der Kreditneh-
mer gegenüber seinem $teuerberater
bewu$t falscfie Wertangaben über steu-
erlich wesentliche Gegenstände (hier:
tVarenvorräte) gemacht und setbd
keinen Ansprucfi wegen sc*ruldhafter
Schlechterfällung des Steuerberaterver-
trages haüe.

3. Zum Versc*rulden eine Steueöera-
ters bei Erstellung falscher Jahresab-
schlüsse.

Dritthaftung
des Steuerberaters

@ Itrl
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Beklagten, der Kläger - Dr. jur, und Dr. med.,

Professor u nd Di re kto r e i nes U n ive rsitätsi nstituts

für Rechts- und Verkehrsmedizin, der vor mehr

als 30 Jahren in Heidelberg zunächst ein Jura-

studium mit dem ersten Examen abgeschlos-

sen hat, habe das Verjährungsproblem

gekannt. Selbst wenn dies richtig sein sollte,

so ist schon zu berÜcksichtigen, daß der Kläger

an den Verhandlungen seines Streithelfers mit

der llZV ab 4.2.1992 nicht teilgenommen hat.

Außerdem darf sich selbst ein Mandant mit
juristischer Vorbildung auf eine einwandf reie

Arbeit seines Anwalts verlassen (vgl. Senats-

urt. v. 19.12.1991 - lX ZR 41/91, NJW 1992, 820

: Gl 1992, 253; v. 24.6.1993 - lX ZR 216/92, WM

1993, 1889, 1894 : Gl 1994, 40)'

cc) Da die Frage eines Mitverschuldens in den

Vorinstanzen nicht erörtert worden ist, ist den

Parteien noch Gelegenheif zur Stellungnahme

zu geben (SS 139,278 Abs. 3ZPO).

Nach Klärung der dafür maßgeblichen tatsäch-

lichen Umstände wird das Berufungsgericht die

beiderseitigen Schadenbeiträge gegeneinan-

der abzuwägen haben (vgL dazu BGH, Urt' v.

17.11.1994 - lX ZR 208/93, WM 1995, 212, 214 :
Gt 1996,85). Sollte es beim bisher vorliegen-

den Sachverhalt verbleiben, so liegt eine Haf-

tungsteiiung nahe, ciererr Urrriarrg voiii lätrich-

ter festzulegen ist.

B. 7ur AnschluBrevision des Klägers

Die Anschlußrevision des Klägers ist zulässig

(S 565 ZPO) und hat Erfolg,

Sie richtet sich dagegen, daß das Berufungs-

gericht dem Kläger einen Anspruch auf Ersa2

der Kosten seines zweitinstanzlichen Prozeß-

bevollmächtigten im Vorprozeß - Rechtsanwalt

Dr. B. - in Höhe von 36,840,02 DM sowie der

Gerichtskosten der - zurückgenommenen -
Berufung im Vorprozeß in Höhe von 12'534 DM

versagt hat.

L Dazu hat das Berufungsgericht ausgeführt:

lm Zusammenhang mit der Einlegung der Beru-

fung im Vorprozeß sei dem Beklagten keine

fflichtverletzung vorzuwerfen. Die Prüfung der

Berufungsaussicht habe Rechtsanwalt Dr. V.

übernommen, der von dem Rechtsmittel abge-

raten habe. Der Kläger habe nicht dargelegt,

warum ihm diese Belehrung über die Rechts-

lage nicht genügt habe. Es sei seine Entschei-

dung gewesen, Berufung einzulegen und einen

weiteren Anwalt einzuschalten. Dieses Vorge-

hen sei nicht durch Pflichtverle2ungen des

Beklagten verursacht worden.

ll. Diese Enruägungen halten einer rechtlichen

Nachprüfung nicht stand.

1. Das Berufungsgericht hätte im Ergebnis

recht, falls der Beklagte gemäß seiner

Behauptung - nur ein beschränktes Mandat des

Klägers erhalten haben sollte mit dem lnhalt,

ohne Prüfung der Verjährungsfrage Klage zu

erheben. Dann wäre auch dieser Teil des

Kostenschadens nicht auf eine Pflichtverletzung

des Beklagten zurückzuführen.

2. Hatte der Kläger - gemäß seinem Vorbrin-

gen - dem Beklagten ein unbeschränktes Man-

dat erteilt, so waren die Kosten des Rechtsan-

walts Dr. B. entgegen der Ansicht des Beru-

fungsgerichts ein adäquater, zurechenbarer

Folgeschaden aus der Pflichtverletzung des

Beklagten (vgl. BGH, Urt. v. 30.4.1986 - Vlll ZR

112/85, NJW 1986, 2243, 2244 f). Der vorlie-

gende Sachverhalt ist anders als derjenige, der

dem - vom Berufungsgericht herangezogenen

- Senatsurteilvom 10.3.1988 (IXZR 194/87, NJW
4n(>fl 41 lol -,,^.,,^n^ l^^ ln innam Folla rrrar
lJoo, al lrJ,/ LUvl ullug lqv. llI Jvrrvrrr I qrrv vvqr

dem in Anspruch genommenen Rechtsanwalt

keine fflichtverletzung vorzuwerfen wegen der

Einlegung einer Berufung, zu der ein anderer

Rechtsanwalt, der die Prüfung der Erfolgsaus-

sicht des Rechtsmittels übernommen hatte,

unter Hinweis auf ein erhebliches Risiko gera-

ten hatte.

Hier hat dagegen der Beklagte unter der Vor-

aussetzung, daß ihm ein unbeschränktes Man-

dat erteilt worden ist, die geltend gemachten,

im Vorprozeß entstandenen Anwaltskosten

verursacht, weil er pflichtwidrig und fahrlässig

vor Klageerhebung die Verjährung des ein-

zuklagenden Anspruchs nicht erkannt und in-

Iolgedessen den Kläger nicht auf das daraus

folgende Risiko eines Prozeßverlustes hinge-

wiesen hat, Deswegen hat der Beklagte dem

Kläger alle Aufwendungen - auch Anwalts-

kosten - zu ersetzen, die bei der gegebenen

Sachlage zur Schadenabwendung als ver'
nünftig und zweckmäßig erschienen (vgl.

BGH, IJrt. v. 30.4.1980 - Vlll ZR 112/85, a.a.O.)'

rq

sittenwidriges Verhalten des Steuerberaters U'

und der für die Beklagte zu 1) handelnden

Personen wäre schon dann gegeben, wenn sie

,,ins Blaue hinein" Behauptungen über die wirt-

schaftliche und finanzielle Lage des Unterneh-

mens aufgestellt oder wenn sie den Anschein

erweckt hätten, die von ihnen mitgeteilten Zah-

len selbst überprüft zu haben (vgl. BGH, WM

1992,1031 :NJW 1992,2083; NJW 1986,180
: WM 1985, 1531). Ein solches Verhalten ist

ihnen aber aus den genannten Gründen nicht

anzulasten.

Die Steuerberater haben insbesondere nicht

den Eindruck hervorgerufen, daß ihre Anga-

ben auf von ihnen selbst geprüften Zahlen

beruhten. Sie haben vielmehr offengelegt, daß

sie diese Zahlen lediglich von der X.-GmbH

übernommen hätten. Die Steuerberater haben

auch nicht bewußt und gewollt an der Verlet-

zung von fflichten der X, -GmbH aus dem Kre-

ditvertrag mit der Klägerin mitgewirkt (vgl' BGH,

WM 1993, 2205 : MDR 1994, 1094)'

5. Da den Steuerberatern aus den genannten

Gründen weder eine vertragliche oder ver-

tragsähnliche noch eine deliktische Pflichtver-

letzung nachgewiesen werden kann, unterblei-

b^en Ausführungen zu den weiteren Punkten

Verantwortiichkeit cier Bekiagien zu i) für.ffiici-ri-

widrigkeiten des Rechtsvorgängers der Beklag-

ten zu 2) (,,Einbringung des Mandats"), Ursäch-

lichkeit, Schaden, Verjährung und Mitverant-

wortung der Klägerin.

- Vermögensinteressen

- BetreuungsPflichten

-,,Faktische Herrschaft"
(BGH, Bescht.v. 7.11.1996 - 4 StR 423/96

- wistra 1997, 101)

Leitsatz:

lm Einzelfall lcann eine ,,fakBoohe l{err-
schaff' liber Vernrögeneinter'wsen Be'
treuungopflicfiten begründen, die durch

S2SO StGa ges€fiüUt sind.

Aus den Gründen:

Das ündgericht hat den Angeklagten wegen
Unlreue zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jah-
ren und sechs Monaten verurteilt. - Die Revi-

sion des Angeklagten, mit der er die Verletzung

materiellen Rechts rügt, führt zur Aufhebung des
Urteils.

'1. Das Landgericht hat folgende Feststellungen
getroffen: Der Angeklagte - von Beruf Rechts-

anwalt - wurde im Sommer 1988 von Frau R.,

deren lnteressen er bereits in mehreren Rechts-

streitigkeiten vertreten hatte, mit der Ausarbei-
tung einer Altenteilsregelung für den damals
B4jährigen Gärtner B. beauftragt. Dieser war
alleinstehend und vermögend; in,,juristischen
und finanziell schwierigen Dingen" war er

,,unkundig". Er hatte sich an Frau R. mit der Bitte
gewandt, seine Altersversorgung zu überneh-
men; hierfür wollte er ihr sein Vermögen über-
tragen. Frau R. unterzeichnete eine auf den
Angeklagten ausgestellte Prozeßvollmacht,,in

Sachen B. wegen Hofübertragung pp." und

,,brachte ... den Zeugen B. mit dem Angeklag-
ten zusammen".

Nach einer Besprechung über den lnhalt einer
möglichen vertraglichen Regelung ließ sich
der Angeklagte am '12.9.1988 von B. eine

,,Erklärung" mit folgendem Wortlaut unterzeich-

nen: ,,lch, ... B, ... bin belehrt worden, daß Herr

RA. V. in meiner Hofübertragungssache von

Frau R. beauftragt wurde, die rechtliche Durch-

führung vorzubereiten. lch wurde weiter darüber
belehrt, daß Herr V, nicht auf beiden Seiten,

sondern nur für Frau R. tätig sein kann. Obwohl

ich also in dieser Sache nicht Mandant von
Herrn V. bin, verpflichte ich mich, die Kosten der
Beratung, die hierdurch der Frau R. entstehen

werden, Herrn V. zu erstatten."

ln der Folgezeit erstellte der Angeklagte den Ent-

wurf eines notariellen Vertrages, nach dem das
gesamte Vermögen des B. sogleich auf Frau R.

übergehen sollte, die sich als Gegenleistung

hierfür im wesentlichen lediglich verpflichtete,

ihn unentgeltlich zu versorgen, Dingliche Siche-
rungen für B. waren bis auf die geplante Ein-

tragung eines Wohnrechts nicht vorgesehen.

Nach einer in Absprache mit Frau R. vom Ange-
klagten veranlaßten, B. noch weiter benachtei-
ligenden,,Überarbeitung" des Vertrages durch

IJntreue des Rechtsanwalts
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den Notar, der die Beurkundung vornehmen
sollte, fand am 29.9.1988 eine einstündige
Besprechung zwischen dem Angeklagten und
B. statt, bei der der Vertrag erörtert wurde, Ande-
rungen wurden nicht mehr vorgenommen. Die

notarielle Beurkundung des Vertrages erfolgte
am 30.9.1988.

Dem Angeklagten war klar, daß der - ,,als
Wuchergeschäfi" nichtige - Vertrag für B. ,,kraß
nachteilhaft" war. Er hatte den Abschluß des
Vertrages ,,veranlaßt und betrieben", weil er

,,finanziell angeschlagen" war und glaubte,

seine eigene finanzielle Lage ,,im Zuge der
Vermögensübertragung B./R. verbessern zu

können", Am 23.11.1988 ließ er sich von B. eine

Generalvollmacht erteilen, mit der er ,,die
beweglichen Vermögenswerte, auf die sich der
Übertragungsvertrag vom 30.9.1988 bezog,

nach und nach (einzog)". Er venruendete sie

zum großen Teil für ,,eigene, nicht geklärte

Zwecke".

2. Die - nach entsprechender Beschränkung
des Verfahrensgegenstandes - vom Landgericht
vorgenommene Würdigung, spätestens durch
die ,,Rechtsberatung" vom 29.9.1988 sei zwi-

schen dem Angeklagten und B. ein ,,anwalt-
liches Mandantschaftsverhältnis" mit einer
Vermögensbetreuungspflicht des Angeklagten
begründet worden, die dieser dadurch verletzt

habe, ,,daß er den den Belangen des Zeugen

B, in keiner Weise gerecht werdenden Vertrag

vom 30.9.1988 im wesentlichen entworfen,
gebilligt und dessen Abschluß und Beurkun-
dung ... mit veranlaßt (habe)", hält rechtlicher

Über:prüfung nicht stand. Das entspricht auch

der Auffassung des Generalbundesanwalts.

Zutreffend wendet die Revision ein, daß die
getroffenen tatsächlichen Feststellungen die

Annahme eines anwaltlichen Mandatsverhäll
nisses zwischen dem Beschwerdeführer und

B. in der Zeit bis zum Abschluß des notariellen

Vertrages vom 30.9.1988 sowie eine daraus re-

sultierende Vermögensfürsorgepflicht nicht zu

tragen vermögen (vgl. hierzu Borgmann/Haug,
Anwaltshiaftung 3. Aufl. [1995], S. 55 ft). Ein

Mandatsverhältnis bestand zu dieser Zeit viel
mehr - was sich namentlich aus der ,,Erklärung"
vom 12.9.1988 ergibt, nach der der Angeklagte
nur für Frau R. tätig war - allein zwischen dem
Angeklagten und Frau R. Eine dem Angeklag-

ten obliegende Vermögensbetreuungspflicht
gegenüber B. aufgrund eines vor dem 30.9.1988
zwischen beiden begründeten Vertragsverhält-
nisses scheidet daher aus. Damit entfällt die
Grundlage für die Verurteilung wegen Untreue.
Das Urteil kann daher keinen Bestand haben.

3. Für die neue Hauptversammlung weist der
Senat auf folgendes hin: Die nunmehr erken-

. nende Strafkammer wird zu prüfen haben, ob
der Angeklagte bei dem Abschluß des Vertra-
ges vom 30.9.1988 und dessen Abwicklung -
soweit hierbei nicht durch Rechtsgeschäft
beg rü ndete Vermögensf ü rsorgepf I ichten i n Be-
tracht kommen - aufgrund einer,,faktischen
Herrschaft" über die Vermögensinteressen
des B. Betreuungspflichten hatte, die durch
S 266 SIGB geschützt sind (vgl. BGH, NJW
1984, 800; BGHR-SIGA S 266 Abs. 1 - Ver-

mögensbetreuungspflicht 13; BGH, Beschl. v.

26.6.1991 - 2 S/R 24/91; Hübner, in: LG-SIGB
10. Aufl., $ 266 Rdn. 75 ff).

Hierzu ist eine Gesamtwürdigung aller Um-
stände erforderlich. Das Einverständis des
Geschädigten mit vom Angeklagten treuwi-
drig veranlaßten Vermögensschädigungen
schlösse den Untreuetatbestand nicht aus,
wenn der Angeklagte die Unerfahrenheit des
Tatopfers zu den Schädigungen ausgenutzt
hälle (vgl. FGSf 1938, 363, 366/367; BGH, tJrt.

v. 6.6.1961 - / SfF 92/61 ; v. 27.11.1962- 7 StR
381/62; Hübner, a.a.,O., Rdn. 87). Ein möglicher-
weise strafrechtlich relevantes Verhalten des
Notars (vgt. BGHR-SfGA $ 266 Abs. 1 - Ver-

mögensbetreuungspflicht 15) berührte die
Strafbarkeit des Angeklagten nichl (vgL BGH,
NJW 1990, 2282,2284).

Der Einbeziehung ausgeschiedener Tatteile
stehen - entgegen der Auffassung der Revision

- Rechtsgründe nicht entgegen. Die Strafuerfol-
gungsverjährung wurde auch insoweit durch
die Durchsuchungsbeschlüsse vom 10.12.1990

und die Erhebung der öffentlichen Klage am
19.21995 unterbrochen ($ 7Bc Abs. 1 Nr. 4, 6
StGB); denn diese Unterbrechungshandlungen

bezogen sich auch auf etwaige vom Angeklag-
ten nach Abschluß des Vertrages vom 30,9.1988
zum Nachteil des B. begangene Veruntreuun-
gen.

J

i,

einen schuldhaften Schadenbeitrag eines ande-
ren Anwalts dann als Mitverschulden anrech-
nen zu lassen, wenn er sich dieses Anwalts zur
Erfüllung eines Gebots des eigenen lnteresses
bedient hat und das Verhalten dieser Hilfsper-
son in unmittelbarem Zusammenhang mit dem
ihr anvertrauten Pflichtenkreis sleht (BGH, tJrt. v.

18.3.1993 - lX ZR 120/92, a.a.O.;v. 20.1.1994 -
lX ZR 46/93, a.a.O.;v. 14.7.1994 - tX ZR 204/95,
a.a.O.).

Dementsprechend ist bereits im Senatsurteil
vom 17.7.1991 (X ZR 180/90, a.a.O., 2841) dem
Mandanten ein Mitverschulden gemäß SS 2S4
Abs. 1, Abs. 2 SaV 2,278 BGB angelastet wor-
den, weil mit seinem Einverständnis ein Dritter
den Rechtsanwalt'unterrichtet und dabei eine
falsche Angabe gemacht hatte.

aa) Die Voraussetzungen dieser Vorschriften für
die Anrechnung eines Mitverschuldens sind im
vorliegenden Falle gegeben.

Der Kläger hat sich im Rahmen seines Anwalts-
vertrages mit dem Beklagten des Streithelfers
bedient, um die ihm obliegende Vertrags-
pflicht zu erfüllen, den Prozeßanwalt über den
Sachverhalt wahrheitsgemäß und vollstän-
dig zu unterrichten (vgl. BGH, tJrt. v.20.6.1g96

- tX ZR 106/95, a.a.O., 1835 t). Nach seinem
eigenen Vorbringen hatte der Kläger dem Streit-
helfer Prozeßvollmacht bezüglich eines von sei-
nem Bruder abgetretenen Anspruchs gegen die
l(ZV erteilt und sich damit einverstanden erklärt,
daß der Streithelfer sämtliche Unterlagen dem
Beklagten übergab, der die Klage beim zustän-
digen Gericht - bei diesem war der Beklagte,
nicht aber der Streithelfer zugelassen - einrei-
chen sollte; der Streithelfer hatte den Beklagten
insbesondere über möglichenrueise verjäh-
rungshemmende Verhandlungen zu unterrich-
ten, die er für den Kläger - ohne dessen Teil-
nahme - geführt hatte. Abweichend von diesem
Vortrag, der sich im wesentlichen mit demjeni-
gen des Beklagten sowie mit dem Schriftwech-
selzwischen dem Kläger und seinem Streithel-
fer deckt, hat der Streithelfer behauptel, er habe
kein Mandat des Klägers erhalten. Diese
Behauptung steht im Widerspruch zum Vor-
bringen des vom Streithelfer unterstützten Klä-
gers und ist deswegen unerheblich (SS 67,74
Abs.1 ZPO).

Der Streithelfer ist der ihm vom Kläger an-
vertrauten, im unmittelbaren Zusammen-
hang mit seiner Vertragspflicht stehenden
Aufgabe, den Beklagten zur Ausführung des
Klageauftrags über den Sachverhalt zlt
unterrichten, insoweit pflichtwidrig und fahr-
lässig nicht gerecht geworden, als die Anga-
ben in den übergebenen Gütachten zu einer
Verjährungshemmung vom 4.2. bis 21.2.1992
unzutreffend waren. Dadurch hat der Streit-
helfer zum Kostenschaden des Klägers beige-
tragen; nach der Lebenserfahrung liegt es nicht
außerhalb aller Wahrscheinlichkeit, daß - wie
geschehen - solche anwaltlichen Mitteilun-
gen von einem anderen Rechtsanwalt, der
auf ihrer Grundlage für denselben Auftrag-
geber eine Klage erheben soll, ungeprüft
übernommen werden

Es entlastet den Streithelfer nicht, daß er in sei-
nem Schreiben an den Beklagten vom
11.12.1992 erklärt hat, er habe vom Kläger bis-
lang kein Mandat erhalten. Entscheidend ist, daß
nach diesem Schreiben die ,,übergebenen
Unterlagen zur weileren Verfahrensvertretung"
in dieser Sache dienen sollten, also zur Unter-
richtung über den Sachverhalt bestimmt waren.
Selbst wenn die beiden Gutachten - gemäß der
Behauptung des Streithelfers - ,,interne Refe-
rendarvermerke'; gewesen sein sollten, so hat
dieser mit der vorbehaltlosen Überlassung an
den Beklagten den Anschein der Richtigkeit der
darin enthaltenen Angaben zumindest insoweit
erweckt, als sie - dies wußte der Beklagte aus
dem ihm damals bekannten Schreiben der l(At
an den Streithelfer vom 6.3.1992 - angeblich
verjährungshemmende Verhandlungen des
Streithelfers seit dem 4.2.1992 betrafen. Des-
wegen kann es dahinstehen, ob - gemäß dem
Vorbringen des Beklagten - die Gutachten vom
Streithelfer stammen und dieser bei übergabe
der Unterlagen erklärt hat, der Anspruch ver-
jähre in der zweiten Hälfte des Januar 1993:

Danach hat der Kläger in seinem Vertrags-
verhältnis mit dem Beklagten einen Scha-
denursächlichen Beitrag aus dem Bereich
seiner Eigenverantwortung z.t vertreten
($$ 254 Abs. 1, 278 BGB; vgl. BGH, t)rt. v.

20.6.1996 - lX ZR 106/95, a.a.O., t83S t).

bb) Ein eigenes Mitverschulden des Klägers
ergibt sich nicht aus dem Vorbringen des
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ln dem Gutachten betreffend ,,Lauf der Ver-

jährungsfrist für den Amtshaftungsanspruch"

wird hingewiesen auf ein ,,Ablehnungsschrei-
ben vom 19.2.1991, worin der Anspruch seitens

der l(Z,l nach erneuter Prüfung der Sach- und

Rechtslage abgelehnt wurde". Schon deswe-

gen ergaben sich Zweilel an der Richtigkeit der

folgenden unsubstantiierten Angabe,,,ausweis-

lich des Schriftverkehrs" sei ,,spätestens seit

dem 4.2.1992 bis zum 21.71992 erneut mit der

KZV verhandelt" worden; entfiel diese angeb-

liche Hemmungszeit, so war der Anspruch

bereits bei Beauftragung des Beklagten verjährt.

Dafür, daß eine Bitte des Beklagten um Ein-

sichtnahme in das Schreiben der l(ZV vom

19.2.1991 vom Mandanten erfüllt worden wäre,

spricht der Beweis des ersten Anscheins (BGH,

Urt, v. 20.6.1996 - lX ZR 106/95, a.a.O., 1835

m.w.N.); diesem Schreiben hätte der Beklagte

entnommen, daß jede Schadenersatzpflicht

geleugnet und dem Kläger die Klageerhebung

anheimgestellt worden war. Außerdem hat der

Beklagte nach unbeanstandeter tatrichterlicher

Feststellung damals das Schreiben der l{A/ an

den Streithelfer vom 6.3.1992 gekannt, in dem

betontwurde, daß niemals - auch nicht bei einer

Besprechung am 4.2.1992 - Verhandlungs-
heroilcehaft hestanden hahe,

Nach alledem war die Verjährung nicht vom 4.2.

bis21.7.1992 gehemmt. Darauf und auf die damit

verbundene hohe Gefahr eines Prozeßverlustes

wegen Anspruchsverjährung hätte der Beklagte

den Kläger vor Klageerhebung hinweisen müs-

sen. Dieser fflicht ist der Beklagte nach unbe-

anstandeter tatrichterlicher Feststellung nicht

nachbekommen.

Eine entsprechende fflichtverletzung entfällt

entgegen der Ansicht der Revision nicht, falls

der Kläger den Beklagten im Rahmen eines

unbeschränkten Mandats angewiesen hat, er

solle die vom Streithelfer überlassenen Gut-

achten zugrunde legen. Dann hätte der'Beklagte

selbständig prüfen müssen, ob dem Kläger bei

Ausführung dieser Weisung Nachteile drohten.

Bei pflichtgemäßer Untersuchung hätte der
Beklagte erkennen können und müssen, daß

der einzuklagende Anspruch bereits veriährt
war, und hätte den Kläger darauf hinweisen
müssen.

b) Die tatrichterlichen Feststellungen, der

Beklagte habe fahrlässig gehandelt und durch

seine fflichtverletzung - im Rahmen eines

unbeschränkten Auftrags - den zugebilligten

Kostenschaden verursacht, werden von der

Revision nicht beanstandet.

c) Sie rügt jedoch zu Recht, daß das Beru-

fu n gssgericht n icht ei n Mitverschulden des Klä-

gers geprüft und angenommen hat (S 254

BGB). Haftet der Beklagte aus einem unbe-

schränkten Mandal, so trifft den Kläger ein

Schaden u rsäch I iches Mitversch u lden, wei I er i n

seinem Rechtsverhältnis zum Beklagten dafür

verantwortlich ist, daß sein Streithelfer als sein

früherer Rechtsberater den Beklagten über die

Dauer der Verjährungshemmung falsch unter-

richtet hat (SS 254,278 BGB).

Anders als in den bisher vom Senat entschie-

denen Fällen, in denen dem geschädigten Man-

danten ein Anwaltsfehler im Rahmen des $ 254

Abs. 2 BGB als Mitverschulden zugerechnet

wurde (BGH, IJrt. v.20.1.1994 - IXZR 46/93, NJW

1994, 1211, 1212 : Gl 1994, 153; v. 14.7.1994 -
lX ZR 204/93, WM 1994, 2162, 2165 : Gl 1995,

3/, erstreckt sich der vom Kläger zu verant-
wortende Schadenbeitrag gemäß S 254 Abs'

1 BGB auf den haftungsbegründenden Vor-

^äir^, A r rnh im Dahman rlioaar \/nrcnhrift icl darn
vqirv. nuvr r rr r r r rqr rr

Geschädigten ein Verschulden eines Erfül'
lungsgehilfen, dessen er sich zur Wahrneh-

mung seiner lnteressen im Rahmen eines Ver-

tragsverhältnisses bedient, in entsprechender
Anwendung des S 278 BGB zuzurechnen
(BGHZ 3, 46, 49 f; 36, 329, 338 f; BGH, Urt. v.

20.1.1994 - lX ZR 46/93, a.a.O.;v. 14.7.1994 - lX
ZR 204/93, a.a.O.).

Zwar hallen Personen, die ieweils unabhän-
gig voneinander eine Ursache für einen

Schaden gesetzt haben, grundsätzlich als

Gesamtschuldner, ohne daß sich der

Geschädigte im allgemeinen den Beitrag

eines Schädigers bei der lnanspruchnahme
eines anderen als Mihrerschulden entgegen-
halten lassen müßte; dieser Grundsatz gilt

auch für Rechtsanwälte, die nacheinander für

den geschädigten Mandanten tätig waren

(BGH,lJrt.v.18.3.1993 - IXZR 120/92,WM 1993,

1376, 1378 : Gl 1993, 355;v. 20.1.1994 - lX ZR

46/93, a.a.O). Dieser hat sich aber auf einen

Regreßanspruch gegen einen Rechtsanwalt

- Wiedereinsetzu ngsantrag

- 2-Wochen-Frist, Beginn
(BGH, Beschl.v. 10.12.1996 - VIZB 16/96)

Leitsatz:

Wird ein Antrag auf Wiedoreineetzung in

den vorigen Süand darauf gestäüil, daB

die Berufilngebegründungefriet wegen

fehlender Frisrotierung im Anwaltsbürs

vGr.säumt worden 9ei, $o bdarf es zur
Darl€ung, da8 der Widereineetzungs-
antrag innerhalb der 2-Wochen-Friet des

S 234 ZPO gesüellt worden ist, der Mit'
teilung, wann die Sac*re dem ProzeBbe-

vollmäe*rtigüen nac*r Ablauf der versäum'
ten Frist erstmale vorgelegt worden ist-

Von diesem Zeitpunkt an kann nämlich

die Kenntnis von der Frisftersäumung
nicfit mehr als sRversehuldet angesehen

werden.

Aus den Gründen:

Die Beklagten haben gegen das ihnen am

7.2.1996 zugestellte Urteil des Landgerichts mit

am 28.2.1996 eingegangenem Schrifisatz Be-

rufung eingelegt. lhre BerufungsbegrÜndung

ist erst am 3.4.1996 beir'n Berufungsgericht ein-

gegangen.

Mit am 17.4.1996 eingegangenem Schriftsa2

vom gleichen Tag haben sie Wiedereinsetzung

in den vorigen Stand gegen die Versäumung

der Frist zur Berufungsbegründung beantragt

und dazu vorgetragen, die Kontrolle dieser Frist

erfolge in der Kanzlei ihrer zweitinstanzlichen

Prozeßbevollmächtigten dergestalt, daß neu

eingehende Berufungsmandate zunächst in die

sog. Bearbeitungsliste eingetragen würden.

Außerdem bestehe die Anweisung, Berufungs-

mandate in die zusätzlich geführte Berufungs-

begründungsliste zu übernehmen.

Das sei vorliegend aus nicht mehr nachvoll-

ziehbaren Gründen unterblieben. Deshalb sei

der Sachbearbeiter, Rechtsanwalt Dr. S., am Tag

des Fristablaufs nicht auf die Notwendigkeit
hingewiesen worden, eine Verlängerung der
Begründungsfrist zu beantragen. Auch sei ihm
die Akte vor Fristablauf am 28.3.1996 nicht vor-
gelegt worden. Die Friqtversäumung sei erst am
4.4.1996 bemerkt worden. Sie beruhe auf dem
alleinigen Verschulden der Bürovorsteherin N.,

die ihre Tatigkeit bisher mit großer Zuverlässig-
keit ausgeübt habe und regelmäßig ohne Bean-
standungen kontrolliert worden sei. Die Beklag-
ten haben zu diesem Vorbringen eidesstattliche
Versicherungön von Rechtsanwalt Dr. S. und
Frau N. vorgelegt.

Nachdem der Kläger die Wahrung der Wieder-
einsetzungsfrist in Zweifel gezogen hat, hat der
zweitinstanzliche Prozeßbevollmächtigte der
Beklagten mit Schriftsatz vom 15.5.1996 an
Eides statt versichert, die Sache am 3,4.1996
bearbeitet zu haben. Das Diktat sei nicht zuvor
erfolgt.

Das Berufungsgericht hat den Wiedereinset-
zungsantrag zurückgewiesen und die Berufung
der Beklagten als unzulässig verworfen. Gegen
diesen am 3.6.1996 zugestellten Beschluß rich-
tet srch die am 4.6.1996 eingegangene sofortige
Beschwerde der Beklagten.

ll

Das form- und fristgerecht eingelegte Rechts-
mittel hat in der Sache keinen Erfolg. Das Ober-
landesgericht hat den Beklagten jedenfalls im
Ergebnis zu Recht die beantragte Wiederein-
setzung in den vorigen Stand versagt.

1. Zutreffend nimmt das Berufungsgericht an,
das tatsächliche Vorbringen der Beklagten im
Wiedereinsetzungsgesuch habe den Anforde-
rungen des S 236 Abs. 2 ZPO nicht genügt und
deshalb die beantragte Wiedereinse2ung nicht
rechtfertigen können. Hierzu gehört nämlich
die Darlegung, daß der Wiedereinsetzungs-
antrag rechtzeitig nach Behebung des Hin-
dernisses, also innerhalb der 2-Wochen-Frist
des $ 234 Abs. 1 und 2ZPO gestellt worden
ist (ständige Rechtsprechung seit BGHZ 5, ISZ,

160).

Hiervon kann nur abgesehen werden, wenn die
Frist offensichtlich gewahrt ist (BG4 Bescht. v.

18.9.1991 - Xll ZB 51/91, Vers? 1992, 636, 657),

wovon vorliegend indes nicht ausgegangen

Fristenkontrolle
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werden konnte. Da der Wiedereinse2ungsan-
trag am 17.41996 bei Gericht eingegangen ist,

war vielmehr die Frist nur gewahrt, wenn die

Sache dem sachbearbeitenden Prozeßbevoll-

mächtigten der Beklagten nicht vor dem
3.4.1996 vorgelegt worden ist.

Wie das Berufungsgericht richtig erkannt hat,

traf ihn nämlich bereits bei Vorlage der Sache
die Pflicht zur eigenständigen Prüfung des
Fristablaufs, so daß von diesemZeitpunkl an

die Unkenntnis der Fristversäumung nicht
mehr als unverschuldet angesehen werden
kann (Sena/sbesch/. v. 11.2.1992 - Vl ZB 2/92;

NJW lgg2, 1632; BGH, Bescht. u. 11.12.1991 -
Vlll ZB 38/97, Gl 1992, 238: NJW 1992, 841;v.
25.5.1994 - Xll ZB 57+92/94, VersR 1995, 69,

70; v. 6.7.1994 - Vlll ZB 12/94, Gl 1995, 76 :
NJW 1994,2831,2832). Deshalb reicht der Vor-

trag im Wiedereinsetzungsgesuch, dem Sach-

bearbeiter sei die Sache nicht vor Ablauf der

Begründungsfrist am 28.2.1996 vorgelegt wor-

den, zur Darlegung der Wahiung der Frist des

S 234 ZPO nicht aus.

2. Das ziehen die Beklagten auch nicht in Zwei-

fel, wenden sich aber gegen die Auffassung des

Berufungsgerichts, ihr ergänzendes Vorbringen

im Schriftsatz vom 15.5.1996 sei verspätet, weil

es nicht innerhalb der Wiedereinsetzungsfrist

erfolgt sei. Die Beklagten venrueisen insoweit auf
den Grundsatz, daß erkennbar unktare oder
ergänzungsbedürftige Angaben, deren Auf-
klärung nach S 139 ZPO geboten gewesen

wäre, noch nach Fristablauf erläutert und ver-
volfständigt werden dürfen (BGH, Beschl. v.

28.2.1991 - tX ZB 95/90, NJW 1991, 1892; v.

10.2.1994 - Vll ZB 25/93, VersB 1994, 1368).

Ob dieser Grundsatz hier eingreifen könnte;

kann dahinstehen, weil auch den Angaben im *
Schriftsatz vom 15.5.1996 nicht die Rech2eitig-
keit des Wiederei nsetzungsantrags entnom men

werden kann. Rechtsanwall Dr. S. hat nämlich

lediglich an Eides statt versichert, die Sache am

3.4.1996 bearbeitetzu haben; das Diktat sei nicht

zuvor erfolgt. Hieraus geht nicht mit der erfor-

derlichen Eindeutigkeit hervor, daß die Sache

ihm erst am 3.4.1996 zur Bearbeitung vorgelegt
worden ist, wie dies zur Wahrung der Frist erfor-

derlich wäre. Wie oben dargelegt, entsteht
nämlich die eigenständige Prüfungspflicht
des Rechtsanwalts bereits bei Vorlage der

Sache zur Bearbeitung, während es nicht dar-
auf ankommt, wann er sich tatsächlich zur
Bearbeitung entschließt bzw. diese vornimmt
(senatsbeschl. v. 19.2.1991 - Vl ZE 2/91, NJW-

RR 1991, 822 828; BGH, Beschl. v. 11.12.1991

und v. 6.7.1994. a.a.O.).

lm Hinblick darauf, daß die Gegenseite die Wah-
rung der Wiedereinsetzungsfrist ausdrücklich in

Zweifel gezogen hatte, waren deshalb vorlie-
gend klare und unmißverständliche Angaben

dazu erforderlich, wann dem Sachbearbeiter die
Sache vorgelegt worden ist. lndessen ist nicht
einmal dem Beschwerdevorbringen zu entneh-
men, daß dies nicht vor dem 3.4.1996 gesche-

hen sei, so daß sich auch insoweit nicht die
Frage stellt, ob solcher Vortrag noch als zuläs-
sige Ergänzung des ursprünglichen Sachvor-
trags angesehen werden könnte oder ob es sich
um ein unzulässiges Nachschieben von Grün-
den handeln würde 1vgl. hierzu Senafsbesch/.
v.21.3.1995 - VIZB 5/95, VersR 1995,933 934,

sowie BGH, Eeschl. v. 28.2.1991, a.a.O., jeweils

m.wN.).

(Heft 1-8, 1997)
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befolgen (SS 665, 675 BGB). Dies darf aber
nicht blindlings geschehen. Vielmehr muß
der Anwalt selbständig prüfenn ob dem Auf-
traggeber bei Ausführung einer Weisung
Nachteile drohen; ist dies der Fall, so hat der
Anwalt den Man{anten darauf hinzuweisen
und seine Antwort abzuwarten (BGH, lJrt. v.

20.3.1984 - Vt ZR 154/92, NJW 1995, 42, 43;v.
30.10.1984 - lX ZF 6/84, Vers? 1985, 83, 84).

Dagegen beschränkt sich die Warnpflicht bei
einem eingeschränkten Mandat auf Gefah-
ren, die dem Rechtsanwalt bekannt oder für
ihn offenkundig sind; darunter fällt nicht ein
unrichtiges Verständnis des Verhandlungsbe-
griffs i.S.d. S 852 Abs. 2 BGB in einem Gut-
achten, das ungeprüft übernommen werden
soll.

Wird eine Erklärung des Aufiraggebers, die ent-
weder ein beschränktes Mandat oder einen
unbeschränkten Auftrag mit einer Weisung zum
lnhalt haben kann, - wie im vorliegenden Falle

- bei Abschluß des Anwaltsvertrages abgege-
ben, so ist der Wille der Vertragspartner im Wege
der Auslegung zu ermitteln (gg 133, 157 BGB).
'Entscheidend 

ist dafür le2tlich, ob der Rechts-
anwalt auch von der Pflicht befreit sein sollte,
den Mandanten auf erkennbare Risiken und
Nachteile seiner Erklärung hinzuweisen.

lm vorliegenden Falte ergibt die Auslegung
der behaupteten Erklärung einen beschränk-
ten Auftrag mit Rücksicht darauf, daß dem
Beklagten die Gutachten zur Veriährungs-
frage überlassen wolden sind. Da der Kläger
entgegen diesem Vorbringen des Beklagten ein
unbeschränktes Mandat behauptet hat, das er
beweisen muB (BGH, urt. v. 20.6.1996 - tX ZR
106/95, a.a.O., m.w.N.), ist insoweit eine Sach-
aufkläruhg erforderlich.

2. Für den Fall, daß der Beklagte einen unein-
geschränkten Auftrag erhalten hat, ist der
Beklagte - gemäß der Ansicht des Berufungs-
gerichts - dem Kläger wegen Verletzung einer
Vertragspf I icht zu m Schade n ersatz verpf I i chtet.

a) lm Rahmen eines solchen Mandats muß der
Rechtsanwalt aufgrund seiner umfassenden
Betreuungspflicht prüfen, ob der ihm vorge-
tragene Sachverhalt den vom Auftraggeber
erstrebten Erfolg herbeiführen kann. ln der
Regel darf der Rechtsanwalt auf die Richtig-

keit tatsächlicher Angaben seines Mandan-
ten ohne eigene Nachforschungen vertrauen,
solange er die Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeitweder kennt noch erkennen muß.
Dies gilt nicht für die Mitteilung von Recht-
statsachen und rechtlichen Wertungen, da
solche Angaben des regelmäßig rechtsunkun-
digen Mandanten unzuverlässig sind. lnsoweit
muß der Anwalt die zugrundeliegenden, für die
rechtliche Prüfung bedeutsamen Umstände und
Vorgänge klären, indem er seinen Auftraggeber
befragt und von diesem einschlägige Unterla-
gen erbittel (BGH, Urt. v. 20.6.1996 - lX ZR
106/95, a.a.O, 1835 m.w.N.). Diese Grundsätze
sind entsprechend anzuwenden, wenn der
Mandant die Unterrichtung seines Anwalts
einem Dritten überläßt (BGH, lJrt. v. 11..7.1991

- tx zR 180/90, NJW 1991, 2939, 2840 f : Gt
1994,8).

Dies gilt entgegen der Ansicht der Revision auch
dann, wenn die lnformation durch einen Rechts-
anwalt erfolgt, Erkennt der neue Anwalt die
Unrichtigkeit tatsächlicher oder rechtlicher
Angaben des früheren Rechtsberaters oder
muß er sie bei Beachtung der erforderlichen
Sorgfalt erkennen, so hat er dafür zu sorgen,
daß seinem Mandanten aus den fehlerhaften
Mitteilungen seines früheren Beraters kein
Schaden entsteht.

Für den Fall eines unbeschränkten Mandats hat
das Berufungsgericht zu Recht angenommen,
der Beklagte hätte selbst prüfen müssen, ob
die Auffassung in den vom Streithelfer über-
lassenen Gutachten, die Verjährung trete am
28.1.1993 ein, richtig war. Bei Beauftragung
des Beklagten Anfang Dezember 1992 war die
dreijährige Vörjährungsfrist für einen Amtshaf-
tungsanspruch wegen des En2ugs der Kas-
senzulassung 1986 bereits abgelaufen (S 852
Abs. 1 BGB), falls die Verjährung nicht gemäß

den Gutachten durch Verhandlungen mit der
l(ZV nach S 852 Abs. 2 BGB gehemmt worden
war ($ 205 BGB). Verhandlung in diesem
Sinne ist jeder Meinungsaustausch über den
Schadenfall zwisched dem Berechtigten und
dem Verpflichteten, wenn und solange nicht
erkennbar jeglicher Schadenersatz abge-
lehntwird (BGH, Urt.v.26.1.1988 - VIZR 120/BZ

Vers? 1988, 7lB, 719; v. 19.2.1991 - Vt ZR 165/90,
DB 1991,2183).
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Rechtsstreits und der damit verbundenen Risi-

ken verpflichtet habe. Deshalb habe er sich nicht

auf die Angaben in den - vom Streithelfer des

Klägers übergebenen - Gutachten verlassen

dürfen, die Verjährung trete ersl am 28.1.1993

ein und sei durch wiederholte Verhandlungen

mit der l<A/ - zulelzl in der Zeit vom 4.2. bis
21.7.1992 - gehemmt gewesen.

Die Verjährungsfrist für einen Amtshaftungsan-

spruch sei am 12.21988 mit Eintritt der Rechts-

kraft des Urteils des Sozialgerichts von Novem-

ber 1987 in Lauf gesetzt worden. Zugunsten des

Beklagten werde unterstellt, daB die Verjährung

1990 und 1991 durch Verhandlungen mit der
l{2,/ an 560 Tagen gehemmt gewesen sei.

Selbst wenn das Gespräch des Streithelfers mit

der l(Ztl am 4.2.1992 zu einer weiteren Ver-
jährungshemmung geführt habe, so sei diese

mit Zugang des Schreibens der l(ZV vom

6.3,1992 beendet worden. Dann sei die Ver-
jährungsfrist Ende September 1992 abgelaufen.

Dies hätte der Beklagte vor Einreichung der
Klage feststellen können und müssen, weil ihm

damals dieses Schreiben der l(2,/ bekannt
gewesen sei und er den - in den erhaltenen

Unterlagen enryähnten - Schriftwechsel hätte

einsehen müssen. Bei pflichtgemäßer Beratung

hätte der Kläger von der Klagegrhebung abge-
sehen.

ll. Diese Enruägungen halten einer rechtlichen

Nachprüfung in wesentlichen Punkten nicht

stand.

1. Der Ansicht des Berufungsgerichts, der

Beklagte habe eine vertragliche Pflicht verletzt,

die Verjährung eines Amtshaftungsanspruchs
(S 852 Abs. 1 i.V.m. $ 839 BGB, Art.34 GG) vor
Einreichung der Klage zu prüfen, liegen rechts-

fehler"hafte tatsächliche Feststellungen zu-
grunde, wie die Revision zutreffend rügt.

Zu Recht hat das Berufungsgericht eine
grundsätzliche fflicht des Rechtsanwalts ange-
nommen, seinen Auftraggeber umfassend und

erschöpfend zu beraten. Vor voraussehbaren
und vermeidbaren Nachteilen muß der
Rechtsanwalt den Mandanten bewahren;
Zweifel und Bedenken, zu denen die Sach-
lage Anlaß gibt, hat er darzulegen und mit
seinem Auftraggeber zu erörtern (BGH, Urt. v.

20.6.1996 - tXZR 106/95, WM 1996, 1832, 1834

m.wN.). Erscheint nach pflichtgemäßer Prüfung

der Sach- und Rechtslage eine beabsichtigte
Klage nahezu sicher oder jedenfalls mit hoher

Wahrscheinlichkeit als aussichtslos, so muß der
Anwalt auf den damit verbundenen Grad der,

Gefahr eines Prozeßverlustes hinweisen
(BGH, Urt.v.10.3.1988 - IXZR 194/87, NJW 1988,

2113 m.wN).

Das Berufungsgericht hat jedoch das substan-

tiierte Vorbringen des Beklagten nicht hinrei-

chend gewürdigt, der Kläger habe ihm nur ein

beschränktes Mandat erteilt mit dem lnhalt, ohne
Prüfung der Verjährungsfrage die Klageschrift

anzufertigen und einzureichen. Der Beklagte hat

behauptet, bei einem lnformationsgespräch

unmittelbar nach Eingang der Unterlagen des

Streithelfers am 11.12.1992habe der Kläger ihm

- dem Beklagten - erklärt, nach den Gutachten

des Rechtsanwalts Dr. W - Streithelfer -, die ihm

bekannt und überzeugend seien, seien die

Ansprüche begründet und nicht verjährt; der

Beklagte könne diese Gutachten zugrunde
legen. Darüber hinaus sei der Sachverhalt durch

diesen Anwalt bereits zusammengestellt wor-
den, der Beklagte könne sich hierauf verlassen;

er möge möglichst umgehend die Klageschrift

anfertigen und einreichen.

Scllte Cieses Vorbringen richtig sein, so hätte

der Kläger dem Beklagten eindeutig zu erken-

nen gegeben, daß er seiner fachlichdn Hilfe nur

in der behaupteten Art, Richtung und Reichweite

bedürfe, dann könnte der Kläger dem Beklag-

ten aber nicht vonruerfen, dieser hätte doch -
über sein Mandat hinaus - die Verjährung eines
Amtshaftungsanspruchs untersuchen müssen
(vgt. BGH, tlrt. v. 20.6.1996 - tX ZB 106/95,

a.a.O.). Daran würde es nichts ändern, daß der
Prozeßauftrag selbst umfassend war. Diesem

wäre der Beklagte, falls er die Verjährung nicht
prüfen sollte, gerecht geworden, indem er - wie
geschehen - die Angaben in den vom Streit-

helfer erhaltenen Gutachten, die die Verjährung

und ddren Hemmung durch Verhandlungen mit

der l(2,/ (S 852 Abs. 2 BGB) betrafen, in die

Klageschrift unter Beweisantritt übernahm,

Entgegen der Ansicht der Revision ist die

behauptete Erklärung des Klägers nicht als Wei-

sung im Rahmen eines Anwaltsvertrages zu

werten. Eine solche Weisung seines Auftrag-
gebers hat der Rechtsanwalt grundsätzlich zu
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Anwaltshaftung

- lnhalt des Anwaltsvertrages

- Auslegung

- Mitverschulden
(BGH, Urt. v. 13.31997 - lX ZR 81/96)

Leitsätze:

1. Gibt der Mandant bei Abschlu8 eines
Anwaltwertrages eine Edclärung ab, die
entwedor cinen beecfiränkten Auftrag
odor ein unbescfiränktes Mandat mit
einerWeisung zum lnhalt haben kann, so
ist der lnhatt eines darauflrin gescülos-

sGnen Vertrages im Wege der Auslegung
zu ermitteln.

2. Unterrichtet ein Rechtsanwalt im Ein-
vernshmen mit dem Mandanten dessen
hzeBanwalt äber den Sacfiverhall, so
hat der Mandant gegenüber dem Pro-
zoBannratt oine vorwerfbare und scfia-
denursädrlicfie Falsdrangabe als Mit-
velschulden zu vertreten.

Zum Sachverhalt:

Der Kläger macht einen - von seinem Bruder

abgetretenen - Anspruch gegen den beklagten

Rechtsanwalt auf Ersa2 der Kosten eines Vor-
prozesses geltend.

lm Jahre 19BG wurde dem Bruder des Klägers

die Kassenzulassung als Zahnarzt entzogen.

Dies erklärte das Sozialgericht im November

1987 für rechtswidrig. lm August 1988 meldete

der Bruder des Klägers Schadenersalzan-

sprüche gegenü ber der Kassen-Zah närztl ichen

Vereinigung Nordrhein (fortan: KZV) an. Diese

lehnte eine Ersatzpflicht ab. Auf ein anwaltliches

Schreiben des Klägers vom Januar 1991 anwor-

tete die I{ZV am 19.2.1991, sie treffe keine Amts-

haftung.

Am 4.2.1992 führte Rechtsanwalt Dr, W - Streit-

helfer des Klägers - für dessen Bruder ein

Gespräch mit der KZV. Mit Schreiben vom

6.3.1992 teilte diese dem Streithelfer mit, sie

habe zu keinem Zeitpunkt Verhandlungsbereit-

schaft bezüglich einer Ersatzpflicht gezeigt.

lm Dezember 1992 beauftragte der Kläger den

beim zuständigen Landgericht zugelassenen

Beklagten mit der Verfolgung der abgetretenen

Ansprüche. Am 11.12.1992 überließ der Streit-

helfer dem Beklagten - neben einem ,,Tatbe-

standsentwurf" und anderen Unterlagen - zwei

Rechtsgutachten. ln diesen heißt es, der Streit-

helfer habe mit der KZV vom 4.2. bis 21.71992

verhandelt, so daß die Verjährungsfrist am

28.1.'1993 ablaufe. Die vom Beklagten am

21J2J992 ei ngereichte Schadenersatzklage,

die nach einer Erhöhung einen Streitwert von

eMva7,2 Mio. DM erreichte, wurde rechtskräftig

abgewiesen, weil eine Amtshaftungsforderung

verjährt sei und ein enteignungsgleicher Eingriff

nicht vorliege.

Der Klageanspruch gegen den Beklagten auf

Ersalz der Vorprozeßkosten von 190.01249 DM

wurde vom Landgericht abgewiesen und durch

das Oberlandesgericht überwiegend zugespro-

chen. Mit seiner Revision erstrebt der Beklagte

eine volle Wiederherstellung des Urteils des

Landgerichts; der Kläger verfolgt mit seiner

Anschlußrevision den abgewiesenen Teil seiner

Klageforderung weiter.

Die Rechtsmittel führen zu( Aufhebung des

Berufungsurteils und Zurückvenrueisung der

Sache (SS 564, 565 Abs. 1 ZPO).

Aus den Gründen:

A. Zur Revision des Beklagten

l. Das Berufungsgericht hat ausgeführt: Der

Beklagte habe seine Vertragspflicht gegenüber

dem Kläger fahrlässig verletzt und dadurch den

zugebilligten Kostenschaden verursacht, in-

dem er die Verjährung eines Amtshaftungsan-

spruchs gegen die l{ZV nicht selbst hinreichend
geprüft und infolgedessen den Kläger nicht auf

das Risiko hingewiesen habe, eine bereits ver-
jährte Forderung geltend zu machen. Von die-

ser Prüfungspflicht sei der Beklagte nicht befreit
gewesen, falls der Kläger auf anwaltlichen Rat

ihm - dem Beklagten - erklärt habe, es sei

bereits überprüft worden, daß noch keine Ver-
jährung eingetreten sei, auf die Gutachten

könne er sich verlassen. Der Beklagte habe

einen umfassenden Prozeßauftrag gehabt, der

ihn zur Prüfung der Erfolgsaussicht eines
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Vermögensteuer darf für Veryangenheit
weiter erhoben werden / Entscheidung
des Bundesfinanzhofs im Verfahren über
einstweiligen Rechtsschulz

Der ll. Senat des Bundesfinanzhofs hat keine
ernstlichen Zweifel daran, daß das Vermögen-
steuergesetz auf alle bis zum 31.12.1996 venruirk-

lichten Tatbestände weiterhin anwendbar ist.

Damit tritt der Senat der verschiedentlich im
Fachschrifttum geäußersten Meinung enlgegen,
daß der Vermögensteuerbeschluß des Bundes-
verfassungsgerichts vom 22.6.1995 (2 BvL 37/91)

der Erhebung von Vermögensteuer nach dem
31.12.1996 auch für davorliegende Zeiträume
entgegenstehe. Das Bundesverfassungsgericht
hatte das Vermögensteuergesetz zwar tür unver-
einbar mit dem Grundgesetz erklärt., jedoch
gleichzeitig angeordnet, daß das bisherige Ver-
m öge n ste u e rrecht b is zum 31J2J996,,we ite rh i n

anwendbar" ist. Die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts isl nach Auffassung des
Bundesfinanzhofs dahin zu verstehen, daß das
Vermögensteuergesetz auf alle bis zu diesem
Zeitpunkt venruirklichte Tatbestände anwendbar
bleibt. Die Finanzämter dürfen somit fÜr die
Zeiträume vor 1997 Vermögensteuer weiterhin
festse2en und erheben.

Der Beschluß des ll. Senats des Bundesfinanz-
hofs, mit dem dieser eine Beschwerde gegen
eine Aussetzung der Vollziehung ablehnende
Entscheidung des Saarländischen Finanzge-
richts zurückgewiesen hat, wird in Kürze ver-
öffentlicht werden (Az. ll B 33/97).
(Pressemitteilung d. BFH v. 25.6.1997, Nr. 9)

Grundsatsurteile zur Vorfälligkeits-
entscträdigung

Der Xl. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
entschieden, daß ein Darlehensnehmer gegen
Zahlung einer angemessenen Vorfälligkeitsent-
schädigung die vorzeitige Rücknahme eines
g ru nd pfand rechtl ich gesicherte n Festkred its ver-
langen kann, wenn er das haftende Grundstück
veräußern will oder wenn er es als Sicherheit
für eine weitere Kreditaufnahme benötigt.

ln diesen Fällen überwiegt nach Auffassung des
Bundesgerichtshofs das lnteresse des Kredil
nehmers an der freien Verfügung über das
Grundstück gegenüber dem lnteresse der wirt-

schaftlich voll zu entschädigenden Bank an un-
gestörter Vertragsabwickl u n g.

Der Kreditgeber kann jedoch als Vorfälligkeits-
entschädigung nicht jeden beliebigen,,Preis"
bis zur Grenze der Sittenwidrigkeit (S 138 BGB)
verlangen. Er kann vielmehr nur den Ausgleich
der Nachteile beanspruchen, die ihm durch
die vorzeitige Ablösung entstehen. Einzelheiten
hierzu werden in den schriftlichen Urteilsgründen
niedergelegt werden (Urt. v. 1.7.1997 - Xl ZR
197/96 und Xl ZR 267/96).
(Pressemitteilung des BGH v. 1.7.1997, Nr. 46)

Strafbarer Wucher auch im Rahmen von
Arbeitsverhältnissen möglich

Der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat die
Verurteilung eines Bauunternehmers wegen
Wuchers in zwei Fällen durch das l-andgericht
Passau bestätigt.

Der Angeklagte hatte in seinem Bauunterneh-
men 1993 neben deutschen Arbeitnehmern auch
zwei tschechische Grenzgänger als Maurer
beschäftigt und ihnen jeweils einen Stundenlohn
von 12,70 DM brutto bezahlt, während der für
Maurer geltende Tariflohn 1993 19,05 DM brutto
betragen hatte und die übrigen Arbeitnehmer
des Angeklagten für gleiche Arbeit Stundenlöhne
,,,on 21 DM brutto erha.lten ha.tten Der Angeklagte
hatte dabei für sich ausgenutzt, daß die beiden
Ausländer mit den Gegebeheiten im deutschen
Baugewerbe nicht vertraut und der deutschen
Sprache kaum mächtig waren.

Der Bundesgerichtshof hat dargelegt, daß
Wucher auch begangen werden kann, wenn
im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses ein zu ge-
ringer Lohn bezahlt wird. Der gezahlte Brutto-
arbeitslohn betrug hier zwei Drittel des Tariflohns.
Der Bundesgerichtshof hat nicht beanslandet,
daß das Landgericht bei diesem Sachverhalt ein
auffälliges Mißverhältnis zwischen der dem
Angeklagten zugeflossenen Arbeitsleistung der
beiden Maurer und der von ihm durch die Lohn-
zahlung erbrachten Gegenleistung gesehen hat.
Wie der Bundesgerichtshof weiter ausgeführt hat,

ist der beim Wuchertatbestand gebotene Ver-
gleich der ausgetauschlen Leistungen allein von
der Seite des Täters her vorzunehmen. Dement-
sprechend komme es nicht darauf an, ob der den
beiden Maurern ausbezahlte Lohn an ihrem
Wohnort in der Tschechei von ebensolcher oder
sogar größerer Kaufkraft gewesen sei als der
Tariflohn für einen in Deutschland wohnhaften
Arbeitnehmer (Urt. v. 22.4.1997 - 7 SfR 701/96).
(Pressemitteilung d. BGH v. 1.7.1997, Nr.45)
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